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Geleitwort

Brigitte Göttling

Liebe Leserinnen und Leser,

nach dem Zusammenbruch 1945 am Ende des 
zweiten Weltkrieges begann mit dem Jahr 
1946 langsam wieder ö¦entliches Leben in 
Düsseldorf. Im März 1946 etwa erschien erst-
mals eine Ausgabe der Rheinischen Post, am 
1. Mai gab es eine Kundgebung der Gewerk-
schaften, im August 1946 wurde das Land
NRW gegründet, und im Herbst 1946 fanden in
Düsseldorf Kommunalwahlen statt. Es gab nur
wenige intakte Gebäude, die Menschen hatten 
Hunger und waren erschöpft. Seuchen gras-
sierten, und es war einer der kältesten Winter
mit Temperaturen bis zu minus 30 Grad. Es
fehlte an allem. Das waren die Rahmenbedin-

gungen, als die britische Militärregierung 
in Ausführung des Kontrollratsgeset-
zes Nr. 21 vom 30.6.1946 zur Wieder-
errichtung der Arbeitsgerichtsbarkeit 
in ihrer Besatzungszone für die Nord-
Rheinprovinz am 1.7.1946 das Landes- 
arbeitsgericht Düsseldorf gründete. Es 
war ein klares Signal für den schnel-
len Aufbau des Rechtsstaats nach den 
Jahren des nationalsozialistischen Un-
rechtsregimes. 

Was nach 1946 folgte, kann aus Sicht der 
Arbeitsgerichtsbarkeit nur als „Erfolgs-
story“ bezeichnet werden. Mit Inkraft-
treten des Grundgesetzes 1949 wurde 

das Bundesarbeitsgericht als eigenständige 
Revisionsinstanz und schließlich durch das 
Arbeitsgerichtsgesetz von 1953 eine eigen-
ständige dreistufige Arbeitsgerichtsbarkeit 
festgeschrieben. 1958 stellte das Bundesver-
fassungsgericht in einem Beschluss vom 22.4. 
(2 BvL 32/56) fest, dass sich das Arbeitsrecht 
zu einem eigenständigen, vom Zivilrecht los-
gelösten Rechtsgebiet entwickelt hatte. Damit 
war der Boden für die Entstehung eigenstän-
diger Rechtsprechung durch eine dreistufig 
gegliederte Arbeitsgerichtsbarkeit bereitet. 

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf, das 
seine Tätigkeit am 1.9.1946 mit einer Kammer 
aufnahm, war aktiver und erfolgreicher Teil 
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dieser Entwicklung und wuchs – zusammen 
mit seinen neun Arbeitsgerichten im Bezirk – 
stetig. Heute ist es in seinem Bezirk, der rund 
5,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger umfasst, 
das Berufungsgericht für Arbeitsrechtskonflik-
te und zugleich mittlere Justizverwaltungs- 
behörde.

Die großen historischen, politischen und ge-
sellschaftlichen Ereignisse im Jahr 1946 sind 
75 Jahre später mit einer Reihe von Veran-
staltungen voller Dankbarkeit und Respekt ge-
würdigt worden. Auch der 75. Geburtstag des 
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf sollte mit 
einer Feierstunde im Präsidentenschlösschen 
der Bezirksregierung mit vielen Vertreterinnen 
und Vertretern aus Justiz, Anwaltschaft, Ver-
bänden, Gewerkschaften und Institutionen 
gebührend gewürdigt werden. Der geplante 
Festakt fiel allerdings in eine schwierige Zeit 
und konnte wegen der Corona-Pandemie 
nicht durchgeführt werden. 

Sehr schnell war der Gedanke geboren, die 
Tätigkeit des Landesarbeitsgerichts mit einer 
Jubiläumsschrift zu würdigen, in der sich vie-
le Hintergrundinformationen und Wissens- 
wertes über Arbeitsrechtsprechung, Tätigkeit 
und Geschichte des Landesarbeitsgerichts 
Düsseldorf nachlesen lassen. Die Entschei-
dung zu der Jubiläumsschrift nach der abge-
sagten Jubiläumsveranstaltung und die Dauer 
für ihre Gestaltung bedingen, dass die Fest-
gabe erst ein Jahr nach dem Jubiläum vorge-
legt wird. All denjenigen, die an deren Erstel-

lung mitgewirkt haben, gilt mein verbindlicher 
Dank.

Die Aufarbeitung der vergangenen 75 Jahre 
hat gezeigt, dass die Arbeitsrechtsprechung 
damals wie heute soziale und wirtschaftli-
che Konflikte am Arbeitsplatz lösen und ggf. 
entscheiden muss, nur dass sich die Konflikt- 
themen mit dem gesellschaftlichen Wandel 
verändert haben. Veränderung war auch für 
die Justizverwaltung prägend, beginnend 
mit der Umressortierung der Arbeitsgerichts-
barkeit in Nordrhein-Westfalen vom Arbeits-
ministerium zum Justizministerium bis hin zu 
den aktuellen Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie und die Digitalisierung der 
Prozessführung, die uns zum papierlosen Ge-
richt führen wird. Ohne das beeindruckende 
Engagement aller Bediensteten wären die 
großen Herausforderungen der letzten Jahre 
für das Landesarbeitsgericht Düsseldorf nicht 
zu meistern gewesen. Das Jubiläum ist ein 
schöner und willkommener Anlass, dafür allen 
Gerichtsangehörigen ausdrücklich Danke zu 
sagen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihre 
Brigitte Göttling

Präsidentin des LAG Düsseldorf
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MINISTER DER JUSTIZ DES LANDES 
NORDRHEIN-WESTFALEN

Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat in Deutsch-
land, vor allem im Rheinland, eine lange und 
erfolgreiche Tradition. Ihr Ursprung liegt in 
den sogenannten Gewerbegerichten, die 
Napoleon nach dem Vorbild der conseils de 
prud’hommes in den französisch verwalteten 
linksrheinischen Gebieten ab 1808 errich-
ten ließ, so etwa in Aachen, Köln und Krefeld. 
Preußen führte diese Gerichte fort und grün-
dete ab 1835 auch in den rechtsrheinischen 
Gebieten der Rheinprovinz weitere königliche 
Fabrik- und Gewerbegerichte. Das erfolgrei-
che Wirken dieser Gerichte führte schließlich 
dazu, dass 1890 das Gewerbegerichtsgesetz 

verabschiedet wurde, mit dem für das 
gesamte Deutsche Reich selbstständi-
ge Gewerbegerichte eingeführt wurden. 
Mit diesen begann die Vereinheitlichung 
der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit, in 
deren Verlauf zunächst 1927 mit dem Ar-
beitsgerichtsgesetz die Arbeitsgerichte 
anstelle der zuvor bestehenden Gewer-
be-, Kaufmanns- und Innungsschieds-
gerichte gescha¦en wurden. Während 
hiernach allerdings die Selbstständig-
keit der Arbeitsgerichte noch auf die 
erste Instanz beschränkt war und die 
höheren Instanzen den ordentlichen  
Gerichten angegliedert waren, erreichte 
die Arbeitsgerichtsbarkeit nach dem 
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Dr. Benjamin Limbach

Zweiten Weltkrieg endlich ihre vollständige 
Eigenständigkeit. 

Hierbei war es vor dem Hintergrund der Be-
deutung der Arbeitsgerichtsbarkeit für die 
Wirtschaft und die Gesellschaft unseres Lan-
des nur folgerichtig, dass der von den Sieger-
mächten eingesetzte Alliierte Kontrollrat als 
erste Fachgerichtsbarkeit die Arbeitsgerichts-
barkeit errichtete. Für die „Nord-Rheinprovinz“ 
wurde am 1.7.1946 das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf zeitgleich mit den Arbeitsgerich-
ten Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln, 
Krefeld und Wuppertal gegründet. Im Jahr 
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1949 nahm die zweite Kammer des Landes-
arbeitsgerichts Düsseldorf in Köln ihre Tätig-
keit auf. Mit Wirkung vom 1.1.1982 wurde auf 
der Basis dieser so genannten „detachierten 
Kammern Köln“ das Landesarbeitsgericht Köln 
gegründet. 

Heute prägt das Landesarbeitsgericht Düs-

Gesetze und Tarifverträge, sondern gerade 
auch arbeitsgerichtliche Entscheidungen sind 
ein wesentlicher Baustein für die Gestaltung 
der wirtschaftlichen und sozialpolitischen 
Ordnung. In diesem Spannungsfeld hat die 
Arbeitsgerichtsbarkeit mit dem ihr eigenen 
Fachwissen Recht zu gewähren und Rechts-
frieden zu stiften. Die Richterinnen und Richter 

"ein Ort, an dem 
Gerechtigkeit, 

Rechtssicherheit 
und 

Rechtsfrieden 
gewährleistet 

werden"
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seldorf durch seine Recht-
sprechung das Arbeitsrecht 
für ca. 230.000 Unterneh-
men und knapp 2,5 Millio-
nen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Gerichts-
bezirk. Das Gericht ist fest in 
der Region vom Bergischen 
Land über das Ruhrgebiet 
bis an den Niederrhein ver-
ankert. Es wirkt aber auch 
weit über seinen Bezirk hin-
aus und hat mit zahlreichen 
richtungsweisenden Ent-
scheidungen zur Fortent-
wicklung des Arbeitsrechts 
in Deutschland beigetra-
gen. Damit hat das Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf die Aufgabe eines 
Obergerichts, Rechtsfrieden zu scha¦ en und 
eine einheitliche Rechtsprechung zu fördern, 
in hervorragender Weise wahrgenommen. 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat in der Vergan-
genheit und wird auch in der Zukunft eine 
wichtige Rolle in der gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzung einnehmen. Nicht nur 

der Arbeitsgerichtsbarkeit 
leisten damit einen hoch-
e  ̄ zienten Beitrag für den 
sozialen Frieden in unserer 
Gesellschaft. 

Die Sicherung sozialen Frie-
dens ist untrennbar mit der 
Richterbank der Arbeits-
gerichtsbarkeit verbunden. 
Denn von wesentlicher Be-
deutung für die Anerken-
nung arbeitsgerichtlicher 
Entscheidungen ist – in 
Düsseldorf wie überall in 
der Arbeitsgerichtsbarkeit 
– die Beteiligung ehren-
amtlicher Richterinnen und 

Richter in allen Instanzen. Seit den Anfängen 
der Arbeitsgerichtsbarkeit fand und fi ndet da-
mit auch auf der Richterbank Ausdruck, dass 
Vertreter der am Arbeitsleben Beteiligten mit 
entscheiden. Dass nicht nur juristischer Sach-
verstand, sondern – in den Personen der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter – 
auch ganz praktisches Erfahrungswissen 
vertreten ist, stärkt das Vertrauen der Bürge-
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rinnen und Bürger in die Rechtsfindung der 
Arbeitsgerichtsbarkeit.

Gern gratuliere ich deshalb dem Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf im Namen der 
Landesregierung zu diesem besonderen  
Jubiläum. 75 Jahre nach der Gründung des 
Gerichts möchte ich meinen Dank und meine 
Anerkennung für das Geleistete ausdrücken. 
Zudem wünsche ich dem Landesarbeits- 
gericht Düsseldorf für die Zukunft viel Erfolg. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wei-
terhin ein Ort des sachlichen Streits, der 
gründlichen Sachverhaltsaufklärung, der ge-
wissenhaften Abwägung und der klugen so-
wie verständlichen Entscheidungen bleibt, ein 
Ort, an dem Gerechtigkeit, Rechtssicherheit 
und Rechtsfrieden gewährleistet werden. 

Mein besonderer Dank gebührt Frau Präsi-
dentin des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 
Göttling, die aus Anlass des 75-jährigen Ge-
burtstags des Landesarbeitsgerichts Düssel-
dorf diese Jubiläumsschrift herausgegeben 
hat.

Dr. Benjamin Limbach
Minister der Justiz 

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Stolz können Sie am Standort Düsseldorf 
auf eine lange und beeindruckende arbeits-
gerichtliche Tradition zurückblicken, die ihren 
Ursprung im Nachkriegsdeutschland der jun-
gen Bundesrepublik hat.

Schon mit seinem ersten Urteil vom 16.1.1948 
hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
Rechtsgeschichte geschrieben: Obwohl wäh-
rend des Dritten Reiches mit jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern kein Arbeitsverhält-
nis begründet werden durfte, hat das Gericht 
ein tatsächliches Beschäftigungsverhältnis 
mit einer grundsätzlichen Vergütungspflicht 
angenommen und so nachträglich die Inter-
essen der jüdischen Beschäftigten gewahrt. 
Eine solche Rechtsprechung war im Nach-
kriegsdeutschland leider noch keine Selbst-
verständlichkeit.

Ein Meilenstein hin zu mehr Gleich- 
berechtigung in Einstellungsverfahren ist eine 

führte zu einer Kehrtwende in der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts.

Ein letztes Beispiel ist die Entscheidung aus 
2010, in der das Gericht die Kündigung eines 
katholischen Chefarztes wegen Wiederheirat 
für unwirksam erklärt hat. Diese für das kirch- 
liche Arbeitsrecht wegweisende Entschei-
dung wurde vom EuGH bestätigt mit der  
Begründung, dass die Loyalitätspflicht eines 
Arztes gegenüber seinem Arbeitgeber, einem 
katholischen Krankenhaus, durch Wiederhei-
rat nicht verletzt sei. 

MINISTER FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND 
SOZIALES DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

Karl-Josef Laumann

Entscheidung aus dem Jahr 1992 gewesen, 
wonach die Frage nach der Schwangerschaft 
auch dann für unzulässig erklärt worden ist, 
wenn sich ausschließlich Frauen beworben 
haben. Diese vielbeachtete Entscheidung auf 
der Grundlage der EuGH-Rechtsprechung 
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Es ist eine Erfolgsgeschichte rheinischer Ar-
beitsgerichtsrechtsprechung mit langer Tra-
dition, die vor über 200 Jahren – und dies 
betone ich als nordrhein-westfälischer Ar-
beitsminister natürlich sehr gerne – im Rhein-
land mit einem der ersten Arbeitsgerichte auf 
deutschem Gebiet begann und am 1.7.1946 
mit der Gründung des Landesarbeitsgerichts 
Düsseldorf eine eindrucksvolle Entwicklung 
nahm. Bis heute verdient die Rolle des Lan-
desarbeitsgerichts Düsseldorf auch für den 
Wirtschaftsstandort der Region und des Lan-
des eine besondere Würdigung.

Heute stellt das Zeitalter der Digitalisierung das 
Arbeitsrecht vor neue Herausforderungen. Für 
die rechtliche Einordnung moderner Arbeits-
formen zentral ist der Arbeitnehmerbegri¦, 
weil er der Schlüssel für die Anwendung des 
Arbeits- und Arbeitsschutzrechts sowie des 
Betriebsverfassungsrechts ist. Weitere bren-
nende Themen, bei denen noch erheblicher 
rechtlicher Klärungsbedarf besteht, sind mo-
bile Arbeit und Homeo¯ce. Auch Arbeitszeit-
fragen und Fragen des verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Sonn- und Feiertagsschutzes 
sind in Zeiten zunehmender Digitalisierung  
immer wieder neu zu beantworten.

Die Transformation, die heute zu Recht in al-
ler Munde ist, betri¦t aber nicht nur die fort-
schreitende Digitalisierung des Lebens und 
eben auch des Arbeitslebens, sondern auch 
die erforderliche Anpassung an die veränder-
ten Klimabedingungen. Die neue Landesregie-

rung in Nordrhein-Westfalen möchte das Land 
zu einer klimaneutralen Industrieregion wer-
den lassen, eine große Aufgabe angesichts 
der energiepolitischen Herausforderungen in 
diesen schwierigen Zeiten. Natürlich hat die-
se Entwicklung auch Auswirkungen auf die 
Arbeitswelt und die Berufe, die sich unter die-
sen Vorzeichen verändern werden, und damit 
auf die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im 
Land und letztlich auch auf das Arbeitsrecht, 
das diese dynamischen Entwicklungen juris-
tisch begleiten wird.

Dass das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
solche Veränderungsprozesse arbeitsrecht-
lich aktiv mitgestalten kann, haben zahlreiche 
wegweisende Entscheidungen gezeigt, die 
hier in Düsseldorf getro¦en worden sind und 
die über den Gerichtsbezirk hinaus eine klä-
rende und gestaltende Wirkung auf Arbeits-
verhältnisse in Deutschland haben.

Mein Arbeitsministerium ist dem Standort  
Düsseldorf und auch den anderen beiden  
Landesarbeitsgerichts-Standorten in Hamm 
und Köln bis heute stark verbunden, hier finden 
die Bürgerinnen und Bürger mit ihren arbeits-
rechtlichen Anliegen immer ein o¦enes Ohr. 
Das ist und bleibt mir besonders wichtig.

Aber was macht die eigenständige und zu 
Recht selbstbewusste Arbeitsgerichtsbarkeit 
in Deutschland aus und warum brauchen 
wir sie für die gute und faire Gestaltung von  
Arbeitsbeziehungen?

10
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Von Beginn an waren Vertreter der Arbeit-
geber- und der Arbeitnehmerschaft an der 
gerichtlichen Entscheidungsfi ndung beteiligt, 
weil sie mit ihrer persönlichen Erfahrung die 
betriebliche Praxis einbringen konnten und 
deshalb für die große Akzeptanz der Entschei-
dungen gesorgt haben. Bis heute unterstützen 
die ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-

oft existentielle Bedeutung der zu behandeln-
den Fragen haben. Fragen, die mit einer Kün-
digung, einer Befristung, dem Arbeitszeugnis, 
der Vergütung sowie mit Tari¦ ragen und Mit-
bestimmung zu tun haben, haben eben sehr 
große Auswirkungen auf das Leben der ein-
zelnen Menschen und ihrer Familien. Darüber 
hinaus sind sie auch für den sozialen Frieden 
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ter die Berufsrichterinnen 
und -richter bei ihrer Ent-
scheidungsfi ndung. Ich bin 
davon überzeugt, dass die 
Entscheidungen dadurch 
einfach praxisnäher und 
besser werden. Deshalb 
möchte ich anlässlich des 
75. Jahrestages des Lan-
desarbeitsgerichts Düssel-
dorf auch diesen engagier-
ten Frauen und Männern 
für ihren wichtigen Beitrag 
zu einer interessen- und 
praxisgerechten arbeitsge-
richtlichen Rechtsprechung 
danken.

Auch bin ich davon überzeugt, dass die be-
sonderen Konfl iktlagen, die sich nicht selten im 
Arbeitsleben ergeben, neben der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit eine eigenständige Gerichts-
barkeit wie die Arbeitsgerichtsbarkeit erfor-
dern. Wir brauchen Richterinnen und Richter, 
die mit den Besonderheiten im Arbeitsrecht 
und im Umgang mit unterschiedlichen Interes-
senlagen vertraut sind, die ein Gespür für die 

im Betrieb sowie für die 
Wettbewerbsfähigkeit und 
das wirtschaftliche Fort-
kommen des Unternehmens 
von großer Bedeutung.

Lassen Sie mich aber noch 
auf eines hinweisen, was 
mir sehr am Herzen liegt: 
den Schutzauftrag des 
Staates besonders bei 
prekär Beschäftigten. Die-
se Menschen können ihre 
Rechte nicht alleine gel-
tend machen, weil sie ent-
weder wegen sprachlicher 
Barrieren, oder weil sie aus 
anderen Gründen keine Al-

ternativen sehen, ihre Existenz zu sichern, zu 
niedrigsten Löhnen und schlechten Arbeits-
bedingungen arbeiten und in unzumutbaren 
Wohnverhältnissen leben müssen. Glauben 
Sie mir, mein Ministerium erreicht täglich eine 
Vielzahl von Beschwerden über rechtswidrige 
und unwürdige Arbeitsbedingungen. In vielen 
Fällen können unsere Arbeitsschutzbehör-
den vor Ort oder unsere Beratungsstruktu-

"hier fi nden die 
Bürgerinnen und 
Bürger mit ihren 

arbeitsrechtlichen 
Anliegen immer 
ein o� enes Ohr"



Gratulanten

ren schnell und unbürokratisch helfen. Aber 
wir müssen auch prozessuale Wege finden, 
diesen Menschen, die allzu oft nicht organi-
siert sind, auch zu ihrem Recht auf eine an-
gemessene Vergütung und einen gesunden 
Arbeitsplatz zu verhelfen, damit sie mancher 
rechtswidrigen Praxis nicht schutzlos ausge-
liefert sind. Die Regierung, der Gesetzgeber 
und eben auch Sie, die Justiz, haben hier eine 
wichtige Schutzfunktion.

Kernanliegen des Arbeitsrechts ist es, In- 
strumente zu scha¦en, um einen Ausgleich zu 
finden zwischen den berechtigten Interessen 
der Arbeitgeber an der Ausübung ihrer unter-
nehmerischen Freiheit und den Interessen der 
Arbeitnehmer am Erhalt eines würdigen exis-
tenzsichernden Arbeitsplatzes. Lassen Sie uns 
weiter gemeinsam dafür eintreten!

Als Arbeitsminister des Landes Nordrhein-
Westfalen möchte ich deshalb auch im Na-
men der Landesregierung allen engagierten 
Richterinnen und Richtern, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Landesarbeitsgerichts 
Düsseldorf und ganz besonders Ihnen, Frau 
Präsidentin Göttling, recht herzlich zu Ihrem 
75. Gründungsjubiläum gratulieren und Ihnen 
weiterhin eine glückliche Hand bei der Fort-
entwicklung des Gerichtsstandorts in unserer 
Landeshauptstadt und der Strahlkraft Ihrer ar-
beitsrechtlichen Entscheidungen wünschen.

Ihr
Karl-Josef Laumann

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

12
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OBERBÜRGERMEISTER DER STADT
DÜSSELDORF
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Das 75-jährige Bestehen des Landes- 
arbeitsgerichts Düsseldorf, das mit die-
ser Festschrift gewürdigt wird, nehme 
ich gerne zum Anlass, Sie aus dem  
Düsseldorfer Rathaus zu grüßen. 

Ich gratuliere herzlich zu diesem beson-
deren Jubiläum, das sich einreiht in die 
großen historischen und gesellschaftli-
chen Ereignisse, auf welche Düsseldorf 
in dieser Zeit voller Dankbarkeit und Re-
spekt blicken kann.

Mit der Gründung des Landes Nordrhein-
Dr. Stephan Keller

und Gerichte, die im Laufe der Zeit hier ihren 
Sitz gefunden haben. Dass bereits im Jahr der 
Landesgründung das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf errichtet wurde, war ein wichtiger 
Schritt, um nach den Jahren des national- 
sozialistischen Unrechtsregimes das demo-
kratische, wertvolle und schützenwerte Ge-
meinwesen aufzubauen, das wir heute ken-
nen. 

Wie Politik und Gesellschaft haben sich auch 
das Stadtbild und die Arbeitswelt verändert. 
So war das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
lange Zeit im Gebäude des heutigen Justiz-

Westfalen 1946 und der Ernennung Düssel-
dorfs zur Hauptstadt des neuen Bundeslandes 
legte die damalige britische Militärregierung 
den Grundstein für die positive Entwicklung, 
die Düsseldorf seitdem erleben darf. Eine Ent-
wicklung hin zu einer Stadt, in der Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, Viel-
falt, O¦enheit und Internationalität, Wohlstand 
und Wachstum prägend für das gesellschaft-
liche Miteinander sind.

Zu den tragenden Säulen dieser werte- 
basierten, stabilen Gesellschaft zählen die 
zahlreichen Landeseinrichtungen, Behörden 
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ministeriums am Martin-Luther-Platz unterge-
bracht, später unter anderem in der Altstadt, 
heute im Gebäude des Fachgerichtszentrums 
an der Ludwig-Erhard-Allee und schrieb dort 
jeweils Stadtgeschichte mit. 

Auch die Themen, mit denen sich Arbeit- 
gebende, Arbeitnehmende und oftmals auch 
Gerichte zu befassen haben, wandeln sich. So 
stehen heute wie damals Fragen zur Schlich-
tung sozialer oder wirtschaftlicher Konflikte 
am Arbeitsplatz auf der Agenda; neu hinzu-
gekommen sind Fragen wie etwa zu Home- 
o¯ce oder Digitalisierung. Darüber nach 
Recht und Gesetz, unabhängig und verant-
wortungsbewusst zu entscheiden, dabei be-
gleiten das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
zum Jubiläum wie auch in Zukunft meine bes-
ten Wünsche.

Ihr
Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister 

der Landeshauptstadt Düsseldorf
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UNTERNEHMER NRW

Das deutsche Arbeitsrecht ist für einen Unter-
nehmer ein ständiger Begleiter. Wohl kaum 
ein Rechtsbereich beherrscht das Miteinan-
der im Betrieb so sehr wie das Arbeitsrecht. 
Dessen Komplexität und Regelungsvielfalt ist 
für die Unternehmen stets eine neue Heraus-
forderung. Das liegt weniger an den Gerich-
ten, sondern vielmehr an dem zuweilen schon 
übertriebenen Ehrgeiz der Politik, ständig 
neue Vorschläge für weitere bürokratische 
gesetzliche Regelungen in den Arbeitsbezie-
hungen zu entwickeln. Kommt es dann zu Kon-
fliktfällen in den Betrieben, liegt es für Unter-
nehmer im Interesse eines guten Miteinanders 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sie mög-
lichst ohne arbeitsgerichtliche Auseinander-
setzungen beizulegen. Ein Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht oder gar vor einem der drei 
Landesarbeitsgerichte in Nordrhein-Westfa-
len sollte immer die „Ultima Ratio“ sein. Leider 
gelingt das nicht immer.

Umso mehr kommt es bei Gerichtsverhand-
lungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
darauf an, gleichermaßen fair und objektiv 
behandelt wie mit hohem juristischem Sach-
verstand beurteilt zu werden. Für die Ent-
scheidungen des LAG Düsseldorf tri¦t dies zu 
– übrigens auch dann, wenn ein Urteil nicht im 
Sinne des Arbeitgebers ausfällt. Denn gerade 

Arndt G. Kirchho¦

RA Prof. Dr. Bernd Schiefer
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dann zeigt sich, ob eine gute Zusammenarbeit 
gewachsen, belastbar und vertrauensvoll ist. 
Auch deshalb sind die regelmäßigen Sozial-
partnerveranstaltungen so wertvoll. Sie be-
legen, dass dem LAG Düsseldorf die sensible 
Dreiecks-Beziehung zwischen Gerichtsbarkeit 
und den beiden Sozialpartnern bewusst ist. 

Wer in arbeitsrechtlichen Streitfragen objek-
tiv urteilen muss, dem hilft, wenn Verständ-
nis für die Abläufe in der betrieblichen Praxis 
vorhanden ist. Sich kennenzulernen und mit-
einander im Gespräch zu bleiben – durch Be-
triebspraktika, Exkursionen in den Betrieben, 
Fachvorträge oder Gespräche mit Personal-
verantwortlichen und Beschäftigten in den 
Unternehmen – bleibt daher eine gemeinsame 
Daueraufgabe.

Die großen Herausforderungen unserer Zeit 
machen keinen Bogen um die Arbeitsgerichts-
barkeit. Dazu gehört die Digitalisierung, dazu 
gehören die permanenten Veränderungen in 
der Arbeitswelt und – ganz aktuell – die auch 
neuen arbeitsrechtlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Das LAG Düsseldorf hat 
sich ihnen stets mit großer Professionalität ge-
stellt und scheint auch für die künftigen Auf-
gaben bestens gerüstet.

Sehr herzlich gratulieren wir dem Landes- 
arbeitsgericht Düsseldorf zu seinem 75. Jubi-
läum – ad multos annos.

16
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Arndt G. Kirchho�
Präsident

RA Prof. Dr. Bernd Schiefer
Geschäftsführer
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UNTERNEHMERVERBAND HANDWERK NRW

Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des 
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf möchten 
wir im Namen des Unternehmerverbandes 
Handwerk NRW (UVH) sowie der angeschlos-
senen Mitgliedsverbände und Innungen die 
Glückwünsche des Handwerks in Nordrhein-
Westfalen überbringen.

Der UVH vertritt als Arbeitgebervereinigung 
und Teilorganisation von HANDWERK.NRW 
das selbständige Handwerk in der Arbeits- 
und Sozialgerichtsbarkeit von Nordrhein-
Westfalen. Landesweit wurden auf unseren 
Vorschlag über 500 selbständige Handwerks-
meisterinnen und -meister zu ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richtern an den Arbeitsge-

richten berufen. Die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehren-
amt zeigt sich auch an den Arbeitsgerichten 
im Bereich des Landesarbeitsgerichts Düssel-
dorf. Dies gilt in besonderem Maße für unsere 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, die 
trotz hoher Arbeitsbelastung in ihren Unter-
nehmen gerne diese wichtige Funktion wahr-
nehmen. Gemeinsam mit dem richterlichen 
Hauptamt eint uns das Ziel, Rechtsfrieden in 
den Betrieben herzustellen. Für die wirtschaft-
liche Stärke und Leistungsfähigkeit der Unter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen ist dies eine 
entscheidende Voraussetzung und von über-
ragender Bedeutung. 

16
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Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hering Dr. Frank Wackers
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Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hering
Präsident

Dr. Frank Wackers
Hauptgeschäftsführer

Ein generelles Anliegen der handwerklichen 
Arbeitgeber bleibt, in den Arbeitsgerichten 
den Blick an der unternehmerischen Wirklich-
keit und betrieblichen Praxis auszurichten. 
Dazu leisten die ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter einen wichtigen Beitrag. Ex-
kursionen in Betrieben oder Gespräche mit 
Personalverantwortlichen können einen noch 
stärkeren Kontakt zur Praxis herstellen. Auch 
hier arbeiten die handwerklichen Arbeitgeber 
mit den Richterinnen und Richtern der Arbeits-
gerichtsbarkeit im Bereich des Landesarbeits-
gerichts Düsseldorf eng und konstruktiv zu-
sammen.

Im Namen der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter aus dem Handwerk Nordrhein-
Westfalen verbinden wir mit unseren Glück-
wünschen zu Ihrem Jubiläum die begründe-
te Ho¦nung, dass der gute Kontakt mit dem 
Handwerk in Nordrhein-Westfalen auch wei-
terhin bestehen bleibt.

18
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DGB RECHTSSCHUTZ GMBH

Das Landesarbeitsgericht feiert in diesem Jahr 
sein 75-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Ver-
gangenheit zeigt, dass dies keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Um ein „einheitliches Arbeits-
recht“ mit einer grundlegenden Neuordnung 
des Arbeitsgerichtsprozesses wurde bereits 
in der Zeit von 1919 bis 1926 heftig gestritten. 
Nach den Vorstellungen der freien Gewerk-
schaften und der Sozialdemokraten sollten 
Arbeitsgerichte selbstständige Sondergerich-
te sein. Dagegen wollten die Unternehmerver-
bände sowie die Juristen- und Richtertage die 
Arbeitsgerichte in der ordentlichen Gerichts-
barkeit eingliedern und nach dem Vorbild der 
Kammern für Handelssachen organisieren. 
Erst mit dem Arbeitsgerichtsgesetz aus dem 
Jahr 1926 konnte ein Kompromiss gefunden 

werden. Die Arbeitsgerichte wurden als selb-
ständige staatliche Gerichte eingerichtet. Die 
Landesarbeitsgerichte wurden als Berufungs-
instanz den Landgerichten und das Reichs-
arbeitsgericht als Revisionsinstanz dem 
Reichsgericht angegliedert. Die Verhandlun-
gen bei den Kammern der Arbeitsgerichte und 
Landesarbeitsgerichte führten bereits damals 
je ein Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmerver-
treter sowie ein „rechtsgelehrter Richter“ als 
Vorsitzender, wobei die ehrenamtlichen Rich-
ter nicht mehr gewählt, sondern auf Vorschlag 
der Gewerkschaften und der Arbeitgeber-
verbände berufen wurden. Zudem kam es zu 
einer arbeitsgerichtlichen Vertretungsbefug-
nis von Gewerkschafts- und Arbeitgeberver-
bandsvertretern. Nach dem zweiten Weltkrieg 
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Eva Pulfrich Matthias Klemisch
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gri¦  das Kontrollratsgesetz auf das Arbeitsge-
richtsgesetz aus dem Jahr 1926 zurück. Erst 
dann erhielten die Landesarbeitsgerichte ihre 
Eigenständigkeit und waren organisatorisch 
nicht mehr mit den Landgerichten verbunden. 
Sodann kam es zu einer enormen Zersplitte-
rung des Rechts in den einzelnen Ländern, 
die teilweise sogar eigene Landesarbeitsge-
richtsgesetze erließen. Die 
wichtige verfassungsrecht-
liche Entscheidung für eine 
über alle Instanzen eigen-
ständige Arbeitsgerichts-
barkeit fi el bereits durch 
das 1949 in Kraft getretene 
Grundgesetz. Mit dem Ar-
beitsgerichtsgesetz wurde 
ab dem 1.10.1953 erstmals 
ein von der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit unabhängiger 
dreistufi ger Instanzenzug 
gescha¦ en.

Die historische Besetzung 
der Kammern und Senate 
auch mit ehrenamtlichen 
Richter*innen aus den Kreisen der Arbeit-
nehmer*innen und Arbeitgeber*innen hat sich 
ebenso wie die Selbstständigkeit der Landes-
arbeitsgerichte bewährt. Ehrenamtliche Rich-
ter*innen sind staatlich, unabhängig und neu-
tral. Ihre Stimme hat das gleiche Gewicht wie 
die der Berufsrichter*innen. Die Vorschlags-
listen der Gewerkschaften und Arbeitgeber-
vereinigungen stellen sicher, dass sowohl die 

ausreichende Sachkunde und Erfahrung im 
Arbeitsrecht als auch das erforderliche Inte-
resse und Engagement vorhanden sind. Ein-
sicht, Takt, Erfahrung und ein ständiges Ringen 
um Objektivität lassen sich immer wieder bei 
den ehrenamtlichen Richter*innen feststellen. 
So manches Mal ist es in den vergangenen 
75 Jahren gelungen, mit Hilfe der Fragestel-

lung eines*er fachkundigen 
ehrenamtlichen Richters*in, 
den Rechtsstreit zu ent-
scheiden, ohne dass eine 
Beweisaufnahme bzw. die 
Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens not-
wendig wurde. Ihre Mitwir-
kung bietet die Möglichkeit, 
Anschauungen und Erfah-
rungen der beteiligten Be-
völkerungskreise zu hören 
und bei der Beratung und 
Urteilsfi ndung zu berück-
sichtigen. Die Beteiligung 
der ehrenamtlichen Rich-
ter*innen bietet in der Re-
gel Gewähr dafür, dass 

sich Berufsrichter*innen von Überlegungen 
reiner Begri¦ sjurisprudenz lösen. Die Berufs-
richtern*innen werden stets, und das ist gut 
so, gezwungen, ihre Rechtsansichten den 
Beisitzer*innen darzulegen und verständlich 
zu machen. Nur auf diese Weise kommt es zu 
lebensnahen Entscheidungen. Wie wir wissen, 
ist Arbeit für Arbeitnehmer*innen weit mehr 
als nur Broterwerb, sondern gestaltet wesent-

"Unser 
Arbeitsrecht ist 
[...] ein hohes 

Gut, das täglich 
verteidigt 

werden muss." 
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Eva Pulfrich
Geschäftsführerin

DGB Rechtsschutz GmbH

Matthias Klemisch
Teamleiter

DGB Rechtsschutz GmbH
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lich das Leben und bestimmt die Persönlich-
keit. Geht sie verloren, wird die wirtschaftliche 
und soziale Existenz bedroht; wird sie unter 
schlechten Bedingungen erbracht, leidet oft-
mals die Gesundheit. Unser Arbeitsrecht ist 
und bleibt ein hohes Gut, das täglich verteidigt 
werden muss. Hierzu bedarf es neben einem 
e¦ektiven gewerkschaftlichen Rechtsschutz  
und starken Gewerkschaften einer eigenstän-
digen Arbeitsgerichtsbarkeit für alle Instan-
zen, die sich nicht davor scheut, vorhandene 
gesetzliche Regelungslücken durch Analogien 
zu schließen, unbestimmte Rechtsbegri¦e zu 
konkretisieren und die Herausforderungen der 
Digitalisierung anzunehmen. 

In diesem Sinne gratulieren wir zum 75-jäh-
rigen Bestehen recht herzlich und bedanken 
uns für die vertrauensvolle und angenehme 
Zusammenarbeit.
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VER.DI LANDESBEZIRK NRW

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf feiert 
sein 75-jähriges Bestehen, dazu gratuliert die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
in NRW sehr herzlich.

Gerade in arbeitsgerichtlichen Verfahren zeigt 
sich immer ein besonderes Spannungsfeld 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
interessen. Auch das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf hat in Nordrhein-Westfalen in zahl-
reichen Verfahren in seiner Zuständigkeit als 
Berufungs- und Beschwerdeinstanz für neun 
Arbeitsgerichte im Rheinland dazu beigetra-

gen, im Bewusstsein und auch 
in der Verantwortung dieses be-
sonderen Spannungsfeldes nach 
guten, tragfähigen Lösungen zu 
suchen und bestenfalls den Streit 
zwischen den Parteien einver-
nehmlich beizulegen.

Zwei Aspekte, die entscheidend 
für die Wahrnehmung dieser an-
spruchsvollen Tätigkeit sind, 
möchten wir an dieser Stelle be-
sonders hervorheben, da beide 
Aspekte auch den Schutzinteres-
sen der Arbeitnehmer dienen.

Trotz zahlreicher Diskussionen und 
Bestrebungen in der Vergangen-
heit unter dem Stichwort „große 
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Annette Lipphaus (links), Gabriele Schmidt (rechts)

Justizreform“ hat die Arbeitsgerichtsbarkeit 
ihre Eigenständigkeit als Fachgerichtsbarkeit 
gewahrt. Die Verhinderung der vollständigen 
Eingliederung der Arbeitsgerichte in die Zivil-
gerichtsbarkeit begrüßen wir als ver.di sehr 
und werden uns auch weiterhin für die Unab-
hängigkeit und den Erhalt der eigenständigen 
spezialisierten Arbeitsgerichtsbarkeit ein-
setzen. Wir halten diesen Umstand für einen 
entscheidenden Faktor, um Konflikte zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu lösen.



Gratulanten

Wichtig für sozial ausgewogene und verant-
wortungsvolle Streitentscheidungen ist im 
Rahmen dieser Fachgerichtsbarkeit zudem 
der Bezug zum tatsächlichen praktischen 
Arbeitsalltag. Denn kaum eine Gerichtsbar-
keit ist so nahe an der tatsächlichen Lebens-
wirklichkeit wie die Arbeitsgerichtsbarkeit 
und spiegelt diese Wirklichkeit entsprechend 
wider. Gewährleistet wird dies durch die Ein-
bindung und Mitwirkung der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter aus den Kreisen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ihre Kennt-
nisse der speziellen betrieblichen Abläufe in 
Betrieben und Dienststellen, ihre Sachkom-
petenz und die praktischen Erfahrungen aus 
dem Arbeitsleben fließen unmittelbar in die 
Verhandlung und die Streitentscheidung ein. 
Gerade durch den Austausch zwischen be-
trieblichen Praktikern und Berufsrichtern wird 
eine qualitativ hochwertige Rechtsprechung 
gewährleistet, die das Vertrauen und die Ak-
zeptanz bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
und in der Bevölkerung sicherstellt.

Gabriele Schmidt
Landesleiterin 

Annette Lipphaus
Landesrechtsschutzleiterin
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An dieser gelebten Sozialpartnerschaft hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine 
große Anzahl von ver.di-Mitgliedern und 
-Beschäftigten aus unterschiedlichen Wirt-
schaftszweigen und Branchen als ehrenamt-
liche Richterinnen und Richter erfolgreich 
beteiligt und damit eine ganz wesentliche 
Funktion der Mitgestaltung und Legitimierung 
übernommen. Selbstverständlich werden wir 
dafür eintreten, dass dies auch in Zukunft so 
bleibt.

ver.di sagt dem Landesarbeitsgericht zum 
Jubiläum DANKE und wünscht allen Richte-
rinnen und Richtern, Rechtspflegerinnen und 
Rechtspflegern sowie allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Gerichts alles Gute für 
die nächsten Jahre und weiterhin viel Erfolg 
bei der Erfüllung ihrer verantwortungsvollen 
Aufgaben.
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RECHTSANWALTSKAMMER DÜSSELDORF

Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf gratu-
liert mit ihren Mitgliederinnen und Mitgliedern 
dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf herzlich 
zu seinem 75. Geburtstag. 

Dabei kann das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf auf eine lange Tradition im Bereich der 
Rechtsprechung des Arbeitsrechts zurückbli-
cken. Seit dem 1.1.1982 ist das Landesarbeits-
gericht Düsseldorf Berufungs- und Beschwer-
deinstanz für die Arbeitsgerichte Duisburg, 
Düsseldorf, Essen, Krefeld, Mönchenglad-
bach, Oberhausen, Solingen, Wesel und  
Wuppertal und damit zuständiges Gericht für 
viele arbeitsgerichtliche Auseinandersetzun-
gen, die durch die Anwaltschaft in unserem 
Kammerbezirk geführt werden. 

Als Anwaltschaft freuen wir uns besonders 
über die zahlreichen Innovationen, die in den 
letzten Jahren das Bild des Landesarbeitsge-
richtes Düsseldorf geprägt haben. So hat etwa 
die Einführung der Möglichkeit von modernen 
Verhandlungen mittels Videotechnik zu einer 
erheblichen Erleichterung bei der Prozess-
führung beigetragen, von der manch andere 
Gerichtsbarkeiten noch weit entfernt sind. Die 
Anwaltschaft ho¦t, dass diese Innovationen 
auch zukünftig und nach Ende der Pandemie 
weitergeführt werden. Als Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte erfreuen wir uns über die-
se Sondergerichtsbarkeit an unserem Standort 
Düsseldorf, die selbst ihr eigenes Leitbild als 
Dienstleister für den Rechtssuchenden defi-
niert. Dabei ist die Landeshauptstadt längst 
nicht mehr „Schreibtisch des Ruhrgebietes“, 
an welchen die Zentralen der großen Konzer-
ne der Stahlindustrie ihren Verwaltungsstand-
ort unterhielten. Als Vertreter der Rechts-
suchenden vor der Arbeitsgerichtsbarkeit 
weiß die Anwaltschaft seit Jahrzehnten die 
gute Erreichbarkeit und zügige Terminierung 
der Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht  
Düsseldorf zu schätzen. Dabei bemühen sich 
die Richterinnen und Richter des Landes- 
arbeitsgerichts zugleich, besonders auch 
einen persönlichen Ausgleich der im Arbeits-
recht zuvor regelmäßig meist eng verbunde-
nen Streitparteien zu erreichen. 

Leonora Holling
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Für die Rechtsanwaltschaft des Kammer-
bezirkes Düsseldorf spreche ich daher den 
Richterinnen und Richtern des Landesarbeits-
gerichtes Düsseldorf den Dank für ihr Engage-
ment in ihrer Fachgerichtsbarkeit in der Ver-
gangenheit aus und wünsche weiterhin viel 
zukünftigen Erfolg im Dienste des Rechts. 
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Ihre
Leonora Holling

Präsidentin
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Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Landesarbeitsgericht wurde 1946 auf Ba-
sis des Kontrollratsgesetzes Nr. 21 eingerichtet 
und feierte damit 2021 seinen 75. Geburtstag.

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist für das Funk-
tionieren des Arbeitsmarktes existenziell. Das 
Austarieren der Interessen von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern stellt einen wesentlichen 
Beitrag für die Erhaltung des sozialen Friedens 
dar.

Die Rechtsprechung des Landesarbeits- 
gerichts hat sich daher wie bei allen Gerichten 
– mit entsprechender Verzögerung (die Justiz 
läuft ja nicht jeder Mode hinterher) – den sich 
wandelnden gesellschaftlichen Realitäten an-
gepasst.

In dieser Kontinuität gesehen sind die nunmehr 
anstehenden Veränderungen zwar ähnlich 
und doch vollständig anders. Ähnlich, da es 
schon jetzt und durch den Pensionseintritt der 
Babyboomergeneration eine dann erhebliche 
Lücke in der Besetzung von Richterstellen 
wie zum Zeitpunkt der Gründung 1946 geben 
wird. Anders, weil sich der Arbeitsmarkt auch 
aufgrund des Wegfalls der Generation der 
geburtenstarken Jahrgänge in einen Nach-
fragemarkt wandeln wird. D.h. der Arbeit-

ANWALTVEREIN

Horst Leis LL.M.

Christian Segbers
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Rechtsanwalt Horst Leis LL.M.
Vorsitzender

Landesverband Nordrhein-Westfalen im 
Deutschen Anwaltverein e. V.

Rechtsanwalt Christian Segbers
Stellv. Vorsitzender

Landesverband Nordrhein-Westfalen im 
Deutschen Anwaltverein e. V.

geber ist über kurz oder lang – jedenfalls in 
den qualifizierteren Berufen – nicht mehr per 
se der „Stärkere“. Dies wird langfristig in der 
Entscheidungsfindung insofern Berücksichti-
gung finden müssen, als die Schutzbedürftig-
keit des Arbeitnehmers vor dem Arbeitgeber 
möglicherweise nicht mehr in allen Fällen so 
ausgeprägt wie heute vorliegen wird.

Doch auch dies ist Zeitgeist, und es bestehen 
seitens des Landesverbandes keine Zweifel, 
dass das Landesarbeitsgericht zusammen mit 
den Tarifparteien und deren – anwaltlichen – 
Vertretern auch dies mit entscheidenden Lö-
sungen für die kommenden Generationen ver-
sehen wird.

Zu dem Jubiläum gratuliert der Landesver-
band Nordrhein-Westfalen im Deutschen 
Anwaltverein e. V. zusammen mit seinen Mit-
gliedern – den 57 örtlichen Anwaltvereinen 
aus NRW – mit einem HERZLICHEN GLÜCK-
WUNSCH und einem ausdrücklichen Dank für 
die vertrauensvolle und wechselseitig wert-
schätzende Zusammenarbeit.

Weiterhin viel Erfolg für die Zukunft und alles 
Gute!



Gratulanten

28

29

JURISTISCHE FAKULTÄT DER HEINRICH-HEINE-
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

Die Juristische Fakultät der Heinrich-Heine- 
Universität (HHU) gratuliert dem LAG Düssel-
dorf ganz herzlich zu seinem 75-jährigen 
Bestehen! Auch wenn unsere Fakultät deut-
lich später als das LAG, nämlich erst 1994, 
gegründet wurde, dürfen wir schon auf eine 
langjährige erfolgreiche und fruchtbare  
Zusammenarbeit zurückblicken. 

Als im Oktober 2002 Andreas Feuerborn zum 
Universitätsprofessor an der HHU ernannt und 
Inhaber der neu gegründeten Professur für 
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Rechts-
vergleichung wurde, konnte er an die bereits 
bestehende Kooperation mit dem LAG Düssel-

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale) Prof. Dr. Andreas Feuerborn

dorf anknüpfen. Bereits ab dem WS 1995/1996 
unterstützte Prof. Dr. Reinhard Vossen, der 
1996 zum Vorsitzenden Richter am LAG  
Düsseldorf ernannt wurde, die arbeitsrecht-
liche Ausbildung im damaligen gemeinsamen 
Studiengang Düsseldorf/Hagen. Hinzu kamen 
nun regelmäßige Teilnahmen an den Sitzungen 
seiner Kammer, die sich bei den Studierenden 
großer Beliebtheit erfreuten und ihr Verständ-
nis für die gerade im Arbeitsrecht so wichtige 
Rolle der Rechtsprechung deutlich förderte. 
Als im Jahr 2003 die Schwerpunktbereiche 
eingeführt wurden, äußerten die Studierenden 
mehrfach den Wunsch nach einem speziellen 
Schwerpunktbereich im Arbeitsrecht. Nach-
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Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale) 
Dekan der Juristischen Fakultät

Prof. Dr. Andreas Feuerborn
Professur für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht 

und Rechtsvergleichung

dem Prof. Dr. Reinhard Vossen im Juni 2007 
wegen seiner hervorragenden Leistungen in 
der arbeitsrechtlichen Forschung und Lehre 
zum Honorarprofessor ernannt worden war, 
konnte im folgenden Jahr unter Leitung von 
Prof. Dr. Andreas Feuerborn der Schwerpunkt-
bereich „Arbeit und Unternehmen“ ins Leben 
gerufen werden, der von den Studierenden 
nach wie vor sehr stark nachgefragt wird. 

Zwischenzeitlich konnte die Zusammenarbeit 
mit dem LAG Düsseldorf auch im Rahmen 
des Forums Arbeitsrecht vertieft werden. Zu-
dem gehört die Juristische Fakultät seit 2013 
zu den Mitveranstaltern des Düsseldorfer  
Arbeitsrechtsdialogs, der bereits mehrfach im 
Haus der Universität stattgefunden hat. 

Ein Garant für die hervorragende Zusammen-
arbeit unserer Fakultät mit dem LAG Düssel-
dorf sind nicht zuletzt die ausgezeichneten 
persönlichen Kontakte, insbesondere mit der 
Präsidentin Brigitte Göttling, die auch zum 

Beirat der Juristischen Fakultät gehört. Weite-
re solche Kontakte bestehen zu Richterinnen 
und Richtern des LAG, ebenso wie zur Direkto-
rin des Arbeitsgerichts Sabine Dauch. Davon 
profitieren die Studierenden für ihre arbeits-
rechtliche Ausbildung ebenso wie der wissen-
schaftliche und praxisorientierte Austausch 
zwischen der Richterschaft, den Dozentinnen 
und Dozenten, den Sozialpartnern und der 
Anwaltschaft in Düsseldorf. 

In diesem Sinne gratulieren wir dem LAG  
Düsseldorf nochmals herzlich zum Jubiläum 
und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft, 
die Fortschreibung seiner Erfolgsgeschichte 
und die Zusammenarbeit mit unserer Fakultät! 
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Das Urlaubsrecht ist gewissermaßen eine 
Werkstatt des Unionsrechts. In diesem Rechts-
gebiet entfaltet der EuGH eine rege Recht-
sprechungstätigkeit. Einige seiner wichti-
gen Entscheidungen im Urlaubsrecht gehen 
auf Vorabentscheidungsersuchen des LAG  
Düsseldorf zurück. Ich gratuliere dem LAG 
Düsseldorf sehr herzlich zu seinem Jubiläum. 

1 EuGH 8.9.2020 - C-119/19 P und C-126/19 P - Kommission/Carreras Sequeros u.a. Rn. 111, 115.

I. KERNTHESE: URLAUBSRECHT IST 
EUROPÄISCH GEDACHT ARBEITSZEITRECHT

Die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (Charta, GRC) gewährleistet in Art. 31 
Abs. 2 das Recht auf bezahlten Jahresur-
laub, das „Ob“ des Urlaubsanspruchs. Art. 7 
der Richtlinie 2003/88/EG konkretisiert das 
Grundrecht auf bezahlten Jahresurlaub aus 
Art. 31 Abs. 2 GRC jedenfalls im Hinblick auf 
seine Dauer normativ.1

Grundlage des unionsrechtlichen Urlaubs-
anspruchs war ursprünglich Art. 7 der jeweils 
geltenden Arbeitszeitrichtlinie, im Augenblick 
Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG. Mit Inkraft-
treten des Vertrags von Lissabon am 1.12.2009 
kam Art. 31 Abs. 2 GRC hinzu. Der Urlaubs-
anspruch ist ebenso wie die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden sowie die 
täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten nach 
Art. 6 EUV und Art. 31 Abs. 2 GRC Primärrecht, 
das zwischen Privaten unmittelbar wirkt.

Ich vertrete die Kernthese, dass Urlaubsrecht 
unionsrechtlich betrachtet immer Arbeits-
zeitrecht war, also nichttechnisches Arbeits-
schutzrecht.

DAS URLAUBSRECHT ALS WERKSTATT DES 
UNIONSRECHTS

Inken Gallner
Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts
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Das Arbeitszeitrecht kennt neben einer wö-
chentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden 
u.a. tägliche und wöchentliche Ruhezeiten 
von elf und 24 Stunden. Der vierwöchige  
bezahlte Jahresurlaub ist die jährliche Ruhe-
zeit. So wollte die Europäische Kommission 
den Jahresurlaub ursprünglich auch bezeich-
nen. Das scheiterte am Europäischen Rat. Mit 
Art.  3, 5, 6 Buchst. b und Art. 7 der Arbeits-
zeitrichtlinie wird Art. 31 GRC umgesetzt.2  

II. SICHTWEISE DER EUROPÄISCHEN 
INSTITUTIONEN

Die Arbeitszeitrichtlinie hat sich aus Sicht der 
Europäischen Kommission zu einem der Eck-
pfeiler der sozialen Dimension Europas entwi-
ckelt. Sie konkretisiert und präzisiert nach Auf-
fassung des EuGH und der Kommission Art.  31 
GRC sowohl im Arbeitszeitrecht im engeren 
Sinn als auch im Urlaubsrecht.

Die Denkstruktur der Arbeitszeitrichtlinie in 
der Kategorie von Mindestruhezeiten bestä-
tigt EuGH Fetico u.a.3  eindrücklich. Das Urteil 
tri¦t identische Aussagen für die wöchentli-
che Mindestruhezeit des Art. 5 und den be-
zahlten Jahresurlaub des Art. 7 der Richtlinie 
2003/88/EG. In der Begri·ichkeit des EuGH 

2 Vgl. zB die Arbeitszeiterfassungsentscheidung EuGH 14. 5.2019 - C-55/18 - CCOO; kritisch etwa Höpfner/Daum RdA 2019, 270 (272 f.); s. auch 
Bayreuther EuZW 2019, 446 (447); Daum RdA 2020, 179 ¦.; Bundesarbeitsminister Heil hat auf der Grundlage eines Gutachtens von Bayreuther in der 
letzten Legislatur angekündigt, u.a. § 16 Abs. 2 S. 1 ArbZG ändern zu wollen: AuR 2020, 114.
3 EuGH 4.6.2020 - C-588/18 .
4 EuGH 14.5.2019 - C-55/18 - CCOO; 6.11.2018 - C-684/16 - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften; 6.11.2018 - C-569/16 und 
C-570/16 - Bauer und Willmeroth; Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung vom 24.5.2017 (C/2017/2601).

ist es Ziel der Arbeitszeitrichtlinie, Mindestvor-
schriften festzulegen, die dazu bestimmt sind, 
den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
am Arbeitsplatz zu verbessern.4

III. REGELUNGSGEGENSTÄNDE DER 
ARBEITSZEITRICHTLINIE

Die Arbeitszeitrichtlinie verbindet zum Schutz 
der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeit-
nehmer aus deutscher Sicht zwei verschiede-
ne Regelungsgegenstände. Sie macht Vor-
gaben für das Arbeitszeitrecht im engeren 
Sinn, u.a. für die täglichen und wöchentlichen 
Mindestruhezeiten sowie die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit. Darüber hinaus enthält die 
Richtlinie Urlaubsrecht. Sie gibt einen mindes-
tens vierwöchigen bezahlten Jahresurlaub 
vor.

Arbeitszeitrecht im engeren Sinn und Urlaubs-
recht sind unionsrechtlich betrachtet Arbeits-
zeitrecht im weiteren Sinn zum Zweck des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes. Der 
Jahresurlaub ist nach diesem Verständnis die 
jährliche Mindestruhezeit. Dieses ö¦entlich-
rechtliche Verständnis der Arbeitszeitregulie-
rung und Arbeitszeitharmonisierung im Rah-
men des nichttechnischen Arbeitsschutzes ist 
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für die deutsche Kategorisierung noch immer 
unvertraut.

Arbeitszeitrecht ist ö¦entlich-rechtliches Ge-
fahrenabwehrrecht zum Schutz der Arbeit- 
nehmer, der Gesellschaft und der Leistungs-
fähigkeit der ö¦entlichen Sozialversicherungs-
systeme. Allerdings haben einzelne Stimmen 
im deutschen Arbeitsrecht schon früh auf die 
Parallele des Urlaubsrechts zum Arbeitszeit-
recht hingewiesen.5

Das im Arbeitszeitgesetz kodifizierte Arbeits-
zeitrecht im engeren deutschen Sinn ist eben-
so wie nach unionsrechtlicher Einordnung  
ö¦entliches Recht.6 Es ist in der Bundes- 
republik Deutschland staatlich überwacht und 
gibt den privatrechtlichen Beziehungen von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern einen zwin-
genden ö¦entlich-rechtlichen Regelungs- 
rahmen. Weist der Arbeitgeber Arbeit über 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit hinaus zu, 
verstößt er gegen ein Verbotsgesetz iSv. § 134 
BGB.

Urlaubsrecht ist nach der hM im langjährigen 
deutschen Verständnis demgegenüber reines, 
wenn auch mit Blick auf den Mindesturlaub 

5 Kohte BB 1984, 609 (614).
6 Hackmann FS Kohte, 2016, S. 293 (307 mwN).
7 Zu dem verhältnismäßig aktuellen Diskussionsstand in zentralen Fragen des unionsrechtlich überformten Urlaubsrechts zB Bayreuther NZA 2019, 946 
(950); Daum RdA 2020, 179 ¦.; Gallner SR 2020, 45 (51 ¦.); Grimm ZTR 2019, 651 ¦.; Höpfner/Daum RdA 2019, 270 ¦.; Jacobs/Münder RdA 2020, 13 ¦.; 
Jacobs/Münder RdA 2019, 332 ¦.; Kiel JbArbR Bd. 57, 2020, S. 95 ¦.; Krebber ZFA 2020, 396 (422 ¦.); Mehrens RdA 2020, 187 ¦.; Mehrens/Witschen 
EuZA 2019, 326 ¦.; Mülder ZESAR 2019, 212 ¦.; Rudkowski NJW 2019, 476 (477, 479); Sagan NZA 2020, 350 ¦.; Sagan ZFA 2020, 584 (601 ¦.); Seifert 
ZFA 2021, 65 (83 f.).
8 EuGH 6.11.2018 - C-684/16 - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. 

zwingendes Privatrecht.

Die Verfechter der arbeitsschutzrechtlichen 
These machen jedoch zu Recht darauf auf-
merksam, dass Arbeitsschutzrecht nach deut-
scher Vorstellung nicht auf ö¦entlich-recht-
liche Schutznormen beschränkt ist, sondern 
auch privatrechtlich ausgestaltet sein kann. 
Das zeigt § 618 BGB.

IV. URLAUBSRECHT ALS WERKSTATT DES 
UNIONSRECHTS, EINZELHEITEN

Der Urlaubsanspruch musste nach tradier-
ter deutscher Vorstellung vom Arbeitnehmer 
durchgesetzt werden, wenn der Arbeitge-
ber ihn pflichtwidrig nicht gewährte, um den 
Verfall abzuwenden. Ein Schadensersatzan-
spruch wegen Verzugs setzte eine Mahnung 
voraus.7 

Die unionale und die deutsche Gedankenwelt 
nähern sich in der Rezeption der Urlaubsrecht-
sprechung des EuGH durch das BAG jedoch 
zunehmend an. Das zeigen u.a. die Entschei-
dungen des Neunten Senats des BAG in der Fol-
ge der EuGH-Rechtssache Max-Planck-Ge-
sellschaft zur Förderung der Wissenschaften.8 
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Der Neunte Senat nimmt an, dass es dem Ar-
beitgeber unter bestimmten Voraussetzungen 
ohne Mahnung des Arbeitnehmers obliegt, 
Urlaub von sich aus zu gewähren oder jeden-
falls auf den drohenden Verfall hinzuweisen.9

1. Noch immer Bewegung im Urlaubsrecht

Noch immer sind nicht alle urlaubsrechtlichen 
Probleme zwischen Luxemburg und Erfurt ge-
löst, obwohl die Flutwelle, die die Entschei-
dung des EuGH in den Sachen Schultz-Ho� 
und Stringer vom 20.1.200910 ausgelöst hatte, 
langsam verebbt schien. Den Teil Schultz-Ho� 
dieser verbundenen Rechtssachen hat das 
LAG Düsseldorf vorgelegt. Seit 2018 erlebte 
das Urlaubsrecht wieder eine Hochzeit. Im 
Augenblick ist es aus meiner Sicht etwas zur 
Ruhe gekommen.

Beispiele beantworteter Fragen auf der 
Schnittstelle zwischen Unionsrecht und natio-
nalem Recht in jüngerer Vergangenheit sind: 
EuGH Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften,11 Kreuziger,12 Bauer 
und Willmeroth,13 King14 und verschiedene  

9 BAG 22.10.2019 - 9 AZR 98/19; 25.6.2019 - 9 AZR 546/17; 21.5.2019 - 9 AZR 579/16; 19.2.2019 - 9 AZR 541/15; 19.2.2019 - 9 AZR 278/16; 19.2.2019 - 9 
AZR 321/16; 19.2.2019 - 9 AZR 423/16.
10 EuGH 20.1.2009 - C-350/06 und C-520/06.
11 EuGH 6.11.2018 - C-684/16.
12 EuGH 6.11.2018 - C-619/16.
13 EuGH 6.11.2018 - C-569/16 und C-570/16.
14 EuGH 29.11.2017 - C-214/16.
15 EuGH 22.4.2010 - C-486/08.
16 EuGH 13.6.2013 - C-415/12.
17 EuGH 11.11.2015 - C-219/14.
18 EuGH 13.6.2013 - C-415/12.

Rezeptionsentscheidungen des BAG.

2. Urlaub bei Änderungen der Arbeitszeit

Im Zusammenhang der Auswirkungen eines 
geänderten Beschäftigungsumfangs auf den 
Urlaubsanspruch sind drei Entscheidungen 
des EuGH wichtig: Zentralbetriebsrat der 
Landeskrankenhäuser Tirols,15 Brandes16 und 
Greenfield.17

Der EuGH unterscheidet in der Sache Brandes 
zwischen Urlaubserwerb und Urlaubsge-
währung.18 Arbeitnehmer erwerben in Voll-
zeit Anspruch auf Vollzeiturlaub mit Vollzeit-
urlaubsentgelt, in Teilzeit auf Teilzeiturlaub mit 
Teilzeiturlaubsentgelt. Hat ein Arbeitnehmer 
schon Ansprüche in bestimmter Höhe (zB in 
Vollzeit) erworben, dürfen sie nach dem Über-
gang in Teilzeit bei der Gewährung zumindest 
dann nicht verringert werden, wenn sie zuvor 
nicht gewährt werden konnten. Der Urlaubs-
anspruch berechnet sich nach EuGH Brandes 
jedenfalls in diesen Fällen nach dem Arbeits-
zeitvolumen in der Zeit, in der er entsteht.
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Das BAG hat sich EuGH Brandes auf der 
Grundlage von § 4 Abs. 1 TzBfG angeschlos-
sen.19 Konkrete Folge war, dass § 26 Abs. 1  S.4  
TVöD-AT 2010 wegen Verstoßes gegen das 
Verbot der Diskriminierung von Teilzeitkräften 
in § 4 Abs. 1 TzBfG nach § 134 BGB nichtig 
war, soweit die Tarifbestimmung die Zahl der 
während einer Vollzeittätigkeit erworbenen 
Urlaubstage minderte. Dadurch können sich 

19 BAG 10.2.2015 - 9 AZR 53/14 (F); aA die frühere deutsche Rechtsprechung: BAG 28.4.1998 - 9 AZR 314/97.

bei Teilzeitarbeit an einzelnen Wochentagen 
lange Urlaubsperioden ergeben.

Der EuGH hat in der Entscheidung Greenfield 
auch die umgekehrte Frage von EuGH  
Brandes behandelt. Was geschieht mit dem 
Urlaubsanspruch, wenn der Arbeitnehmer 
von Teilzeit- auf Vollzeitarbeit übergeht? Die 
Mitgliedstaaten müssen nach § 4 Nr. 2 der 
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Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit und 
Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG im 
Fall einer Erhöhung der Arbeitszeit nicht vor-
sehen, dass Urlaubsansprüche, die während 
der Phasen mit geringerer Arbeitszeit bereits 
entstanden sind, rückwirkend auf der Grund-
lage der höheren Arbeitszeit nachberechnet 
werden. Die Zahl der entstandenen Einheiten 
an jährlicher Ruhezeit ist im Vergleich zu der 
Zahl der geleisteten Arbeitseinheiten für jeden 
Zeitraum gesondert zu berechnen. Eine Nach-
berechnung ist für den Zeitraum vorzunehmen, 
in dem sich die Arbeitszeit des Arbeitnehmers 
erhöht hat.20

3. Minderung des Urlaubs bei ruhenden 
Hauptleistungspflichten

Der EuGH hat in der Sache Heimann und  
Toltschin schon früh die deutschen urlaubs-
rechtlichen Auswirkungen von „Kurzarbeit 
Null“ auf der Grundlage von Art. 7 der Arbeits-
zeitrichtlinie gebilligt.21 Die Arbeitsverhältnisse 
der beiden klagenden Arbeitnehmer waren 
nach bereits erklärten Kündigungen durch 
Sozialplan um ein Jahr „verlängert“ worden. 
Während dieser Zeit brauchten die Arbeit-
nehmer aufgrund von „Kurzarbeit Null“ nicht 
zu arbeiten. Der Arbeitgeber war nicht ver-
pflichtet, Entgelt zu leisten. Er gewährte auch  

20 EuGH 11.11.2015 - C-219/14 - Greenfield.
21 EuGH 8.11.2012 - C-229/11 und C-230/11.
22 BAG 30.11.2021 - 9 AZR 225/21; 30.11.2021 - 9 AZR 234/21; zustimmend Weber EWiR 2022, 314; erläuternd Bretzler AiB 2/2022, 25; Eichenhofer ZESAR 
2021, 415; Glajcar DB 2021, Heft 51/52, M18-M19.
23 EuGH 6.11.2018 - C-684/16.

keinen Urlaub. Die Arbeitnehmer bezogen 
Kurzarbeitergeld.

Bei „Kurzarbeit Null“ entsteht nach unions-
rechtskonformer Auslegung von § 3 Abs. 1 
BUrlG kein Urlaubsanspruch. Dafür spricht, 
dass Arbeitnehmer in diesen Zeiträumen 
nicht erholungsbedürftig sind. Der jährliche 
Urlaubsanspruch von 24 Tagen in der Sechs-
tagewoche entsteht für jeden vollen Monat 
der „Kurzarbeit Null“ in Höhe eines Zwölftels, 
also zweier Tage, nicht. Auch der Zweck des 
Freizeitschutzes führt zu keinem anderen Er-
gebnis. Arbeitstage, die aufgrund der kurz-
arbeitsbedingten Neuverteilung der Arbeits-
zeit ausfallen, sind bei einer unterjährigen 
Neuberechnung des Jahresurlaubs Zeiten mit 
Arbeitspflicht nicht gleichzustellen.22

4. Pflicht des Arbeitgebers, Urlaub zu 
gewähren

Der EuGH hat in der Sache Max-Planck- 
Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften entschieden, dass der Arbeitge-
ber Urlaub auch dann gewähren muss, wenn 
der Arbeitnehmer ihn nicht beantragt hat.23 
Das BAG hatte bisher angenommen, dass 
der Urlaubsanspruch am Ende des Urlaubs- 
jahres verfällt, wenn kein Übertragungsgrund 
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iSv. § 7 Abs. 3 S. 2 BUrlG besteht. Ein Scha-
densersatzanspruch aufgrund Verzugs setzte 
nach dieser Rechtsprechung grundsätzlich 
eine Mahnung voraus.

Es handelt sich gewissermaßen um die Gret-
chenfrage auf der Schnittstelle zwischen uni-
onsrechtlichem und deutschem Urlaubsver-
ständnis.

Der EuGH hat angenommen, dass Urlaubs- 
(-abgeltungs)ansprüche bei einem fehlen-
den Urlaubsantrag nur untergehen können, 
wenn der Arbeitnehmer als schwächere Par-
tei des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber 
tatsächlich in die Lage versetzt wird, die Ur-
laubstage rechtzeitig zu nehmen. Das hat der 
Arbeitgeber zu beweisen. Der Arbeitnehmer 
darf nicht abgeschreckt werden, seine An-
sprüche geltend zu machen.24

Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, wie er 
seit dem 1.12.2009 in Art. 31 Abs. 2 GRC nie-
dergelegt ist, nicht nur ein besonders bedeut-
samer Grundsatz des Sozialrechts der Euro-
päischen Union ist, sondern ein vollwertiges 
soziales Grundrecht, das gegenüber privat-
rechtlich strukturierten Arbeitgebern unmittel-
bar wirkt.25

24 EuGH 6.11.2018 - C-684/16 - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften; 6.11.2018 - C-619/16 - Kreuziger.
25 EuGH 6.11.2018 - C-619/16 - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften; 6.11.2018 - C-569/16 und C-570/16 - Bauer und Willmeroth.
26 BAG 26.5.2020 - 9 AZR 259/19; 22.10.2019 - 9 AZR 98/19; 25.6.2019 - 9 AZR 546/17; 21.5.2019 - 9 AZR 579/16; 19.2.2019 - 9 AZR 541/15; 19.2.2019 - 9 
AZR 278/16; 19.2.2019 - 9 AZR 321/16; 19.2.2019 - 9 AZR 423/16.
27 EuGH 6.11.2018 - C-569/16 und C-570/16 - Bauer und Willmeroth; 12.6.2014 - C-118/13 - Bollacke.
28 BAG 22.1.2019 - 9 AZR 45/16; 22.1.2019 - 9 AZR 328/16; 22.1.2019 - 9 AZR 149/17; 22.1.2019 - 9 AZR 10/17.

Das BAG hat die Entscheidung des EuGH in 
der Sache Max-Planck-Gesellschaft zur För-
derung der Wissenschaften mit verschiede-
nen Folgeurteilen rezipiert. Danach erlischt 
der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub idR 
nur dann am Ende des Kalenderjahres, wenn 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor über 
seinen konkreten Urlaubsanspruch und die 
Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer 
den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht 
genommen hat.26

5. Urlaubsabgeltung beim Tod des 
Arbeitnehmers

Der EuGH hat in den verbundenen Rechts-
sachen Bauer und Willmeroth erneut erkannt, 
dass der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 
mit seinem Tod nicht untergeht. Das Grund-
recht auf bezahlten Jahresurlaub hat eine 
zeitliche und eine vermögensrechtliche Kom-
ponente. Der vermögensrechtliche Aspekt 
führt dazu, dass die Erben des verstorbenen 
Arbeitnehmers einen Urlaubsabgeltungs- 
anspruch erwerben.27

Der Neunte Senat des BAG hat die Rechtspre-
chung des EuGH durch richtlinienkonforme 
Auslegung von §§ 1, 7 Abs. 4 BUrlG und § 1922 
Abs. 1 BGB nachvollzogen.28
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V. ERGEBNISSE

Je länger die Rezeption des unionsrechtlichen 
Urlaubsverständnisses durch das BAG andau-
ert, desto klarer wird, dass es ursprünglich zu 
einem „clash of cultures“, etwas stark ausge-
drückt: einem Kulturkampf, gekommen ist.

Die Arbeitszeitrichtlinie konkretisiert und prä-
zisiert Art. 31 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union sowohl im Arbeitszeit-
recht im engeren Sinn als auch im Urlaubs-
recht. Damit verbinden Art. 31 GRC und die 
Arbeitszeitrichtlinie aus deutscher Sicht zwei 
verschiedene Regelungsgegenstände.

Urlaubsrecht ist unionsrechtlich betrachtet 
Arbeitszeitrecht im weiteren Sinn zum Zweck 
des Gesundheitsschutzes. Der Jahresurlaub 
ist nach diesem Verständnis die jährliche Min-
destruhezeit. Dieses ö¦entlich-rechtliche Ver-
ständnis der Arbeitszeitregulierung und -har-
monisierung im Rahmen des nichttechnischen 
Arbeitsschutzes ist für die deutsche Kategori-
sierung noch immer unvertraut.

Der von Art. 31 Abs. 2 GRC geschützte bezahl-
te Jahresurlaub ist nicht nur ein besonders 
bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts 
der Union, sondern ein vollwertiges soziales 
Grundrecht, das gegenüber privaten Arbeit-
gebern unmittelbar wirkt.
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Eine Durchsicht der Rechtsprechung des 
LAG Düsseldorf in den ersten Jahren nach 
dem Krieg (1947-1950) bringt interessante Er-
kenntnisse zu den damaligen Verhältnissen 
im Arbeitsleben und zu der Arbeitsweise der 
Justiz. Sie ist allerdings nicht vollständig und 
lückenlos dokumentiert. Im Archiv zugäng-
lich sind zahlreiche Entscheidungen aus dem 
Jahr 1948. Es handelt sich um insgesamt 101 
Urteile. Anschließend besteht eine Lücke, die 
durch die in den Datenbanken ab den 50er 
Jahren dokumentierten Leitsätze nur zum Teil 
geschlossen wird. Die frühen Entscheidungen 
sind bis auf sieben ausschließlich verfasst 
von dem Gründungspräsidenten Dr. Herbert  
Monjau, dem Vorsitzenden der zunächst ein-

zigen Kammer. Die Rechtsprechung des  
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf in den 
Gründerjahren war „seine“ Rechtsprechung. 
Die zweite Kammer nahm ihre Tätigkeit erst 
am 1.8.1949 auf. 

I. DAS GERICHTLICHE VERFAHREN

1. Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 21 vom 
30.3.1946 (KRG) wurde für den Neuaufbau 
der Arbeitsgerichtsbarkeit nach 1945 auf das 
ArbGG vom 23.12.1926 in seiner ursprüng-
lichen Fassung zurückgegri¦en (Art. X KRG). 
Jedoch waren nun auch die Landesarbeits-
gerichte eigenständig und organisatorisch 
nicht mehr mit den Landgerichten verbun-
den, außerdem fehlte es an einem obersten 
Arbeitsgericht für alle deutschen Länder. Für 
den Prozess vor den Arbeitsgerichten und 
den Berufungsarbeitsgerichten bedeutete die 
vorläufige Geltung des ArbGG 1926, dass er 
in seinen Grundstrukturen mit dem heute gel-
tenden Prozessrecht im Wesentlichen über-
einstimmte. Die Kammern der Arbeitsgerichte 
und der Berufungsarbeitsgerichte verhandel-
ten wie noch heute in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und je einem Arbeitgeber- und 
einem Arbeitnehmervertreter (Art. V KRG). 
Au¦allend war allerdings, dass die Vorsit-
zenden bei zulässiger Wiederbestellung nur 
auf drei Jahre bestellt wurden (Art. VII KRG) 
und nur beim LAG Berufsrichter sein mussten  
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Brigitte Göttling 
Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf
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Die Gründerjahre wurden geprägt durch eine 
der profi liertesten Richterpersönlichkeiten 
der Arbeitsgerichtsbarkeit, den Gründungs-
präsidenten Dr. Herbert Monjau.

(Art. VI Zi¦ . 1a S. 2 KRG). Die Vorsitzenden der 
erstinstanzlichen Arbeitsgerichte mussten die 
beiden juristischen Staatsexamen nicht ab-
gelegt haben, sie sollten besondere Befähi-
gungen in Arbeitsangelegenheiten haben und 
aufgrund ihrer früheren Tätigkeit, ihrer Ausbil-
dung oder ihrer Obliegenheiten in Arbeitneh-
mer- oder Arbeitgeberverbänden fähig sein, 
richterliche Aufgaben wahrzunehmen (Art. VI 
Zi¦ . 1a S. 1, 2 KRG)1.  Die ehrenamtlichen Rich-
ter wurden schon damals nicht gewählt, son-
dern auf Vorschlag der Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften berufen. Es blieb bei der 
Trennung von Urteils- und Beschlussverfah-
ren, das sich durch seine verfahrensrechtli-
che Ausgestaltung als besonders geeignet für 
betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten 
erwiesen hatte. Für die Absetzung der erst-
instanzlichen Urteile galt eine Frist von drei 
Tagen nach Verkündung. Der Zugang zur Be-
rufung ebenso wie neues Vorbringen in der 
Berufungsinstanz waren im Sinne einer Stär-
kung der ersten Instanz eingeschränkt (§§ 64-
67 ArbGG 1926).2

2. Aus heutiger Sicht ist au¦ allend, dass in den 
ersten Jahren beim LAG Düsseldorf in vielen 
Verfahren Beweisaufnahmen durchgeführt 
wurden. Es fehlte damals noch an Rechtsvor-
schriften, und vielleicht ist das ein Indiz dafür, 
dass der Mangel pragmatisch durch eine in-
tensivere Sachverhaltsaufklärung ausgegli-

1 Vgl. Müller, FS zum 100jährigen Bestehen des Deutschen Arbeits-
gerichtsverbandes, 1994, S. 107. 
2 Vgl. GMP/Prütting ArbGG, 10.Aufl . 2022, Einl. Rn. 17.
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chen wurde. Für die rechtsuchenden Bürge-
rinnen und Bürger mag dies vereinzelt sogar 
überzeugender gewesen sein als die intensive 
Auseinandersetzung mit prozessrechtlichen 
Vorgaben oder schwierigen Rechtsfragen. 

Wegen des Mangels an Rechtsvorschriften er-
teilte der Präsident des Zentralamts für Arbeit 
der britischen Zone im Jahr 1948 im Übrigen 
den ungewöhnlichen Hinweis, es sei 

„auch im arbeitsgerichtlichen Verfahren (…) 
unter den heutigen Verhältnissen in man-
chen Fällen (…) unvermeidbar, einen An-
spruch als 'z. Zt. unbegründet' abzuweisen, 
weil der Gesetzgeber die Materie noch 
nicht geregelt hat“.

3. Der Anspruch nach gelebter richterlicher 
Unabhängigkeit und der Wunsch nach kriti-
scher Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit treten in der Rechtsprechung der 
Gründerjahre deutlich zutage. Bemerkenswert 
ist in diesem Zusammenhang eine Entschei-
dung des LAG Düsseldorf vom 9.4.1948 (Sa 
27/48), in der es auszugsweise wie folgt heißt:

„Wenn der Beklagte weiter vorträgt, daß 
das Reichsarbeitsgericht eine andere 
Rechtau� assung vertreten habe, so muß 
zunächst festgestellt werden, daß nach 
Art. III Zi� er 5 des Gesetzes Nr. 1 Mil.Reg. 
alle Gerichtsentscheidungen, die national-
sozialistische Ziele oder Lehren erklären 
oder anwenden, als Quelle für die Ausle-

gung oder Anwendung deutsches Rechts 
weder zitiert noch befolgt werden dürfen. 
Hinzu kommt noch, daß die Rechtsprechung 
des Reichsarbeitsgerichts auch schon vor 
1933 in manchen Punkten zu wünschen üb-
rig ließ und den sozialen Notwendigkeiten 
nicht immer gerecht wurde, und daß seine 
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Der gebürtige Kölner, Spross eines alteinge-
sessenen rheinischen Bürgerhauses, besuch-
te das Staatliche Hohenzollern-Gymnasium in 
Düsseldorf (heutiges Görres-Gymnasium) und 
legte 1922 an der Hindenburgschule (heuti-
ges Humboldt-Gymnasium) sein Abitur ab. Am 
28.3.1927 bestand er das Erste Staatsexamen 
an der Universität Köln, wurde zwischendurch 
dort promoviert und legte am 24.10.1932 das 
Zweite Staatsexamen ab. Anschließend be-
gann er seine berufl iche Tätigkeit als Gerichts-
assessor am Amtsgericht Düsseldorf. 

1933 wurde er anlässlich einer Anzeige beim 
Präsidenten des OLG Düsseldorf durch die 
Nationalsozialisten aus der Justiz als Richter 
entfernt, weil seine Mutter geborene Jüdin 
war. Unter schweren Umständen – teilwei-
se als Kraftfahrer – hat er sich durch die Zeit 
der Verfolgung durchschlagen müssen. Seine 
rechtsberatende Tätigkeit wurde ihm im Som-
mer 1936 verboten, und aus der Wehrmacht 
wurde er „aus rassischen Gründen“ 1938 ent-
lassen. Nach der Kapitulation 1945 wurde er 
als einer der ersten Richter wieder ins Amt 
berufen und zunächst zum Amtsgerichtsrat 
ernannt. Die Beurteilung des Landgerichts-
präsidenten Düsseldorf vom 30.3.1946 sollte 
sich in den folgenden Jahrzenten bestätigen. 
Dort ist zu lesen:

„Seine Urteile lassen den Richter als einen
Menschen erkennen, der sich mit den 
Fragen des Wirtschaftslebens vertraut 
gemacht hat, der Herz und Verständnis 
für die soziale Lage der Bevölkerung hat. 

Entscheidungen in der Frage des Arbeits-
platzwechsels aus dem Gesichtspunkte 
des totalen Kriegseinsatzes entstanden 
sind. In einem demokratischen Staatswe-
sen muß aber die Rechtssicherheit wieder 
ausschlaggebender Faktor werden. Diese 
Voraussetzungen hat aber das Reichs-
arbeitsgericht in seinen hier in Frage kom-
menden Entscheidungen leider nicht erfüllt 
und konnten sie daher für das erkennende 
Gericht nicht als Rechtsquellen dienen.“
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Die Betonung des demokratischen Staatswe-
sens noch vor Inkrafttreten des Grundgeset-
zes und von fundamentalen Rechtsprinzipien 
wie dem der Rechtssicherheit zeigt, dass es 
dem jungen Berufungsgericht im Nachkriegs-
deutschland erfreulich schnell gelungen ist, 
den Weg hin zu einem erneuerten rechts-
staatlichen Justizwesen zu fi nden.

II. MARKANTE STREITFÄLLE

Das LAG Düsseldorf musste schon in den 
Gründerjahren zahlreiche Fragen zur Schlich-
tung sozialer und wirtschaftlicher Konfl ikte am 
Arbeitsplatz lösen. Den Schwerpunkt bildeten 
damals – ebenso wie heute – Kündigungs-
schutz- und Vergütungsklagen. Allerdings wa-
ren die Streitpunkte anders gelagert als die-
jenigen, mit denen die Arbeitsgerichtsbarkeit 
nach dem gesellschaftlichen Wandel der letz-
ten Jahrzehnte heute befasst ist. Dies zeigt 
eine kleine persönliche Auswahl:

1. Sonderkündigungsschutz für 
Betriebsratsmitglieder?

In einem Berufungsverfahren ging es um die 
Kündigung eines Betriebsratsmitglieds, das 
Briefumschläge entwendet hatte. 

Hintergrund des Streits war, dass mit dem 
Kontrollratsgesetz Nr. 22 vom 10.4. 1946 zwar 
wieder ein Betriebsrätegesetz eingeführt wor-
den war, dieses aber – anders als heute (§ 15 
Abs. 1 S. 1 KSchG iVm § 103 Abs. 1 BetrVG) 
– keinen besonderen Kündigungsschutz 
für Betriebsratsmitglieder vorsah. Das LAG 
Düsseldorf (Sa 208/47) leitete den Sonderkün-
digungsschutz kurzerhand aus dem Verbot der 
unzulässigen Benachteiligung von Betriebs-
ratsmitgliedern im Betriebsrätegesetz ab, wies 
die Klage aber mit Rücksicht auf den festge-
stellten Diebstahl durch Urteil vom 13.2.1948 
trotz des Sonderkündigungsschutzes ab.
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Gerichtsassessor Monjau ist eine tatkräf-
tige Persönlichkeit aufrechten Charakters.
Er verspricht, ein vorbildlicher Amtsrichter 
zu werden.“

2. Der unrechtmäßige Tausch

In der damaligen Zeit hielt man sich durch 
Tauschhandel am Leben. So machte es auch 
eine medizinisch technische Assistentin, die 
ein Damasttischtuch und drei Frottierhand-
tücher gegen ein Hühnerei tauschte. Proble-
matisch war nur, dass in dem Damasttuch und 
den Handtüchern der Name des die Assisten-
tin beschäftigenden Krankenhauses einge-
stickt bzw. gestempelt war. 

Am 24.2.1948 (Sa 173/47) wies das LAG 
Düsseldorf die Kündigungsschutzklage der 
Assistentin gegen ihre fristlose Kündigung ab, 
weil die Kammer es für erwiesen erachtete, 
dass diese den Tausch vorgenommen habe, 
obwohl sie gewusst habe, dass die Gegen-
stände des Krankenhauses unterschlagen 
worden seien.

3. Der aufgebrachte Schlosser

Nach dem Krieg waren die Lebensverhältnis-
se vom Überlebenskampf der Menschen und 
ihren traumatischen Erfahrungen geprägt. 
Dies wurde auch in der Rechtsprechung mit-
berücksichtigt. Das zeigt der vom LAG Düssel-
dorf entschiedene Fall eines Schlossers, dem 
wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung und 
Beleidigung des Geschäftsführers gekündigt 
worden war. Unter dem 2.3.1948 (Sa 242/47) 
gab das LAG Düsseldorf seiner Kündigungs-
schutzklage statt. Zur Begründung stellte es 
darauf ab, dass man 

Nach deren Einrichtung wechselte Dr. Monjau
in die Arbeitsgerichtsbarkeit und war seit 
1.9.1946 als Vorsitzender des Landesarbeits-
gerichts Düsseldorf tätig. Am 22.4.1947 wur-
de er dessen erster Präsident und blieb es bis 
zum Eintritt in den Ruhestand am 31.8.1966. 
Dr. Monjau leitete damit das Gericht, das da-
mals größte Landesarbeitsgericht in der Bun-
desrepublik, 20 Jahre.
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„von einem einfachen Arbeiter, der über 
irgendetwas sich geärgert hat und ein 
bisschen erregt ist, nicht jedes Wort auf die 
Goldwaage legen kann“.

4. Der gesellige Geldbote

Die einfachen Lebensumstände, die häufi g 
pragmatische und kreative Lösungen verlang-
ten, zeigten sich in einem weiteren Fall, in dem 
der Arbeitnehmer von seiner Arbeitgeberin auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen wur-
de.

Der Arbeitnehmer hatte für die Arbeitgeberin 
auf einer Baustelle in Rackwitz bei Leipzig ge-
arbeitet und von dem dortigen Baustellenlei-
ter im April 1945 insgesamt 20.000,00 RM zur 
Verwahrung erhalten. Das Geld war der Ar-
beitgeberin von der Luftwa¦ e gezahlt worden. 
Nachdem der Baustellenleiter in den Urlaub ge-
gangen war, sollte der Arbeitnehmer das Geld 
nach Hilden bringen. Auf seiner rund 500 km 
langen Reise mit dem Fahrrad von Rackwitz 
nach Hilden kam das Geld abhanden. Das 
Arbeitsgericht hatte dem Beklagten noch 
Fahrlässigkeit vorgeworfen, weil er das Geld 
– statt unter seiner Schmutzwäsche auf dem 
Fahrrad – an seinem Körper oder jedenfalls an 
mehreren Stellen verteilt hätte verstecken sol-
len. Zudem hätte er sich auf seiner Reise 

"nicht mit zwei Damen und drei Herren aus 
Köln zusammenschließen dürfen“. 

Dies sah das LAG am 2.4.1948 (Sa 68/47) an-
ders. Weder die Damen- und Herrenbegleitung 
noch das Versteck sah das LAG Düsseldorf als 
problematisch an und begründete dies u.a. 
mit den „ständigen Leibesvisitationen“ zur da-
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maligen Zeit. Ein Fahrlässigkeitsvorwurf könne 
dem Beklagten daher nicht gemacht werden, 
so dass die Klage auf Schadensersatz abge-
wiesen wurde.

5. Das bittere Ende einer Romanze?

Immer wieder kam es auch zu schmerzlichen 
Situationen, wenn die Soldaten aus dem Krieg 
oder aus der Gefangenschaft nach Hause zu-
rückkehrten. So auch in einem Fall in einem 
Solinger Milchgeschäft, der das LAG Düssel-
dorf beschäftigte. Nachdem ihr Ehemann 1944 
zur Wehrmacht eingezogen worden war, hat-
te die Ehefrau das gemeinsame Milchgeschäft 
weitergeführt. Als der Ehemann im Juni 1947 
aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, 
kündigte er das mit dem dort tätigen Arbeit-
nehmer bestehende Arbeitsverhältnis fristlos 
wegen ehewidrigen Verhaltens. 

Das LAG Düsseldorf kam zu einer Entschei-
dung, ohne die Einzelheiten des Beziehungs-
geflechts in der Kriegszeit näher aufklären zu 
müssen. Es wurde nämlich ein Schriftsachver-
ständigengutachten eingeholt. Danach stand 
für das LAG fest, dass der vorgelegte Arbeits-
vertrag mit der Ehefrau rückdatiert und damit 
nach § 138 BGB wegen Verstoßes gegen die 
guten Sitten nichtig war. Es führte in dem Ur-
teil aus, dass der Ehemann schon aus diesem 
Grund zur fristlosen Kündigung berechtigt ge-
wesen sei. Die Kündigungsschutz- und Vergü-
tungsklage des Arbeitnehmers wurden unter 
dem 27.4.1948 (Sa 200/47) abgewiesen.

Das Engagement von Dr. Monjau war allerdings 
keineswegs auf die Aufgaben des Präsiden-
tenamtes beschränkt. Die Zusammenarbeit 
und der Zusammenhalt der Arbeitsgerichts-
barkeit waren ihm ein besonderes Anliegen. 
So fand die erste Konferenz der Präsidentin-
nen und Präsidenten der Landesarbeitsge-
richte in Deutschland bereits 1947 u.a. auf sei-
ne Initiative in Düsseldorf statt. Zusammen mit 
seinem früheren Rechtslehrer Nipperdey, der 
später der erste Präsident des Bundesarbeits-
gerichts wurde, gründete er den Deutschen 
Arbeitsgerichtsverband 1949 wieder neu, 
dessen Vizepräsident er bis zum Ausscheiden 
Nipperdeys aus dem Präsidentenamt im Jahr 
1965 war. Dr. Monjau folgte Nipperdey als Prä-
sident des Arbeitsgerichtsverbandes nach, 
bis er dieses Amt an den Präsidenten des Bun-
desarbeitsgerichts, Professor Dr. Müller, ab-
gab und anschließend als Ehrenpräsident für 
den Verband tätig blieb. Im Nachruf Monjaus 
betont der damalige Bundesrichter Dr. Dirk 
Neumann, dass der Arbeitsgerichtsverband 
ihm durch seine tatkräftige und unermüdliche 
ehrenamtliche Tätigkeit seine heutige Stellung 
im Arbeitsleben verdanke. Gleichzeitig gehör-
te Dr. Monjau der Internationalen Gesellschaft 
des Arbeitsrechts in Genf an.

Schon diese Tätigkeiten würden eigentlich ein 
Berufsleben völlig ausfüllen. Dr. Monjau hat  
indes neben seinen Aufgaben als Richter und 
in den Verbänden außerdem eine große Zahl 
bedeutsamer Abhandlungen verö¦entlicht. 
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6. Hausgehilfin ohne Kleider

In der schwierigen Nachkriegszeit war Le-
bensmittelknappheit ein großes Problem, aber 
auch Kleidung war Mangelware und nicht ein-
fach zu erhalten. So führte ein Streit um Klei-
dung die Parteien bis zum LAG.

Nachdem im Haus ihrer ehemaligen Arbeitge-
berin eingebrochen und zunächst sie beschul-
digt und in Untersuchungshaft genommen 
worden war, verlangte eine frühere Hausge-
hilfin ihre persönlichen Gegenstände heraus. 
Die ehemalige Arbeitgeberin behauptete, 
nicht im Besitz der Gegenstände zu sein. Dies 
hielt das LAG nach einer Beweisaufnahme für 
nicht erwiesen. Es gab der Klage am 4.5.1948 
(Sa 29/48) statt und verurteilte zur Herausga-
be von 

„2 bunten Kleider, 1 Dirndlkleid, 1 schwar-
zen Unterrock, 1 Hemd (rosa), 1 Leinenhemd 
(weiss; Männerhemd), 1 Rock (vom Jacken-
kleid), 4 Blusen, 2 Paar Strümpfe, 2 Hosen 
(Turnhosen), 1 bunten Dirndlrock (Sommer-
trägerrock)“

Auf der Hand liegende Probleme der Zwangs-
vollstreckung wurden großzügig übersehen. 
Vielleicht haben sie sich seinerzeit aber auch 
nicht gestellt, weil Verwechselungen mangels 
Auswahl tatsächlich unwahrscheinlich oder 
sogar ausgeschlossen waren.

7. Kneipenmusik

Trotz schwieriger Verhältnisse oder gerade 
deswegen haben die Menschen in der Zeit 
nach dem Krieg die wenigen Möglichkeiten 
zum Feiern genutzt. Wer es sich leisten konnte, 
besuchte gerne eine Gaststätte und vergaß 
für kurze Zeit bei Musik und Spaß die Sorgen, 
Ängste und Probleme des Alltags. Die Musik 
in den Gaststätten kam auch nicht vom Band, 
sondern wurde „mit der Hand“ gemacht. So 
auch von einem Berufungskläger, der in einer 
Gaststätte Akkordeon spielte. Als ihm eines 
Tages sein Akkordeon aus der Gaststätte ge-
stohlen worden war, verlangte er von dem ihn 
beschäftigenden Gastwirt Schadensersatz. 

Das LAG Düsseldorf gab ihm am 14.5.1948 (Sa 
21/48) Recht und begründete dies mit einer 
interessanten Sonderregelung, die – ähnlich 
der heutigen Regelung des § 701 Abs. 1 BGB 
bei der Beherbergung von Gästen – eine ver-
schuldensunabhängige Haftung des Gast-
stättenbetreibers in § 11 der Tarifordnung auch 
für die in der Gaststätte beschäftigten Musiker 
und Kapellenleiter im Treuhandgebiet Westfa-
len vom 24.4.1936 vorsah. 
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III. FAZIT

Mit Aufnahme seiner Rechtsprechungstätig-
keit nach dem Krieg hat das LAG Düsseldorf 
wieder rechtsstaatlichen Grundsätzen Gel-
tung verscha¦t. Die Konfliktlagen haben sich 
mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Wandel in den vergangenen Jahrzehn-
ten verändert, aber der Bedarf nach Schlich-
tung und Streitlösung im Arbeitsverhältnis 
besteht unverändert, und die dazu geltenden 
Verfahrensregelungen haben sich bewährt.

Er ist zudem als Kommentator des Tarifver-
tragsgesetzes, des Kündigungsschutzgeset-
zes, des Schwerbeschädigtengesetzes, des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes, der Arbeits-
zeitordnung und des Betriebsverfassungsge-
setztes hervorgetreten. Er engagierte sich als 
Dozent für Arbeitsrecht an den Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademien in Düsseldorf, 
Wuppertal und Aachen und leitete seit 1951 
das Tarifamt für das Baugewerbe NRW, seit 
1959 das Tarifamt für das Betonsteingewerbe 
NRW sowie einen Berufsbildungsausschuss. 

Für seine besonderen Verdienste wurde 
Dr.  Monjau mit dem Großen Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. 

Die Fülle der Tätigkeiten, mit denen Dr. Monjau 
sich für alle Belange der Arbeitsgerichtsbar-
keit und des Arbeitsrechts einsetzte, beein-
druckt. Nicht minder gilt dies für seine enor-
me richterliche Scha¦enskraft mit über 90 
Urteilen in einem der ersten Jahre. Bei allem 
darf nicht unerwähnt bleiben, dass Dr. Monjau 
auch den angenehmen und geselligen Seiten 
des Lebens freudig zugewandt war.  Auch das 
gehörte zu seiner Persönlichkeit.
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DIE RECHTSPRECHUNG DES LANDESARBEITS-
GERICHTS DÜSSELDORF – EINE PERSÖNLICHE 
AUSWAHL ZUM 75-JÄHRIGEN BESTEHEN

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf ist letz-
tes Jahr 75 Jahre alt geworden. Dem Rhein-
länder genügen in der Regel schon kleinere 
Anlässe für eine ausgiebige Feier, aber die 
Corona-Pandemie hat leider grundsätzlich 
etwas gegen soziale Zusammenkünfte. So fiel 
die eigentlich mehr als verdiente Feierstun-
de aus, was zwar bedauerlich, aber mit Blick 
auf sonstige Folgen der Pandemie letztlich 
zu verschmerzen war. Und wer, wenn nicht 

1 LAG Düsseldorf 14.1.2021 – 5 Sa 483/20.

die Justiz, sollte in herausfordernden Zeiten 
einen kühlen Kopf bewahren. Die Pandemie 
war selbstredend auch für die Justiz eine 
Herausforderung; das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf hat sie angenommen. Und wie: 75 
Jahre, da sind andere längst im Ruhestand. 
Nicht aber das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf, das die Gelegenheit genutzt hat, sich zu 
verjüngen (ich habe den Bezirk verlassen) und 
zukunftsfähig zu gestalten, etwa die Video-
verhandlung zum Einsatz zu bringen oder die 
elektronische Akte im Bezirk einzuführen. Und 
selbstverständlich hat das Landesarbeitsge-
richt Düsseldorf auch als eines der ersten Ge-
richte die juristischen Folgen der Corona-Pan-
demie erkannt, wie etwa bei der Entwendung 
einer Einliterflasche Desinfektionsmittel.1

Eine Herausforderung ist auch die Aufgabe, 
eine kleine Abhandlung über die Rechtspre-
chung des Landesarbeitsgerichts zu verfas-
sen, also einen kleinen Ritt durch die unend-
lichen Weiten der Entscheidungen zu wagen. 
Juris gibt über 5.500 Entscheidungen an; alle 
Landesarbeitsgerichte zusammen kommen 
auf ca. 66.000 Entscheidungen (kurze Zwi-
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Dr. Anno Hamacher
Richter am Bundesarbeitsgericht
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schenfrage: Gibt es bei juris ein Pendant für 
das Verb „googeln“? „Jurissen“ vielleicht? 
Man bleibt wohl besser beim Verb „suchen“). 
Wie soll da bitte eine vernünftige Auswahl er-
folgen? Chronologisch, nach Arbeitsrechts-
gebieten, nach der Anzahl von Anmerkungen 
(das ist wohl bei uns Juristen das Pendant zu 
Sternchen)? Eine gewisse 
Prominenz könnte vielleicht 
eine Rolle spielen. Nach 
reifl icher Überlegung bin ich 
zu der Erkenntnis gelangt, 
dass dies eine seltene Ge-
legenheit für einen Richter 
ist, ein Stück weit willkürlich 
vorzugehen.

Ein Kerngebiet im Arbeits-
recht ist selbstverständlich 
das Kündigungsrecht, und 
da hat das Landesarbeits-
gericht einige prominente 
Entscheidungen zu bieten. 
Eine der grundlegenden 
Entscheidungen zur frist-
losen verhaltensbedingten Kündigung ist der 
Bienenstichfall, den das Bundesarbeitsgericht 
1984 entschieden hat2 und der vom Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf kam.3 Was war ge-
schehen? Die Klägerin, die in einem Waren-
haus als Bu¦ etkraft tätig war, wurde von einer 
Kontrollverkäuferin beobachtet, wie sie ohne 

2 BAG 17.5.1984 – 2 AZR 3/83.
3 LAG Düsseldorf 1.12.1982 – 12 Sa 1311/82.
4 BAG 10.6.2010 – 2 AZR 541/09.

Bezahlung ein Stück Bienenstichkuchen aus 
dem Warenbestand nahm und hinter der Be-
dienungstheke verzehrte. Das Landesarbeits-
gericht hatte die fristlose Kündigung für un-
wirksam angesehen. Das fand beim BAG im 
Ergebnis keine Zustimmung. Allerdings waren 
sich beide Instanzen im Ausgangspunkt ei-

nig: Die Entwendung von 
Waren, und seien sie auch 
nur von geringem Wert, 
stellt eine Pfl ichtverletzung 
dar, die keinen bloßen Ba-
gatellcharakter hat. Und 
diese Rechtsprechung ist 
vom BAG im sog. Emmely-
Urteil4 bestätigt worden, 
d.h. die Entwendung von 
Sachen von nur geringem 
Wert oder die zu einem 
nur geringfügigen, mög-
licherweise zu gar keinem 
Schaden geführt hat, ist 
als Kündigungsgrund ge-
eignet. Diese Feststellung 
hat aber nicht zur Folge, 

dass eine Interessenabwägung überfl üssig 
wäre. Und genau diesen Grundsatz hat das 
Landesarbeitsgericht in dem bereits erwähn-
ten „Corona-Fall“ wieder aufgegri¦ en. Ein Mit-
arbeiter hatte im März 2020, also zu Beginn 
der Pandemie in Deutschland, eine Einliter-
fl asche Desinfektionsmittel in den Ko¦ erraum 
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seines PKW verbracht. Als er das Werksgelän-
de verlassen wollte, fand eine Kontrolle statt. 
Seine Behauptung, er habe das Mittel für sei-
ne Kollegen und sich verwenden wollen, über-
zeugte das Landesarbeitsgericht nicht. Die 
entscheidende Interessenabwägung fiel zu 
Lasten des Klägers aus. Er habe in Kauf ge-
nommen, dass in Zeiten, in denen auch ande-
re Mitarbeiter um ihre Gesundheit fürchteten, 
diese leer ausgingen.

Der folgende Fall, der es dank seiner Prota-
gonisten auch zu einer gewissen Prominenz 
gebracht hat, zeigt, dass die Interessenabwä-
gung aber selbstverständlich auch zugunsten 
des Mitarbeiters ausgehen kann. Der sicher-
lich über die Bezirksgrenzen des Landes-
arbeitsgerichts hinaus bekannte niederrheini-
sche (Aktions-)Künstler Joseph Beuys, der an 
der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf 
befristet eine Professur innehatte, kam seiner 
Berufung nach, startete eine Aktion und be-
setzte mit 54 zuvor abgelehnten Studenten 
das Universitätssekretariat. Der zuständige 
Wissenschaftsminister Johannes Rau kündig-
te ihm fristlos. Das Verhalten von Beuys war 
eine Pflichtverletzung und an sich geeignet, 
eine fristlose verhaltensbedingte Kündigung 
zu rechtfertigen. Und so war es wieder die In-
teressenabwägung, die den Ausschlag geben 
musste. Das Bundesarbeitsgericht5 hielt dem 

5 BAG 7.4.1978 – 5 AZR 144/76.
6 LAG Düsseldorf 30.1.1976 – 12 (7) Sa 229/72.
7 LAG Düsseldorf 14.6.1984 – 14 Sa 332/84.
8 BAG 20.11.2014 – 2 AZR 651/13.

Kläger zugute, dass er keine rechtswidrigen 
Ziele verfolgt habe und seine Handlungsweise 
sei weniger schwerwiegend, als es das Lan-
desarbeitsgericht6 zuvor noch angenommen 
habe. Dazu passend – wie ich meine – hat das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf auch bereits 
entscheiden müssen,7 dass der Aufruf zur Be-
teiligung an der vom DGB initiierten Aktion "5 
Mahnminuten für den Frieden" anlässlich einer 
Betriebsversammlung nicht geeignet ist, den 
Betriebsfrieden zu stören, und eine darauf ge-
stützte ordentliche Kündigung unwirksam ist.
 
Schwierig sind Fälle der sexuellen Belästigung 
und die Frage, ob diese immer eine Kündigung 
rechtfertigen können. Das Landesarbeitsge-
richt hat im „Busengrabsch-Fall“, der medial 
Wellen schlug, zutre¦end eine Interessen-
abwägung vorgenommen, diese ist ja vom 
Gesetz vorgeschrieben, und kam zu dem Er-
gebnis, dass die Kündigung nicht gerecht-
fertigt war, obwohl es sich – selbstverständ-
lich – um eine Pflichtverletzung handelte, die 
grundsätzlich geeignet ist, eine Kündigung zu 
begründen. Das Bundesarbeitsgericht hat die 
Entscheidung bestätigt.8

In diesem Zusammenhang ist vielleicht darauf 
hinzuweisen, dass es in den Jahren zuvor et-
was „rauer“ zuging und die Interessenabwä-
gung weniger prominent war. Bis 1969 gab 
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es in § 123 GewO noch absolute Kündigungs-
gründe. Das führte etwa dazu, dass eine „lust-
lose“ Arbeitsleistung eine fristlose Kündigung 
rechtfertigen konnte.9 Nichts anderes galt für 
die Weigerung, im Akkord zu arbeiten.10 Den 
genehmigten Urlaub um einen Tag zu über-
schreiten, reichte demgegenüber nicht aus, 
da nicht von einer beharrlichen Arbeitsver-
weigerung ausgegangen werden könne.11 
Und bevor der Gesetzgeber im Jahr 2000 in 
§ 623 BGB vorgeschrieben hat, dass Been-
digungen von Arbeitsverhältnissen schriftlich 
zu erfolgen haben, musste entschieden wer-
den, welche mündliche Erklärungen oder auch 
welche konkludenten Verhaltensweisen den 
Ausspruch einer Kündigung oder die Verein-
barung eines Aufhebungsvertrages darstell-
ten. Liegt etwa in der freiwilligen Entgegen-
nahme der Arbeitspapiere das Einverständnis 
mit einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses? 
Die verschiedenen Kammern des Landes-
arbeitsgerichts Düsseldorf mussten sich der 
Lösung dieser Frage erst einmal annähern.12

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf13 hat 
früh betont, dass im Arbeitsverhältnis das Ver-
tragsrecht gilt, d.h. insbesondere Verträge 
einzuhalten sind. Dies gilt auch in Zeiten der 
Hochkonjunktur auf dem Arbeitsmarkt. Arbeit-
nehmer dürfen nicht ohne Einhalten der Kün-

9 LAG Düsseldorf 28.1.1964 – 8 Sa 486/63
10 LAG Düsseldorf 31.10.1963 – 2 Sa 306/63
11 LAG Düsseldorf 17.3.1959 – 3 Sa 7/59.
12 Dazu LAG Düsseldorf 4.8.1950 – 1 Sa 125/50; 4.7.1952 – 3 Sa 87/52; 13.2.1953 – 4 Sa 178/52.
13 LAG Düsseldorf 28.10.1964 – 3 Ta 28/64.
14 LAG Düsseldorf 20.8.2019 – 8 Sa 99/19.

digungsfrist ihren Arbeitsplatz verlassen, um 
einen besser bezahlten Posten anzunehmen. 
Wer seinen vertraglichen Verpflichtungen 
nicht nachkommt, kann von den Gerichten 
zur Erfüllung derselben angehalten werden.  
Geradezu fürsorglich weist das Landes- 
arbeitsgericht darauf hin, dass die Rechtsfol-
gen aus einem solchen Verhalten sehr unan-
genehm sein können und dass ein derartiger 
Schritt gründlich überlegt werden sollte.

Ist einmal das Vertrauen auf einer Vertrags-
seite zerstört, dann kann es in allen Bereichen 
der Wirtschaft oder des Gesellschaftslebens 
zu Kündigungen von Arbeitsverhältnissen 
kommen, auch im Kulturbereich. Und deswe-
gen musste das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf auch über die Wirksamkeit einer Kündi-
gung entscheiden, die das Arbeitsverhältnis 
einer Intendantin eines sehr namhaften Tanz-
theaters betraf und entsprechend mediale 
Aufmerksamkeit erregte. Dabei musste es 
sich u.a. mit der Frage beschäftigen, ob eine 
nach Ansicht des Theaters unzureichende  
Erstellung eines Spielzeitplans eine beharrli-
che Arbeitsverweigerung darstellt.14

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat sich 
selbstverständlich nicht nur mit verhaltens-
bedingten Kündigungen, also solchen, die 
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wegen Pflichtverletzungen ausgesprochen 
werden, beschäftigen müssen. Ein weiterer 
Bereich sind krankheitsbedingte Kündigun-
gen. Auch insoweit haben sich Gesetzgebung 
und Rechtsprechung gewandelt. So hat das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf15 (und zwar 
die damalige Kammer Köln) gemeint, dass ei-
nerseits nur eine im Kündigungszeitpunkt noch 
anhaltende Krankheit die Kündigung rechtfer-
tigen kann. Andererseits sei eine Kündigung 
wegen Krankheit nicht schon deshalb sozial-
widrig, weil sie den Arbeitnehmer besonders 
hart tri¦t. In den letzten Jahren sind durch 
die Einführung eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (bEM) die Anforderungen 
gestiegen. Das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf hat dazu beigetragen, die Voraussetzun-
gen herauszuarbeiten, etwa ob der Arbeitge-
ber verpflichtet ist, nach Abschluss eines bEM 
bei erneuter Erkrankung des Arbeitnehmers 
ein weiteres bEM anzubieten.16

Das Urlaubsrecht hält eine besondere Ge-
schichte parat. Das Bundesarbeitsgericht 
hatte seit 1983 eine Systematik im Urlaubs-
recht herausgearbeitet, die dazu führte, dass 
ein Arbeitnehmer nur dann o¦ene Urlaubs-
ansprüche am Ende des Arbeitsverhältnisses 
abgegolten erhielt, wenn er bei Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses noch Urlaub hätte 

15 LAG Düsseldorf 29.9.1966 – 2 Sa 239/66.
16 LAG Düsseldorf 9.12.2020 – 12 Sa 554/20; bestätigt BAG 18.11.2021 – 2 AZR 138/21.
17 LAG Düsseldorf 17.6.1998 – 12 Sa 520/98 mwN;  15.9.1994 – 12 Sa 1064/94.
18 Vgl. etwa BAG 5.12.1995 – 9 AZR 871/94.
19 LAG Düsseldorf 2.8.2006 – 12 Sa 486/06.
20 EuGH 20.1.2009 – C-350/06 und C-520/06.

nehmen können. Die Urlaubsabgeltung diene 
als Ersatz für die nicht mehr mögliche Arbeits-
befreiung und sei deswegen an dieselben 
Voraussetzungen gebunden wie der Urlaubs-
anspruch selbst. Dies führte dazu, dass ein Ar-
beitnehmer, der im Zeitraum nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses erkrankt war, keinen 
Abfindungsanspruch hatte. Dieser Rechtspre-
chung folgte die ganze Arbeitsgerichtsbarkeit. 
Wirklich die ganze? Nein, ein Landesarbeits-
gericht in Düsseldorf leistete wiederholt Wi-
derstand (mögliche Ähnlichkeiten zu einem 
Dorf in einem nicht gänzlich unbekannten Co-
mic sind rein zufällig, oder auch nicht). Zumin-
dest dessen 12. Kammer. Der Urlaubsabgel-
tungsanspruch entstehe mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses.17 Das BAG zeigte recht 
o¦en Unverständnis für so viel Widerstand und 
hob die Urteile entsprechend auf.18 Nachdem 
dieser spezielle Dialog einige Jahre lief und 
das gegenseitige Verständnis nicht wuchs, 
überraschte das Landesarbeitsgericht Düssel- 
dorf mit einem neuen Spielzug: Es spielte über 
Bande, d.h. es ließ die europarechtliche Sicht-
weise klären, indem es dem EuGH die Frage 
zur Vorabentscheidung vorlegte.19 Und siehe 
da, der EuGH löste den Streit zugunsten der 
Sichtweise des Landesarbeitsgerichts auf.20 
Dies hatte nicht nur zur Folge, dass das BAG 
seine ständige Rechtsprechung aufgeben 
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musste,21 sondern auch, dass eine neue Sys-
tematik im Urlaubsrecht aufgebaut werden 
musste. Die Arbeiten dauern bis heute an. 

Die Entscheidung hat sicherlich dazu bei-
getragen, dass die Bedeutung des Europa-
rechts nicht nur für das Urlaubsrecht, sondern 
für das gesamte deutsche Arbeitsrecht sichtba-
rer wurde. Heute scheint die Bedeutung selbst-
verständlich zu sein. Dazu hat das Landes- 
arbeitsgericht beigetragen. Beispielhaft soll 
ein weiterer Vorlagebeschluss erwähnt wer-
den. Das Landesarbeitsgericht legte dem 
EuGH mit Beschluss vom 21.11.200722 sinnge-
mäß die Frage vor, ob § 622 Abs. 2 S. 2 BGB 
aF altersdiskriminierend ist und ggf. unange-
wendet bleiben muss? Diese frühere gesetz-
liche Regelung (der aufmerksame Leser ahnt 
an dieser Stelle schon, wie die Antwort ge-
lautet haben könnte) sah vor, dass bei der 
Berechnung der Beschäftigungsdauer, die 
wiederum für die Länge der zu beachtenden 
Kündigungsfrist entscheidend war, Dienstjah-
re vor dem 25. Lebensjahr unbeachtet bleiben 
sollten. Es bestand nahezu Einigkeit, dass die-
se nationale Regelung altersdiskriminierend 
war. Spannung kam bei der Vorlage deshalb 
auf, weil der EuGH ziemlich genaue zwei Jah-
re zuvor in der sog. Mangold-Entscheidung23 
erstmals erklärt hatte, dass nationale Gerichte 

21 Vgl. BAG 24.3.2009 – 9 AZR 983/07.
22 LAG Düsseldorf 21.11.2007 – 12 Sa 1311/07.
23 EuGH 22.11.2005 – C-144/04.
24 EuGH 19.1.2010 – C-555/07.
25 BVerfG 6.7.2010 – 2 BvR 2661/06.

gehalten sein könnten, dem Europarecht ent-
gegenstehende Bestimmungen des nationa-
len Rechts unangewendet zu lassen. Diese 
Entscheidung löste Wellen der Kritik aus; der 
EuGH habe seine Kompetenzen überschritten. 
Deshalb bestand eine besondere Spannung, 
wie der EuGH nunmehr auf die Vorlage des 
Landesarbeitsgerichts reagieren würde. Der 
EuGH blieb bei seiner Linie und entschied in 
seinem sog. Kücükdeveci-Urteil24 wiederum, 
dass es dem nationalen Gericht obliegen 
könne, in einem Rechtsstreit zwischen Priva-
ten die Beachtung des Verbots der Diskrimi-
nierung wegen des Alters sicherzustellen, in-
dem es erforderlichenfalls entgegenstehende 
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts un-
angewendet lässt. Durch den Beschluss des 
BVerfG25 zur Mangold-Entscheidung beruhig-
te sich die Lage dann wieder.

In diesem Zusammenhang ist eine weitere 
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts zu 
nennen, die die Bedeutung des Europarechts 
und der Kunst, über Bande zu spielen, weiter 
verdeutlicht. Der Chefarzt-Fall. Der Kläger 
war Chefarzt in einem katholischen Kran-
kenhaus. Die Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes, die dem Arbeitsverhältnis zugrun-
de lag, sah besondere Loyalitätsobliegen-
heiten vor, insbesondere die Grundsätze der 
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katholischen Glaubens- und Sittenlehre an-
zuerkennen. Nachdem sich die erste Ehefrau 
des Klägers von diesem trennte und die Ehe 
im März 2008 geschieden wurde, heiratete 
der Kläger im August 2008 zum zweiten Mal. 
Im März 2009 kündigte das Krankenhaus das 
Arbeitsverhältnis. Das Landesarbeitsgericht 
gab der Kündigungsschutz-
klage statt, obwohl der Klä-
ger durch die Eingehung 
einer zweiten Ehe gegen 
die Grundverordnung ver-
stoßen hatte. Entscheidend 
war wieder einmal die In-
teressenabwägung. Das 
Krankenhaus hatte näm-
lich zwei weiteren Chef-
ärzten, die allerdings nicht 
römisch-katholischer Kon-
fession waren, in vergleich-
baren Situationen nicht 
gekündigt. Zudem hatte 
das beklagte Krankenhaus 
jahrelang Kenntnis von der 
eheähnlichen Lebensge-
meinschaft des Klägers mit seiner späteren 
zweiten Ehefrau. Auch das BAG sah die Kündi-
gung als ungerechtfertigt an: Die Interessen-
abwägung fi el zu Lasten des Krankenhauses 
aus, das sich aber mit dieser Entscheidung 
nicht abfi nden wollte und deswegen das Bun-
desverfassungsgericht anrief. Und dieses be-

26 BAG 28.7.2016 – 2 AZR 746/14 (A).
27 EuGH 11.9.2018 – C-68/17.
28 BAG 20.2.2019 – 2 AZR 746/14.

fand die Verfassungsbeschwerde begründet, 
da das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im 
Rahmen der Interessenabwägung nicht hinrei-
chend beachtet worden sei. Das BVerfG wies 
die Sache an das BAG zurück. Dieses kann-
te selbstverständlich nicht nur die Bedeutung 
des Unionsrechts, sondern war auch im Spiel 

über Bande geübt. Das 
BAG legte also dem EuGH 
die Frage vor, ob eine Kir-
che danach unterscheiden 
kann, ob Arbeitnehmer der 
Kirche oder einer anderen 
oder keiner Kirche ange-
hören.26 Und der EuGH hat 
in seiner IR-Entscheidung27

sinngemäß befunden, dass 
eine Kirche nur ungleiche 
Anforderungen an seine 
Mitarbeiter stellen kann, 
wenn die Religion im Hin-
blick auf die Art der betref-
fenden berufl ichen Tätigkei-
ten oder die Umstände ihrer 
Ausübung eine berufl iche 

Anforderung ist, die angesichts des Ethos der 
Kirche wesentlich, rechtmäßig und gerecht-
fertigt ist und dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit entspricht. In seiner abschließen-
den Entscheidung kam das BAG28 – wiederum 
– zu dem Ergebnis, dass die Kündigung nicht 
gerechtfertigt war. Dieser sehr prägnante 
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Fall zeigt meines Erachtens deutlich auf, wie 
schwierig und wichtig es ist, um die richtige 
bzw. bessere Lösung zu ringen, und welche 
wichtige Rolle dabei alle Instanzen spielen. 

Ebenfalls einen europarechtlichen Bezug hat 
die Rechtsprechung dazu, ob die Frage eines 
Arbeitgebers nach der Schwangerschaft einer 
Bewerberin zulässig ist. Das Bundesarbeitsge-
richt ließ früher die Frage dann zu, wenn sich 
nur Frauen um den Arbeitsplatz beworben 
hatten.29 Das sah das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf30 mit Blick auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs anders. Die Versagung einer 
Einstellung wegen Schwangerschaft kommt 
nur Frauen gegenüber in Betracht und stellt 
daher eine unmittelbare Diskriminierung dar. 
Ob sich auch ein Mann auf die Stelle bewor-
ben hat, ist also ohne Belang. Das Bundes-
arbeitsgericht ist dem Landesarbeitsgericht 
gefolgt und hat seine frühere Rechtsprechung 
aufgegeben.31

 
Nicht nur die unionsrechtliche Prägung des 
Arbeitsrechts hat das Landesarbeitsgericht 
herausgearbeitet. Nach der Schuldrechts-
reform von 2001, die insbesondere die An-
wendbarkeit des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auf Arbeitsverträge mit 
sich gebracht hat und zwar unter Berücksich-

29 BAG 20.2.1986 – 2 AZR 244/85.
30 LAG Düsseldorf 1.4.1992 – 4 Sa 157/92.
31 BAG 15.10.1992 – 2 AZR 227/92.
32 LAG Düsseldorf 11.4.2008 – 9 Sa 115/08; nachgehend BAG 18.3.2009 – 10 AZR 289/08.
33 LAG Düsseldorf 29.7.2009 – 2 Sa 470/09; nachgehend BAG 8.12.2010 – 10 AZR 671/09
34 LAG Düsseldorf 28.4.2009 – 17 Sa 1522/08; nachgehend BAG 12.4.2011 – 1 AZR 412/09.

tigung der Besonderheiten des Arbeitsrechts, 
hat das Landesarbeitsgericht erheblich daran 
mitgewirkt, die Neuerungen herauszuarbei-
ten. Sind etwa noch Freiwilligkeitsvorbehalte 
bei jährlichen Sonderzahlungen möglich?32 
Können Freiwilligkeitsvorbehalte mit Wider-
rufsvorbehalten kombiniert werden?33 Und 
was gilt bei Verweisungen auf Betriebsverein-
barungen oder Tarifverträge?34 Obwohl das 
Landesarbeitsgericht nicht immer vom Bun-
desarbeitsgericht bestätigt worden ist, hat es 
doch einen großen Anteil an der Entwicklung 
der Rechtsprechung. Um die bessere Lösung 
muss eben gerungen werden.

Da Düsseldorf eine Hochburg des rheinischen 
Frohsinns ist, bleibt es selbstverständlich nicht 
aus, dass sich das Landesarbeitsgericht auch 
mit Fällen auseinanderzusetzen hatte, die mit 
Karneval zu tun hatten. 1991 stellte sich die 
Frage, ob Arbeitnehmer an einem Rosenmon-
tag auch dann frei haben, wenn kein Rosen-
montagszug stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt 
erschien diese Frage besonders exotisch, weil 
der Ausfall einzigartig erschien. Drei Jahr-
zehnte später wissen wir, Kriege, Sturm und 
Pandemien werden diese Frage immer wie-
der mal aufwerfen. Das Landesarbeitsgericht 
jedenfalls kam zu dem Ergebnis, dass Arbeit-
nehmer, die in der Vergangenheit regelmäßig  
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ohne weitere Vorgaben für Rosenmontag von 
der Arbeitspfl icht freigestellt wurden, aufgrund 
betrieblicher Übung einen Freistellungs-
anspruch für Rosenmontag haben können, 
auch wenn an diesem Tag der übliche 
Karnevalsumzug ausfällt.35 Und leider können 
Karnevalsbräuche auch zu 
Kündigungssachverhalten 
führen, wenn etwa ein Mit-
arbeiter an Weiberfastnacht 
eine Krawatte trägt, diese 
aber nicht zum „Abschnei-
den“ frei geben will und es 
anschließend zu Tätlichkei-
ten kommt.36

Dass Arbeitsgerichte „mit-
ten im Arbeitsleben stehen“, 
zeigt sich insbesondere an 
den Streitgegenständen 
der Verfahren, die im Laufe 
der Zeit immer wieder neue 
Fragen aufwerfen. Zu nen-
nen ist hier beispielsweise 
die Frage, ob ein (Konzern-)
Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat, 
wenn der Arbeitgeber eine Facebook-Seite 
betreiben will. Eine mögliche Folge ist etwa, 
dass Kunden die Möglichkeit haben, Kommen-
tare zu Mitarbeitern und deren Leistungen zu 
posten. Das Landesarbeitsgericht hat ein Mit-

35 LAG Düsseldorf 8.2.1991 – 7 Ta 50/91, LAGE § 242 BGB Betriebliche Übung Nr. 8
36 LAG Düsseldorf 22.12.2015 – 13 Sa 957/15.
37 BAG 13.12.2016 – 1 ABR 7/15.
38 LAG Düsseldorf 14.11.2005 – 10 TaBV 46/05.

bestimmungsrecht verneint. Der Arbeitgeber 
betreibe keine technische Einrichtung. Das 
sah das Bundesarbeitsgericht37 etwas anders. 
Eine vom Arbeitgeber betriebene Facebook-
seite, die es den Nutzern von Facebook er-
möglicht, über die Funktion "Besucher-Beiträ-

ge" Postings zum Verhalten 
und zur Leistung der be-
schäftigten Arbeitnehmer 
einzustellen, sei eine tech-
nische Einrichtung, die zur 
Überwachung der Arbeit-
nehmer iSd. § 87 Abs. 1 
Nr. 6 BetrVG bestimmt ist. 
Dementsprechend unter-
liegt die Bereitstellung der 
Funktion "Besucher-Beiträ-
ge" der Mitbestimmung des 
Betriebsrats.

Eine weitere grundlegende 
Entscheidung zum Mitbe-
stimmungsrecht erging zu 
der Frage, ob ein Unterneh-
men, das eine US-amerika-

nische Muttergesellschaft hat, Ethikrichtlinien 
ohne Beteiligung des Gesamtbetriebsrats lan-
desweit einführen kann. Das Landesarbeits-
gericht Düsseldorf bejahte das Mitbestim-
mungsrecht.38
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"Dass Arbeitsgerichte 
’mitten im Arbeitsle-

ben stehen’, zeigt sich 
insbesondere an den 
Streitgegenständen 
der Verfahren, die im 
Laufe der Zeit immer 
wieder neue Fragen 

aufwerfen." 
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Selbstverständlich hat das Landesarbeitsge-
richt39 auch an der Entwicklung im Tarifrecht 
mitgewirkt und sich dabei nicht gescheut, 
auch mal dem Bundesarbeitsgericht (genauer 
dem Großen Senat) zu widersprechen, etwa 
in der Frage, ob Di¦erenzierungsklauseln in 
Tarifverträgen zulässig sind, ob nur Gewerk-
schaftsangehörige etwa Sonderzahlungen 
erhalten dürfen. Das Landesarbeitsgericht 
meinte, Di¦erenzierungsklauseln seien nur 
dann unwirksam, wenn der Druck, der durch 
sie auf nichtorganisierte Arbeitnehmer aus-
geübt werde, empfindlich sei und eine freie 
Entscheidung tangieren könne.

Ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, 
stets aktuelle Fragestellungen aufarbeiten 
zu müssen, ist die Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts Düsseldorf vom 15.10.2021.40 
Sind Zeiten einer Covid-19-Quarantäne 
entsprechend § 9 BUrlG auf Urlaubszeiten 
nicht anzurechnen? Die Antwort lautet nein,  
mangels Regelungslücke und vergleichbarer  
Interessenlage.

Selbst die Folgen von rechtswidrigen Kartell-
absprachen (beim Vertrieb von Schienen) hat 
das Landesarbeitsgericht bereits beschäftigt. 
Kann der Arbeitgeber Schadensersatz in Höhe 
des Bußgeldbescheids von einem Geschäfts-

39 LAG Düsseldorf 29.1.1974 – 8 Sa 482/73.
40 LAG Düsseldorf 15.10.2021 – 7 Sa 857/21.
41 LAG Düsseldorf 29.1.2018 – 14 Sa 591/17.
42 Vgl. etwa LAG Düsseldorf 4.12.2018 – 8 Sa 379/18.

führer bzw. Arbeitnehmer verlangen? Mit einer 
solchen Frage müssen sich dann aber doch 
Kartellgerichte und damit die ordentliche Ge-
richtsbarkeit befassen.41

An dieser Stelle möchte ich in Erinnerung ru-
fen, welche Folgen die Insolvenz einzelner 
Unternehmen für die jeweilige Belegschaft, 
aber auch für die Gerichte haben kann. Pro-
minentes Beispiel in Düsseldorf aus jüngerer 
Zeit ist die Insolvenz von Air Berlin. Diese hat-
te zur Folge, dass nicht nur in Berlin, sondern 
auch in Düsseldorf hunderte von Verfahren 
anhängig geworden sind.42 Und diese Fälle 
warfen zahlreiche Fragen auf: Wann liegt ein 
Betriebsteilübergang bei Fluggesellschaften 
vor? Wie und bei welcher Agentur für Arbeit 
ist eine Massenentlassungsanzeige zu er-
statten? Kann ein Nachteilsausgleich verlangt 
werden? Und wenn das Bundesarbeitsgericht 
anderer Meinung ist, dann „drehen“ solche 
Verfahren manchmal auch mehrere Runden 
beim Landesarbeitsgericht.

Erstaunlich ist es für einen Richter manchmal, 
welche Fälle ein größeres mediales Echo aus-
lösen. Dazu zählt etwa der Streit darüber, ob 
ein Arbeitgeber im Rahmen seines Direktions-
rechts berechtigt ist, einem Mitarbeiter die 
Mitnahme eines Hundes in den Betrieb zu un-
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tersagen.43 Aber solche Themen „versenden“ 
sich auch wieder.

Die Rechtsprechung des Landesarbeitsge-
richts beschäftigt sich selbstverständlich nicht 
nur mit prominenten und spektakulären Fäl-
len. So kann auch die Fra-
ge der Vollstreckung von 
Urteilen Fragen aufwerfen, 
die nicht einfach zu beant-
worten sind. Bei Streitigkei-
ten über Arbeitszeugnisse 
werden häufi g Vergleiche 
abgeschlossen, wonach 
der Arbeitnehmer selbst ein 
Zeugnis entwerfen kann mit 
einer zuvor bereits festge-
legten Gesamtnote. Kommt 
es dabei wieder zum Streit, 
stellt sich die Frage, ob ein 
neuer Rechtsstreit geführt 
werden muss oder der Streit 
im Rahmen der Zwangs-
vollstreckung entschieden 
werden kann. Das Landes-
arbeitsgericht meinte, dass ein solcher Ver-
gleich nicht vollstreckbar ist.44 Das BAG45 sieht 
es anders: Zwar könne das Zwangsvollstre-
ckungsverfahren nicht dazu führen, dass der 
Arbeitgeber ein Zeugnis erteilen müsse, das 
gegen den Grundsatz der Zeugniswahrheit 

43 LAG Düsseldorf 24.3.2014 – 9 Sa 1207/13.
44 LAG Düsseldorf 10.6.2011 – 13 Ta 203/11.
45 BAG 9.9.2011 – 3 AZB 35/11.
46 LAG Düsseldorf 4.3.2014 – 13 Ta 645/13.

verstoße, aber bis zu dieser Grenze sei der Ar-
beitgeber im Zwangsvollstreckungsverfahren 
nach § 888 ZPO anzuhalten, ein dem Entwurf 
des Arbeitnehmers entsprechendes Zeugnis 
zu erteilen. In einem weiteren Beschluss weist 
das Landesarbeitsgericht Düsseldorf46 darauf 

hin, dass sich die Entschei-
dung des BAG als wenig 
praktikabel erweist. Gibt 
der Arbeitgeber nur für ei-
nen Teil der Abweichungen 
nachvollziehbare Gründe 
an, müsste ein Zwangsvoll-
streckungsantrag im Üb-
rigen erfolgreich sein. Der 
Arbeitnehmer könnte dann 
allerdings im Zwangsvoll-
streckungsverfahren nicht 
das von ihm gewünschte 
Zeugnis durchsetzen, son-
dern müsste für die Abwei-
chungen, die der Arbeit-
geber „nachvollziehbar" 
begründet hat, dennoch 
eine Klage erheben. Wie-

derum ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig 
es ist, um die bessere Lösung zu ringen.

Gerade in Verfahren, in denen nicht der Weg 
zum Bundesarbeitsgericht frei ist und damit 
keine einheitliche Rechtsprechung herge-
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"Wiederum ein 
schönes Beispiel 

dafür, wie 
wichtig es ist, 
um die bessere 

Lösung 
zu ringen." 
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stellt werden kann, ist es insbesondere für 
die erste Instanz und die Parteien wichtig, 
klare Aussagen des zuständigen Landes-
arbeitsgerichts zu erhalten. Dies gilt etwa 
für einstweilige Verfügungsverfahren, in 
denen der Anspruch auf Beschäftigung 
geltend gemacht wird. Eine solche klarstel-
lende Leitentscheidung ist meines Erach-
tens das Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Düsseldorf vom 1.6.2005.47 Darin wird fest-
gestellt: Der Erlass einer Verfügung setzt 
neben dem Verfügungsanspruch einen 
Verfügungsgrund voraus. Und ein für die 
"Beschäftigungsverfügung" erforderlicher 

47 LAG Düsseldorf 1.6.2005 – 12 Sa 352/05.

LAG Düsseldorf

Verfügungsgrund ergibt 
sich nicht schon daraus, 
dass andernfalls der Be-
schäftigungsanspruch 
durch Zeitablauf erlischt.

Fazit: Das Arbeitsleben ist 
schnelllebig, vielschich-
tig und sehr menschlich; 
das Arbeitsrecht entspre-
chend auch. Das verlangt 
einer schnellen, kompe-
tenten und bürgernahen 
Rechtsprechung einiges 
ab. Dem Landesarbeits-
gericht Düsseldorf gelingt 
es mit Bravour, diesen 
hohen Anspruch zu erfül-
len, und es hat in seiner 

75-jährigen Geschichte einen erheblichen 
Beitrag zur Entwicklung des Arbeitsrechts ge-
leistet.

Gratulation und großen Dank für das bisher 
Geleistete und weiterhin eine glückliche Hand 
sowie einen „klugen Kopf“ für die künftige  
Arbeit!
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I. EINLEITUNG

Der Richter soll der „eigentliche Herr des 
Arbeitsrechts“ sein. In einem Beitrag zum 
75-jährigen Bestehen des Landesarbeitsge-
richts Düsseldorf könnte man diesen vielzitier-
ten Satz von Gamillscheg einfach so stehen 
lassen und sich allein den großen Leistungen 
der Richterinnen und Richter im letzten drei-
viertel Jahrhundert zuwenden.1 Gamillschegs 
Aussage zum (wahren) Herrn des Arbeits-

1 vgl. dazu Hamacher, in diesem Werk, S. 48-59.
2 vgl. Gamillscheg AcP 164, 385 (388).

rechts stammt allerdings aus dem Jahr 1964.2 
Im Hinblick auf die große Dynamik des Rechts-
gebiets scheint es angezeigt, jetzt – fast 60 
Jahre später – die Aktualität der Aussage 
einer näheren Untersuchung zu unterziehen.

II. DAS GRUNDGESETZ

Ausgangspunkt einer Betrachtung des Ver-
hältnisses von Judikative und Legislative in 
der Bundesrepublik Deutschland muss das 
Grundgesetz sein. Nach seinem Art. 20 Abs. 3 
ist die Rechtsprechung an Gesetz und Recht 
gebunden. Art. 97 Abs. 1 GG konkretisiert dies 
dahingehend, dass die Richter unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen sind. Ist der 
Richter aber dem Gesetz unterworfen, er-
scheint es auf den ersten Blick schwer vor-
stellbar, wie Richter sich zu den Herren eines 
Rechtsgebiets sollen aufschwingen können. 

Auf den zweiten Blick ist dies freilich – in ver-
fassungskonformer Weise – durchaus möglich. 
Gerichte sind aufgrund des aus dem Rechts-
staatsprinzip abgeleiteten Justizgewährleis-
tungsanspruchs verpflichtet, wirkungsvollen 
Rechtsschutz zu bieten. Bei unzureichenden 

DER GESETZGEBER ALS HERR(IN) DES 
ARBEITSRECHTS

Oliver Klose
Richter am Bundesarbeitsgericht
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gesetzlichen Vorgaben müssen sie mit den 
anerkannten Methoden der Rechtsfindung 
aus den bestehenden Rechtsgrundlagen ab-
leiten, was im Einzelfall gilt. So hat das Bun-
desverfassungsgericht in seinem Flashmob-
Beschluss festgestellt, dass sich die Gerichte 
für Arbeitssachen verfassungswidrig verhiel-
ten, wenn sie arbeitskampfrechtliche Streitig-
keiten mit Hinweis auf fehlende gesetzliche 
Regelungen nicht entschieden.3 

Der Gesetzgeber ist danach nur solange und 
soweit Herr eines Rechtsgebiets, wie er aktiv 
wird und gesetzliche Lösungen für die auf-
tretenden Rechtsfragen vorgibt. Es bedarf 
also einer näheren Untersuchung der Aktivi-
täten des Gesetzgebers auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts.

III. KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT

Nach dem Zusammenbruch des NS-Staats 
stand man in Deutschland vor einem Neu-
beginn, nachdem die Nationalsozialisten auf 
dem Gebiet des Arbeitsrechts die freiheitli-
chen Grundlagen der Arbeitsverfassung be-
seitigt und die soziale Selbstverwaltung durch 
das Führerprinzip und staatliche Zwangs- 
reglementierung ersetzt hatten. Dieser Neu-
beginn erfolgte nur schrittweise.4 Zügig wur-
den dabei die Voraussetzungen für die Wie-
derbelebung der weiteren zentralen Quelle 

3 BVerfG 26.3.2014 – 1 BvR 3185/09 – Rn. 39.
4 vgl. MHdBArbR/Richardi § 2 Rn. 38.

des deutschen Arbeitsrechts wieder geschaf-
fen: der Tarifautonomie. In dem am 23.5.1949  
verkündeten Grundgesetz wurde sie in  
Art. 9 Abs. 3 verfassungsrechtlich garantiert. 
Die einfachgesetzliche Grundlage für den Ab-
schluss von Tarifverträgen wurde durch das 
Tarifvertragsgesetz vom 9.4.1949 gelegt.

Anders als andere Bundesländer erhielt Nord-
rhein-Westfalen zunächst kein Betriebsver-
fassungsgesetz. Die gesetzliche Grundlage 
für die Wahl von Betriebsräten wurde erst 
mit dem bundeseinheitlichen Betriebsverfas-
sungsgesetz vom 11.10.1952 gescha¦en, wel-
ches jüngst durch das Gesetz zur Förderung 
der Betriebsratswahlen und der Betriebs-
ratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt vom 
14.6.2021 „modernisiert“ wurde. Das BetrVG 
findet nach seinem § 130 keine Anwendung 
auf Verwaltungen und Betriebe des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und sonstiger 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
ö¦entlichen Rechts. Hier gilt seit dem Jahr 
1955 das Personalvertretungsgesetz, das 
die Vertretung im Bundesdienst regelt und 
Rahmenvorschriften für die Landesgesetz-
gebung gibt. Im Übrigen gilt in NRW das Lan-
despersonalvertretungsgesetz vom 3.12.1974 
– zuletzt geändert durch Art. 49 LPersVG 
NRW vom 1.2.2022. Das BetrVG findet nach  
§ 5 Abs. 3 BetrVG grundsätzlich auch keine 
Anwendung auf leitende Angestellte. Für die-
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se besteht nach dem Sprecherausschuss- 
gesetz vom 20.12.1988 die Möglichkeit,  
Sprecherausschüsse zu wählen.

Neben der betrieblichen Mitbestimmung hat 
der Gesetzgeber auch die Unternehmens-
mitbestimmung geregelt: im Montan-Mit-
bestimmungsgesetz vom 21.5. 1951 (einschl.  
des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes vom  
7.8.1956), im Mitbestimmungsgesetz vom 
4.5.1976 und dem Drittelbeteiligungsgesetz 
vom 18.5.2004.

Das kollektive Arbeitsrecht kennt aber längst 
nicht mehr nur den Landes- und Bundes-
gesetzgeber (zur Verteilung der Gesetzge-
bungskompetenz zwischen diesen beiden 
vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG). So handelt es 
sich zwar bei dem Europäischen Betriebs- 
räte-Gesetz vom 28.10.1996 um ein deutsches 
Bundesgesetz, es dient aber seit der Neufas-
sung des Gesetzes im Jahr 2011 der Umset-
zung der Richtlinie 2009/38/EG vom 6.5.2009 
in nationales Recht. Auch die Unterneh-
mensmitbestimmung ist inzwischen teilweise  
unionsrechtlich überformt. So finden sich Re-
gelungen über die Beteiligung der Arbeit-
nehmer in einer Europäischen Gesellschaft 
seit dem 22.12.2004 im SE-Beteiligungs- 
gesetz, welches der Umsetzung der Richtlinie 
2001/86/EG des Rates vom 8.10.2001 dient.

5 vgl. MHdBArbR/Fischinger § 6 Rn. 33.
6 BAG 20.2.2019 – 2 AZR 746/14.
7 vgl. Hamacher, in diesem Werk, S. 48-59.

Je mehr nationale Gesetze der Umsetzung 
des Unionsrechts dienen, desto mehr Bedeu-
tung erlangt die Rechtsprechung seines Inter-
preten, des Gerichtshofs der Europäischen 
Union, für das nationale Arbeitsrecht. In der 
arbeitsrechtlichen Literatur wird schon davon 
gesprochen, neben den nationalen Gerichten 
habe bei der Fortentwicklung des Arbeits-
rechts – insbesondere in den letzten zwanzig 
Jahren – mit dem EuGH ein weiterer, in vielen 
Bereichen mächtigerer „Wettbewerber” sein 
Haupt erhoben.5

IV. INDIVIDUALARBEITSRECHT

Welche Komplexität das Zusammenspiel von 
nationalem und europäischem Gesetzgeber 
erreicht hat, zeigt anschaulich der Fall des 
katholischen Chefarztes eines katholischen 
Krankenhauses, dem nach seiner Wieder-
heirat gekündigt wurde. Das LAG Düsseldorf 
hatte mit Urteil vom 1.7.2010 entschieden, 
das Arbeitsverhältnis der Parteien sei durch 
die Kündigung der Beklagten vom 30.3.2009 
nicht beendet worden. Der Fall beschäftigte 
in der Folgezeit sowohl das BVerfG als auch 
den EuGH und wurde erst durch das Urteil des 
BAG vom 20.2.20196 rechtskräftig entschie-
den.7 Schon auf einfach-rechtlicher Ebene 
stellen sich in dem Zusammenhang spannen-
de Rechtsfragen. Der allgemeine Kündigungs-
schutz hat seine zentrale Regelung im Kündi-
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gungsschutzgesetz vom 10.8.1951 gefunden, 
dessen aktuelle Fassung auf der Bekanntma-
chung vom 25.8.1969 beruht. Zwar verfügt die 
EU nach Art. 153 Abs. 1 lit. d AEUV über eine 
Zuständigkeit für den Schutz der Arbeitneh-
mer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, eine 
Regelung zum allgemeinen Kündigungsschutz 
besteht aber im Unionsrecht bislang nicht.8 
Der Fall des wiederverheirateten Chefarztes 
zeigt, dass auch das Antidiskriminierungsrecht 
eine wesentliche Rolle bei der Frage der Wirk-
samkeit einer Kündigung spielen kann. Das 
der Umsetzung der EU-Richtlinien 2000/43/
EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG und 2004/113/
EG dienende Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz vom 14.8.2006 soll Benachteiligungen 
aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität u.a. beim 
Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und bei den 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen ein-
schließlich der Entlassungsbedingungen ver-
hindern oder beseitigen. Das Verhältnis des 
AGG zum allgemeinen und besonderen Kündi-
gungsschutz wird aus dem Gesetz nicht ganz 
klar.9 Sein § 2 Abs. 4 regelt, dass für Kündigun-
gen ausschließlich die Bestimmungen zum all-
gemeinen und besonderen Kündigungsschutz 
gelten. Es obliegt der Rechtsprechung, das 
Verhältnis von KSchG und AGG unter Berück-

8 vgl. APS/Preis, Grundlagen A. Rn. 36.
9 vgl. KR/Rachor, KSchG § 1 Rn. 27 mwN.
10 vgl. BAG 6.11.2008 – 2 AZR 523/07.
11 vgl. KR/Gallner, MuSchG § 17 Rn. 1.

sichtigung des Unionsrechts näher auszuge-
stalten. So hat das BAG entschieden, dass die 
Diskriminierungsverbote des AGG trotz der 
Regelung des § 2 Abs. 4 AGG im Rahmen der 
Prüfung der Sozialwidrigkeit von Kündigungen 
zu beachten sind. Eine Kündigung kann daher 
sozialwidrig sein, wenn sie gegen Diskriminie-
rungsverbote verstößt.10  

Bestimmungen des besonderen Kündigungs-
schutzes finden sich in zahlreichen Einzelge-
setzen, die jeweils bestimmten Arbeitnehmer-
gruppen besonderen Schutz gewährleisten 
sollen. Das sog. Mutterschutzgesetz tut dies 
u.a. durch das Kündigungsverbot in § 17 
MuSchG idF vom 23.5.2017. Der mutterschutz-
rechtliche Kündigungsschutz geht auf eine 
Regelung im Gesetz über die Beschäftigung 
vor und nach der Niederkunft vom 16.7.1927 
zurück.11 Nach der Gründung der Bundes-
republik Deutschland wurde das Gesetz 
zum Schutze der erwerbstätigen Mutter vom 
24.1.1952 beschlossen. Während die Be-
schäftigungsverbote vor und nach der Ent-
bindung heute in § 3 MuSchG geregelt sind, 
ist die Elternzeit zur Betreuung der Kinder bis 
zur Vollendung ihres achten Lebensjahres im 
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit vom 
5.12.2006 geregelt. Die Elternzeit hat nicht 
nur inhaltlich, sondern auch sprachlich einige 
Veränderungen durchgemacht. So hieß sie im 
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Bundeserziehungsgeldgesetz vom 6.12.1985 
noch Erziehungsurlaub. Der Vorläufer wurde 
als Mutterschaftsurlaub durch das Gesetz 
vom 25.6.1979 noch in das MuSchG eingefügt. 
Geht es nicht um die Betreuung von Kindern, 
sondern von pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen, muss der Blick ins Pflegezeitgesetz 
vom 28.5.2008 gehen. Die Pflegezeit ist nicht 
zu verwechseln mit der Familienpflegezeit, 
für die der Gesetzgeber am 6.12.2011 eigens 
das Familienpflegezeitgesetz schuf. Sowohl 
BEEG (§ 18) als auch PflegeZG (§ 5) und FPfZG  
(§ 2 Abs. 2) kennen besondere Kündigungs-
regelungen. Während Eltern-, Pflege- und 
Familienpflegezeit besteht zudem unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf 
Teilzeitarbeit. Der im Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge vom 21.12.2000 
geregelte Teilzeitanspruch sah ursprünglich 
keine Möglichkeit vor, die Dauer der Teilzeit zu 
befristen. Dies änderte sich mit dem Gesetz 
zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Ein-
führung einer Brückenteilzeit vom 12.12.2018.

Wie der Name schon sagt, enthält das TzBfG 
zudem auch Bestimmungen zum Befristungs-
recht. Allerdings handelt es sich auch hier 
nicht um ein abschließendes Kompendium: 
nicht nur § 21 BEEG enthält weitere Regelun-
gen zu befristeten Arbeitsverträgen, sondern 
auch das Gesetz über befristete Arbeitsver-
träge in der Wissenschaft vom 12.4.2007 und 

12 vgl. MHdBArbR/Schüren § 145 Rn. 1.
13 Waltermann, Liber Amicorum Düwell, 2021, S. 981 (988).

das Gesetz über befristete Arbeitsverträge 
mit Ärzten in der Weiterbildung vom 15.5.1986. 
Von unzureichenden gesetzlichen Vorgaben 
kann man in diesen Bereichen – jedenfalls 
quantitativ – wohl kaum sprechen.

Es gibt auch andere Bereiche, in denen 
sich der Gesetzgeber in den letzten Jahren  
besonders aktiv gezeigt hat. Hier ist das  
Recht der Arbeitnehmerüberlassung beson-
ders hervorzuheben. Die arbeits-, sozial- und 
gewerberechtlichen Rahmenbedingungen der 
legalen Überlassung legt seit 1972 das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz fest. Seit seinem 
Inkrafttreten ist es durch eine lange Reihe von 
Reformen stark verändert worden.12 Die Akti-
vitäten betrafen nicht allein das AÜG; jüngstes 
Beispiel für die Regelungsfreude des Gesetz-
gebers ist § 6a idF vom 22.12.2020 des Geset-
zes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in 
der Fleischwirtschaft vom 17.7.2017. Über das 
Ergebnis der gesetzgeberischen Umtriebigkeit 
lässt sich streiten. Waltermann hat die Leih-
arbeit jüngst als Paradebeispiel der „Kompli-
zierung durch Gesetzgebung im Arbeits- und 
Sozialrecht“ bezeichnet.13 

Während das Recht der Arbeitnehmerüber-
lassung die Arbeitsgerichte immer wieder 
beschäftigt – eine juris-Suche allein in der 
Rechtsprechung des LAG Düsseldorf ergibt 
zu dem Gesetz 70 Tre¦er – gibt es auch ge-
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setzgeberische Projekte, welche die Arbeits-
gerichte weniger beschäftigen als zunächst 
erwartet. Dies gilt zB für den gesetzlichen Min-
destlohn – hier führt die entsprechende Suche 
nur zu drei Tre¦ern zum Mindestlohngesetz 
vom 11.8.2014. Mit diesem Gesetz hatte der 
Gesetzgeber einen allgemeinen Mindestlohn 
in Kraft gesetzt, nachdem er bis dahin nur für 
einzelne Branchen im Wege der Rechtsver-
ordnungen nach dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz vom 20.4.2009 Mindestarbeitsbe-
dingungen einschließlich der Entlohnung für 
anwendbar erklärt hatte.

Freilich gibt es auch Gebiete des Arbeits-
rechts, auf denen der Gesetzgeber seit lan-
ger Zeit untätig geblieben ist. Dazu gehört 
sicherlich das Urlaubsrecht. Hier hat der für 
das Urlaubsrecht zuständige Senat schon 
im Jahre 2012 darauf hingewiesen, dass ein 
Tätigwerden des Gesetzgebers vielfach er-
folglos gefordert worden war.14 Anlass für die 
Au¦orderungen an den Gesetzgeber sind die 
Entscheidungen des EuGH zu Art. 7 der Richt-
linie 2003/88/EG vom 4.11.2003. Besondere 
Prominenz hat dabei die sog. Schultz-Ho�-
Entscheidung des EuGH vom 20.1.200915  er-
langt, die auf den Vorlagebeschluss des LAG 
Düsseldorf vom 2.8.200616 ergangen war. 
Das Bundesurlaubsgesetz vom 8.1.1969 dient 

14  BAG 7.8.2012 – 9 AZR 353/10.
15 EuGH 20.1.2009 – C-350/06 und C-520/06.
16 LAG Düsseldorf 2.8.2006 – 12 Sa 486/06.
17 vgl. zu den Hinweisobliegenheiten des Arbeitgebers MHdBArbR/Klose § 86 Rn. 16 ¦.
18 vgl. Hanau, 60 Jahre für ein faires Arbeitsrecht, 2022, III. 4.

(auch) der Umsetzung RL 2003/88/EG und ist 
daher unionsrechtskonform auszulegen. Dies 
führt in manchen Aspekten allerdings dazu, 
dass sich die objektive Rechtslage am Wort-
laut des Gesetzes nicht mehr ablesen lässt.17

Betrachtet man die Gesamtzahl der Geset-
ze mit arbeitsrechtlichen Normen – die aktu-
elle 100. Jubiläumsauflage Arbeitsgesetze / 
Beck-Texte im dtv enthält im Volltext oder in 
Auszügen 70 (!) Gesetze und Verordnungen – 
so liegt das größte legislative Defizit wohl in 
dem Fehlen eines einheitlichen Arbeitsgesetz-
buchs. Einer solchen Kodifikation kämen zwei 
wesentliche Aufgaben zu: Zusammenstellung 
und Ordnung der Einzelgesetze und die Er-
gänzung fehlender gesetzgeberischer Rege-
lungen wie zB der Haftung der Arbeitnehmer.18 
Art. 30 des Einigungsvertrags zwischen der 
BRD und der DDR formuliert es als Aufgabe 
des gesamtdeutschen Gesetzgebers, das 
Arbeitsvertragsrecht sowie das ö¦entlich-
rechtliche Arbeitszeitrecht einschließlich der 
Zulässigkeit von Sonn- und Feiertagsarbeit 
und den besonderen Frauenarbeitsschutz 
möglichst bald einheitlich neu zu kodifizieren. 
Gerade die Aufgabe der Neukodifikation des 
ö¦entlich-rechtlichen Arbeitszeitrechts ist ak-
tuell wieder verstärkt in der Diskussion. Zwar 
erfuhr das Arbeitszeitrecht nach der Wieder-
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vereinigung durch das Arbeitszeitgesetz vom 
6.6.1994 eine Reform. Spätestens seit der 
CCOO-Entscheidung vom 14.5.201919 harrt 
die vom Gerichtshof erkannte Verpfl ichtung 
des Arbeitgebers zur Einrichtung eines Sys-
tems zur Erfassung der täglichen e¦ ektiven 
Arbeitszeit der gesetzge-
berischen Ausgestaltung.20

V. VEREDELTES 
RICHTERRECHT

Eine besondere Form der 
Kollaboration von Richter-
schaft und Gesetzgeber 
stellt die Übernahme von 
Richterrecht in das Gesetz 
dar. So fi nden sich wesent-
liche Grundideen aus den 
in großen Teilen rechtsfort-
bildenden Urteilen des BAG 
vom 10.3.197221 und vom 
30.3.197322 zur Unverfall-
barkeit und zur Anpassung 
von Betriebsrenten bis heu-
te im Gesetz zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung vom 19.12.1974. Von 
großer – zumindest symbolischer – Bedeutung 
war in jüngerer Zeit die Aufnahme einer Re-

19 EuGH 14.5.2019 – C-55/18.
20 vgl. Gallner FA 2019, 229.
21 BAG 10.3.1972 – 3 AZR 278/71.
22 BAG 30.3.1973 – 3 AZR 26/72; zweiter „Donnerschlag“ vgl. Dieterich, Ein Richterleben im Arbeits- und Verfassungsrecht, 2016, S. 109.
23 vgl. HWK/Thüsing, BGB § 611a Rn. 26 mwN.
24 vgl. Hanau, 60 Jahre für ein faires Arbeitsrecht, 2022, III. 4.
25 Staudinger/Baldus Eckpfeiler A 3, 2020, Rn. A 115.

gelung zum Arbeitsvertrag in § 611a BGB mit 
Wirkung zum 1.4.2017. Mit Absatz 1 Satz 1 der 
Norm hat der Gesetzgeber vollständig und 
wortgetreu den Obersatz der Rechtsprechung 
zum Arbeitnehmerbegri¦  übernommen23 und 
mit der gesetzlichen Defi nition des Arbeitsver-

trags und damit mittelbar 
des Arbeitnehmerbegri¦ s 
die „wohl größte arbeits-
rechtliche Lücke im Dienst-
vertragsrecht des BGB“ ge-
schlossen.24

Insgesamt kann man es als 
kodifi katorisch wünschens-
wert ansehen, von der 
Rechtsprechung zu gesetz-
lichen Generalklauseln ge-
bildete Fallgruppen, deren 
Sinnhaftigkeit und Abgrenz-
barkeit sich über die Zeit er-
wiesen hat, zu Normen um-
zuformen.25 Die Übernahme 
von Richterrecht in das 
geschriebene Recht muss 

aber nicht immer die beste Lösung darstellen. 
So hat der Gesetzgeber im Rahmen der sog. 
Schuldrechtsreform zum 1.1.2002 den Satz 3 
an § 615 BGB angefügt, nach dem die Sätze 
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"Das Schicksal 
des Arbeits-
rechts wird 

stets auch von 
den Gerichten 

bestimmt."
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1 und 2 entsprechend gelten in den Fällen, in 
denen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeits-
ausfalls trägt. Damit sollte das von der Recht-
sprechung entwickelte Betriebsrisiko kodifi-
ziert und seine Konkretisierung wie bisher der 
Rechtsprechung überlassen bleiben.26 Das 
Gesetz regelt freilich nicht, in welchen Fällen 
der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls 
trägt. In der Literatur hat man darin eine „in-
haltsleere, überflüssige Regelung, eingefügt 
von einem geschichtsblinden Gesetzgeber“ 
gesehen.27 Selbst das BAG – eigentlich durch 
die „Veredelung“ seiner Rechtsprechung zu 
Gesetzesrecht geehrt – nennt die Kritik im 
Schrifttum an dieser Regelungstechnik nicht 
gänzlich unberechtigt.28

VI. FAZIT

Zusammenfassend erscheint die Frage nach 
dem Herrn des Arbeitsrechts angesichts der 
Vielgestaltigkeit der legislativen Sachverhalte 
bereits falsch gestellt. Zudem müsste ange-
sichts der Akteurinnen – Legislative und Ju-
dikative – eigentlich nach der Herrin gefragt 
werden. Die grundsätzliche Aufgabenvertei-
lung hat das Grundgesetz geregelt. Quantität 
und Qualität der Gesetzgebung bestimmen, 
inwieweit es eines Tätigwerdens der Gerich-
te als Ersatzgesetzgeber bedarf. Auch der 

26 vgl. BT-Drs. 14/6857, S. 48.
27 Fischinger/Hengstberger NZA 2020, 559 (560).
28 vgl. BAG Urteil vom 13.10.2021 – 5 AZR 211/21 Rn. 19.
29 Gamillscheg AcP 164, 385 (445).
30 vgl. Linsenmaier RdA 2019, 157.

Satz „Richterrecht bleibt unser Schicksal“29 
klingt zu gravierend. Besser wäre wohl: „Das 
Schicksal des Arbeitsrechts wird stets auch 
von den Gerichten bestimmt.“ Dies folgt schon 
aus der Unmöglichkeit, mittels ausformulierter 
Rechtsnormen alle möglichen Konflikte im Vo-
raus zu regeln.30 Solange sein Schicksal durch 
Gerichte bestimmt wird, wie es das Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf in den letzten 75 
Jahren eines war, kann man beruhigt in die 
Zukunft des Arbeitsrechts schauen.
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Mit dem Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 19531 
wurde die Arbeitsgerichtsbarkeit endgültig 
als eigenständige Gerichtsbarkeit ausgestal-
tet. Bundeseinheitlich waren nunmehr in allen 
drei Instanzen organisatorisch selbständige 
Fachgerichte vorgesehen, die Gerichte für 
Arbeitssachen. Das auf der Grundlage des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 21 vom 30.3.19462 im 
selben Jahr gegründete Landesarbeitsgericht 

1 BGBl. 1953 I, 1267.
2 Leinemann, NZA 1991, 961 (965).
3 RGBl. 507.
4 Neumann, NZA 1993, 342 (343).
5 Leinemann, NZA 1991, 961 (965).

Düsseldorf hatte damit ein dauerhaftes Fun-
dament erhalten. Zugleich wurden durch das 
ArbGG 1953 wichtige Weichen für die Arbeits-
gerichtsbarkeit und das arbeitsgerichtliche 
Verfahren gestellt.

I. AUSGANGSSITUATION

Bereits das Arbeitsgerichtsgesetz vom 
23.12.19263 (ArbGG 1926) hatte im damaligen 
Reichsgebiet eine Arbeitsgerichtsbarkeit ge-
scha¦en. Der Gedanke der Fachgerichts-
barkeit war indes stark verwässert, weil die 
Arbeitsgerichte zwar als – so die damalige 
Terminologie – Sondergerichte, aber in Zu-
ordnung zur ordentlichen Gerichtsbarkeit er-
richtet wurden.4 Eigenständigkeit war nur für 
die erstinstanzlichen Arbeitsgerichte erreicht 
worden. Die Landesarbeitsgerichte wurden 
den Landgerichten und das Reichsarbeits-
gericht dem Reichsgericht angegliedert. Die 
zweite und dritte Instanz blieb organisatori-
scher Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit.5 
Es handelte sich um einen Kompromiss der 
Anhänger des Sondergerichtsgedankens und 

DIE KONSOLIDIERUNG DER ARBEITSGERICHTS-
BARKEIT DURCH DAS ARBGG 1953

Dr. Michael Gotthardt
Vors. Richter am Landesarbeitsgericht Düsseldorf
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der Verfechter der Einheit der Justiz.6

Die Entwicklung einer eigenständigen Arbeits-
gerichtsbarkeit wurde durch den National- 
sozialismus jäh unterbrochen. Neben der Ent-
fernung politisch unliebsamer Richterinnen 
und Richter wurde die Zuständigkeit deutlich 
eingeschränkt. Soweit diese erhalten blieb, 
änderte sich an der Zuordnung zu den Justiz-
behörden nichts.7

II. KONSOLIDIERUNG DER 
ARBEITSGERICHTSBARKEIT 

Bereits das Kontrollratsgesetz Nr. 21 hatte den 
Gedanken der Eigenständigkeit der Arbeits-
gerichtsbarkeit in den Vordergrund gestellt. 
Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte 
wurden von der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
getrennt. Verwaltungsmäßig wurden sie der 
Obersten Arbeitsbehörde der Länder unter-
stellt.8 Mit dem ArbGG 1953 erhielt die Ar-
beitsgerichtsbarkeit ihr endgültiges bundes-
gesetzliches Fundament. Aufbauend auf der 
Vorgabe des Art. 96 GG (heute Art. 95 GG) 
für die obersten Bundesgerichte wurde die 
Arbeitsgerichtsbarkeit in allen drei Instanzen 
eigenständig. Die Landesarbeitsgerichte wur-
den von den Landgerichten gelöst. Die Ar-
beitsgerichtsbarkeit erhielt ihren endgültigen 
Namen. Hatte das ArbGG 1926 diese noch als 

6 BT-Drs. 1/3516, 22.
7 vgl. Leinemann, NZA 1991, 961 (965); Neumann, NZA 1993, 342 (343).
8 Leinemann, NZA 1991, 961 (966); BT-Drs. 1/3516, 22.
9 BT-Drs. 1/3516, 24.

„Arbeitsgerichtsbehörden“ bezeichnet, wurde 
in § 1 ArbGG 1953 die Bezeichnung „Gerich-
te für Arbeitssachen“ gewählt. Damit wurde 
eindeutig klargestellt, dass es sich um echte 
Gerichte und nicht etwa Verwaltungsstellen 
handelt.9 Dies alles kommt anschaulich in dem 
noch heute geltenden § 1 ArbGG zum Aus-
druck:

„Die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen –  
§§ 2 bis 3 – wird ausgeübt durch die  
Arbeitsgerichte – §§ 14 bis 31 –, die Landes- 
arbeitsgerichte – §§ 33 bis 39 – und das 
Bundesarbeitsgericht – §§ 40 bis 45 –  
(Gerichte für Arbeitssachen).“

III. WEICHENSTELLUNGEN

Das ArbGG 1953 hat über die Verankerung der 
organisatorischen Eigenständigkeit wichtige 
Weichen für die Arbeitsgerichtsbarkeit und 
den Arbeitsgerichtsprozess gestellt.

1. Das Personal

a) Die Vorsitzenden

Der Regierungsentwurf zum ArbGG 1953 hat-
te aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten 
sehr deutlich angestrebt, für die Vorsitzen-
den der Arbeitsgerichte zum ausschließlichen  
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Berufsrichtertum zurückzukehren.10 Auf An-
regung des Ausschusses für Arbeit11 wurde  
§ 18 Abs. 3 ArbGG 1953 indes so gefasst, dass 
zum bzw. zur Vorsitzenden ernannt werden 
konnte, wer die Fähigkeit zum Richteramt be-
saß oder sich durch mindestens fünfjährige 
Tätigkeit in arbeitsrechtlichen Angelegenhei-
ten umfassende Kenntnisse und Erfahrungen 
im Arbeitsrecht erworben hatte. Die zweite 
Möglichkeit wurde durch das Deutsche Rich-
tergesetz 1961 beseitigt.12 Der Gedanke der 
Rückkehr zum heutigen Berufsrichtertum für 
die Vorsitzenden war bereits im Regierungs-
entwurf des ArbGG 1953 angelegt.

Das ArbGG 1953 selbst schuf den Ausschuss 
gemäß § 18 Abs. 1, 2 ArbGG 1953, der bei der 
Bestellung der Vorsitzenden zu beteiligen war. 
Zweck war es, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Juristinnen und Juristen der Arbeitsgerichts-
barkeit besondere Kenntnisse des Arbeits-
rechts und des Arbeitslebens besitzen. An 
dem Erfordernis dieser notwendigen Kern-
kompetenz hat sich bis heute nichts geän-
dert. Diese von unpolitischer Seite zu prüfen 
und sicherzustellen, diente die Zusammen-
setzung des Ausschusses.13 Diesem gehörten 
in gleichem Verhältnis Vertreterinnen und Ver-
treter der Gewerkschaften, Vereinigungen von 

10 BT-Drs. 1/3516, 23.
11 BT-Drs. 1/4372, 3.
12 GMP/Prütting, ArbGG 10. Aufl. 2022, Einl. Rn. 22.
13 BT-Drs. 1/3516, 27.
14 BT-Drs. 1/4657.
15 BT-Drs. 1/3516, 28; BT-DRs. 1/4372, 3.
16 BT-Drs. 6/2903, 1f., 3; BT-Drs. 6/3246, 2.

Arbeitgebern und der Arbeitsgerichtsbarkeit 
an. In der vom Vermittlungsausschuss gefun-
denen Gesetzesfassung14 gilt dies noch heute. 
Der sog. „18er-Ausschuss“ hat sich bewährt 
und erfüllt weiterhin seine für die Arbeitsge-
richtsbarkeit charakteristische Funktion.  

b) Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

Das ArbGG 1953 blieb ebenso wie das ArbGG 
1926 dabei, „Beisitzer“ aus den Kreisen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber an der Recht-
sprechung zu beteiligen. Zum Zwecke der 
Heraushebung ihrer richterlichen Stellung er-
hielten diese in § 6 Abs. 2 ArbGG 1953 die 
Amtsbezeichnungen „Arbeitsrichter“, „Lan-
desarbeitsrichter“ und „Bundesarbeitsrich-
ter“.15 An dieses zutre¦ende Amtsverständnis 
knüpft die heute im Gesetz (§ 45a DRiG und  
§ 6 Abs. 1 ArbGG) verwandte Bezeichnung als 
„ehrenamtliche Richter“ an. Die einfache und 
schlichte Bezeichnung als „Richter“ bringt am 
wirkungsvollsten die Autorität und die hohe 
Aufgabe des Richteramts zum Ausdruck. Zur 
sachlichen Unterscheidung von den Berufs-
richterinnen und Berufsrichtern genügt der 
Hinweis auf das Ehrenamt.16 Mit diesem Ver-
ständnis waren und sind die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter ein großer Gewinn. 
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Die Verankerung in der betrieblichen Praxis 
gehört zum Selbstverständnis der Gerichte für 
Arbeitssachen. 

c) Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger

Das ArbGG 1953 schuf die Grundlage für ar-
beitsteiliges Arbeiten in der Arbeitsgerichts-
barkeit. Es erkannte, dass eine Entlastung der 
Vorsitzenden durch Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger zweckmäßig ist. Dem trug der 
neu eingefügte § 46 Abs. 3 ArbGG 1953 Rech-
nung.17 Danach galten die Vorschriften über 
die Wahrnehmung richterlicher Geschäfte bei 
den ordentlichen Gerichten durch Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger entsprechend. 
Diese heute in § 9 Abs. 3 ArbGG enthaltene 
Arbeitsteilung hat sich bewährt. Dies belegt 
u.a. die Verordnung zur Übertragung richter-
licher Aufgaben in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
NRW vom 22.10.2014.18 Danach können die 
Vorsitzenden im Rahmen der Prozesskosten-
hilfe die Prüfung der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse auf die Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger übertragen. 

d) Die Geschäftsstellen

Die organisatorische Trennung der Arbeits-
gerichtsbarkeit von der ordentlichen Ge-

17 BT-Drs. 1/3516, 30.
18 GV. NRW. 2014, 678; GV. NRW. 2019, 758.
19 BT-Drs. 1/3516, 25.
20 BT-Drs. 1/3516, 27.

richtsbarkeit erforderte die Bildung eigener 
Geschäftsstellen.19 Dementsprechend schrieb 
der bis heute geltende § 7 Abs. 1 S. 1 ArbGG 
1953 vor, dass bei jedem Gericht für Arbeits-
sachen eine Geschäftsstelle eingerichtet wird, 
die mit der erforderlichen Zahl von Urkunds-
beamtinnen und Urkundsbeamten besetzt 
wird. Insgesamt hat das ArbGG 1953 so ein 
bis heute tragfähiges Fundament für eine 
sachgerechte und funktionsfähige Personal-
ausstattung der Gerichte für Arbeitssachen 
gescha¦en.

2. Gerichtstage

Dabei blieb des ArbGG 1953 nicht stehen. 
Es stellte weitere wesentliche Weichen. Der 
neue § 14 Abs. 2 ArbGG 1953 (heute § 14 
Abs. 4 ArbGG) ermöglichte die Einrichtung 
von Gerichtstagen. Dies wurde mit den gro-
ßen Bezirken der Arbeitsgerichte erster Ins-
tanz begründet. Dadurch könnten sich für die 
rechtssuchenden Parteien je nach der Ver-
kehrslage Schwierigkeiten ergeben.20 Ob die-
se Begründung angesichts der bestehenden 
Verkehrsverbindungen und der fortschreiten-
den Digitalisierung insbesondere in Ballungs-
räumen so noch tragfähig ist, darf bezwei-
felt werden. Dies ändert nichts daran, dass  
Gerichtstage in der nordrhein-westfälischen  
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Arbeitsgerichtsbarkeit bis heute existieren.21 
Den Versuch ihrer Abscha¦ung Mitte 2009  
haben sie überlebt. Das Fundament des 
ArbGG 1953 hat sich in diesem Punkt als sehr 
widerstandsfähig erwiesen.

3. Ressortzuständigkeit für die Arbeits- 
und Landesarbeitsgerichte

Anders ist es betre¦end die Ressortzuständig-
keit für die Arbeits- und Landesarbeitsgerich-
te. Diese war 1953 zwischen dem Ausschuss 
für Arbeit und dem Rechtsausschuss strei-
tig.22 Nachdem das Kontrollratsgesetz Nr. 21 
die Gerichte für Arbeitssachen ausschließ-
lich den Obersten Arbeitsbehörden der Län-
der unterstellt hatte, sah § 15 Abs. 1 ArbGG 
1953 vor, dass die Geschäfte der Verwaltung 
und der Dienstaufsicht durch die oberste 
Arbeitsbehörde des Landes im Einverneh-
men mit der Landesjustizverwaltung geführt 
werden. Dementsprechend ressortierte das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf lange Zeit 
bei dem Ministerium für Arbeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Inzwischen regelt § 15 
Abs. 1 ArbGG ohne eigene gesetzliche Vor-
gabe, dass die zuständige oberste Landes-
behörde die Geschäfte der Verwaltung und 
die Dienstaufsicht führt. Dies ermöglicht den 
Ländern, ihre Gerichte für Arbeitssachen dem 
Ministerium für Justiz zuzuordnen. Davon hat 
Nordrhein-Westfalen im Jahre 1998 Gebrauch 

21 § 1 der Verordnung über die Abhaltung von Gerichtstagen der Arbeits- und Sozialgerichte; GV.NRW. 2009, 356.
22 BT-Drs. 1/4372, 2.
23 Neumann, NZA 1993 342 ( 344); BT-Drs. 1/3516, 23; BT-Drs. 1/4372. 2.

gemacht. Dies ändert nichts daran, dass die 
Gerichte für Arbeitssachen auf dem Funda-
ment des ArbGG 1953 gebildete, anerkannte 
und eigenständige Fachgerichte in der Fami-
lie der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
sind.

4. Prozessvertretung

Das ArbGG 1953 ermöglichte erstmals eine 
Prozessvertretung durch Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte in erster Instanz. Davon 
waren diese seit Bestehen der Arbeitsge-
richtsbarkeit in Deutschland ausgeschlossen. 
Es handelte sich um einen großen Streitpunkt 
im Gesetzgebungsverfahren, der fast zum 
Auseinanderbrechen des Deutschen Arbeits-
gerichtsverbands geführt hätte.23 Als Kompro-
miss sah § 11 Abs. 1 ArbGG 1953 die Prozess-
vertretung durch die Anwaltschaft vor, wenn 
der Streitwert mindestens 300 Deutsche Mark 
betrug. Der Weg für die Prozessvertretung 
auch durch Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte in erster Instanz war damit bereitet. 
Diese ist heute ohne Einschränkung möglich 
und längst selbstverständlich. 

5. Beschleunigungsgrundsatz

Einen die Gerichte für Arbeitssachen prägen-
den Grundsatz hat das ArbGG 1953 hervor-
gehoben. Dies ist der Beschleunigungsgrund-
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satz. Diesen kannte bereits § 9 Abs. 3 ArbGG 
1926. Da es sich um einen beherrschenden 
Grundsatz des Arbeitsgerichtsverfahrens 
handelt, musste dieser den allgemeinen Ver-
fahrensvorschriften - wie heute noch - als § 9 
Abs. 1 ArbGG vorangesetzt werden.24 

„Das Verfahren ist in allen Rechtszügen zu 
beschleunigen“.

Dieser kurz und prägnant formulierte Grund-
satz ist weiterhin für beide Parteien des Ar-
beitsgerichtsprozesses unabdingbar. Dies gilt 
nicht nur in Bestandsschutzstreitigkeiten.

6. Die Zuständigkeit der Arbeitsgerichts-
barkeit

Die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte ist in  
§ 2 ArbGG 1953 wie heute in §§ 2, 2a ArbGG 
enumerativ aufgezählt. § 2 ArbGG 1953  
orientierte sich dabei im Wesentlichen an  
§ 2 ArbGG 1926, erweiterte die Zuständigkeit 
aber deutlich.25 Selbstverständlich waren die 
Gerichte für Arbeitssachen bereits damals für 
eines ihrer Kerngeschäfte, die Klagen aus dem 
Kündigungsschutzgesetz, zuständig.26 Die Zu-
ständigkeit beschränkte sich indes nicht auf 
das Individualarbeitsrecht, sondern erfasste 

24 BT-Drs. 1/3516, 26.
25 GMP/Prütting, 10. Aufl. 2022, Einl. Rn. 22.
26 BT-Drs. 1/3516, 25.
27 Leinemann, NZA 1991, 961 (965).
28 BT-Drs. 1/4372, 4.

auch das kollektive Arbeitsrecht einschließlich 
des Beschlussverfahrens. 

7. Das Beschlussverfahren

Nachdem während der Zeit des Nationalsozi-
alismus die Zuständigkeit der Arbeitsgerichts-
barkeit für betriebsverfassungsrechtliche 
Streitigkeiten und damit fast das ganze Be-
schlussverfahren beseitigt war,27 wurde die-
ses aufbauend auf dem ArbGG 1926 mit Ab-
weichungen durch die §§ 80 ¦. ArbGG 1953 
wieder eingeführt. Eine erste Abweichung be-
traf grundlegende Verfahrensanforderungen. 
Das Verfahren wurde als grundsätzlich öf-
fentlich ausgestaltet. Es war in der ersten und 
zweiten Instanz mündlich, wobei jedoch einem 
Beteiligten die schriftliche Äußerung gestattet 
werden konnte.28 Eine weitere bedeutende 
Weiche stellte das ArbGG 1953 für den Instan-
zenzug im Beschlussverfahren. Während das 
ArbGG 1926 eine zweite Tatsacheninstanz 
(Beschwerdeinstanz) nicht vorsah, scha¦te  
§ 87 Abs. 1 ArbGG 1953 die Einschaltung einer 
Beschwerdeinstanz, die berufungsähnlichen 
Charakter hat. Dies rechtfertigte sich aus der 
Tatsache, dass die Streitigkeiten nach der  
Betriebsverfassung gerade in tatsächlicher 
Beziehung häufig einer eingehenden Unter-



III. 75 Jahre Arbeits- und Verfahrensrecht

74

75

suchung bedürfen.29 Dies tri¦t weiterhin zu. 
Auf dieser unveränderten Grundlage wird 
heute das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in 
zweiter Instanz in Beschlussverfahren tätig:

„Gegen die das Verfahren beendenden 
Beschlüsse der Arbeitsgerichte findet die 
Beschwerde an das Landesarbeitsgericht 
statt.“

Gegen die im Beschwerdeverfahren ergan-
genen Beschlüsse der Landesarbeitsgerichte 
fand nach dem ArbGG 1953 und findet nach 
der aktuell gültigen Fassung des ArbGG die 
(revisionsartige) Rechtsbeschwerde statt.30 

IV. FAZIT 

Mit dem ArbGG 1953 wurde das Fundament 
für das noch heute geltende ArbGG gelegt. 
Grundsteine für die Organisationsstruktur der 
Gerichte für Arbeitssachen und den Perso-
nalaufbau wurden gelegt. Wesentliche Ver-
fahrensgrundsätze wurden geregelt. Mit der 
Normierung des Beschlussverfahrens waren 
die Gerichte für Arbeitssachen in Gänze, d.h. 
individualarbeitsrechtlich und kollektivarbeits-
rechtlich, wieder hergestellt.

29 BT-Drs. 1/4372, 4.
30 BT-Drs. 1/4372, 4.
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Vorläufer der Arbeitsgerichte – 
die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte

Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Ordnung der nationalen Arbeit. Das 
Tarifvertragsrecht, die Schlichtungs-
verordnung und das Betriebsräte-
gesetz werden aufgehoben, das 
Beschlussverfahren fällt weg. In der 
Zeit des Nationalsozialismus bleibt 
das ArbGG 1926 weiter bestehen, 
es werden jedoch Änderungen im 
Sinne der neuen Machthaber vor-
genommen. 

Inkrafttreten des ArbGG vom 
23.12.1926 mit der Ablösung der 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. 
Sämtliche Arbeitsrechtsstreitigkeiten 
und Beschlussverfahren werden in 
erster Instanz vor dem Arbeitsgericht 
verhandelt. Gemäß § 33 ArbGG 
werden die Landesarbeitsgerichte 
bei den Landgerichten errichtet. Das 
Reichsarbeitsgericht ist nach 
§ 40 ArbGG Teil des Reichsgerichts.

Mit Kontrollratsgesetz Nr. 21 
Inkrafttreten des neuen 
ArbGG vom 30.3.1946, das 
sich an das ArbGG 1926 
anlehnt. Die Arbeits-
gerichtsbarkeit wird von der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit 
getrennt und der Aufsicht 
und Verwaltung der Arbeits-
behörden unterstellt. 
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77

1.7.1927

1808-1927 20.1.1934

4.4.1946
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Gründung des LAG Düsseldorf, zuständig als 
zweite Instanz für die zugleich errichteten 

sieben Arbeitsgerichte in Aachen, Duisburg, 
Düsseldorf, Essen, Köln, Krefeld und Wuppertal. 

„Feier zur Wiedererö� nung der Arbeits-
gerichte Aachen, Duisburg, Düsseldorf, 
Essen, Köln, Krefeld, Wuppertal und zur 
Erö� nung des Landesarbeitsgerichts“ in 
einem Sitzungssaal des OLG Düsseldorf

76

77

15.7.19461.7.1946

1946: Die ersten Vorsitzenden 1946: Programm Erö¦ nungsfeier
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Erö� nung des Arbeitsgerichts 
Bonn 

1.2.1947

Aufnahme der Tätigkeit des LAG 
Düsseldorf mit einer Kammer 
an der Mühlenstraße 34

1.9.1946

Erö� nung des Arbeitsgerichts 
Siegburg

17.4.1950

78

79

Verkündung des GG; Art. 96 Abs. 1 a.F. sieht 
die Arbeitsgerichtsbarkeit als selbständigen 
Zweig des Rechtssystems vor, erstmals mit 
einem eigenen obersten Gerichtshof. 

Erö� nung des Arbeitsgerichts 
Mönchengladbach

Das LAG befi ndet sich 
(zusammen mit dem 
Arbeitsgericht Düsseldorf ) 
auf der Josefi nenstraße 10.

1.7.1949 1951

23.5.1949

Mühlenstraße
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Erö�nung des 
Arbeitsgerichts Oberhausen

Erö�nung des Arbeitsgerichts 
Gummersbach

1.4.1947

1.3.1947

Erste Tagung des Deutschen Arbeits- 
gerichtsverbandes im Bezirk in Düsseldorf

Aufnahme der Recht- 
sprechungstätigkeit des 
BAG in Kassel

Inkrafttreten des ArbGG vom 3.9.1953. Es 
sieht u.a. die Einrichtung des BAG vor. Die 
Arbeitsgerichte unterstehen dem Arbeits-
ministerium des Landes NRW. 

April 19541.10.1953

1954

Erö�nung des Arbeits- 
gerichts Solingen mit einem 
Gerichtstag in Opladen

21.4.1947

Erö�nung des Arbeits- 
gerichts Wesel mit einem 
Gerichtstag in Kleve

8.7.1947

Umzug des LAG Düsseldorf auf die 
Klosterstraße 35/37

1.10.1954
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Ernennung von Dr. Theodor Jungbluth 
zum neuen Präsidenten 

Umzug des LAG zum Karlplatz 
(heute „Carlsplatz“) Nr. 24

Umzug des LAG in das 3. und 4. 
Obergeschoss des Amts- u. Land-
gerichts an der Neubrückstr. 3 

1.3.1967

14.9.1966 Oktober 1968

Umzug des LAG auf die Immermannstr. 13. 
Ab 1965 nutzen die Vorsitzenden zwei Säle 
im Amts- und Landgericht an der Neubrück-
straße 3. 

1.11.1962

1955: Carlsplatz 1968: Umzug Carlsplatz 

80

81



IV. 75 Jahre Gerichtsverwaltung

Erste Erprobung eines Richters beim 
LAG Düsseldorf

43. Konferenz der Präsidentinnen 
und Präsidenten der Landes-
arbeitsgerichte in Köln

Ernennung von Klaus Dieter Weber 
zum neuen Präsidenten 

Arbeitsgerichtsrätin Deutsch übernimmt als 
erste Frau den Vorsitz einer Kammer des LAG 
Düsseldorf.

1.6.1979März 1969 

1.10.1971 Mai 1981

1981: 43. Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Landesarbeitsgerichte in Köln
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Umzug des LAG Düsseldorf zur Ludwig-
Erhard-Allee 21; gemeinsame Unter-
bringung mit dem Arbeitsgericht, dem 
Finanzgericht und dem Sozialgericht im 
Fachgerichtszentrum Düsseldorf

Ernennung von Angela 
Lemppenau-Krüger als 
erste Frau an der Spitze zur 
neuen Präsidentin 

Erster Zugri�  auf die 
Juris-Datenbank zentral 
über das Finanzgericht

29.6.1987

April 1987

19.3.1997

Gründung des LAG Köln mit Ausgliederung 
der vier Arbeitsgerichte Köln, Bonn, Aachen 
und Siegburg

1.1.1982

1987: Juris
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Unterstützung beim Aufbau der Arbeitsgerichtsbarkeit 
in Brandenburg, Potsdam und Neuruppin durch die  
Abordnung von Richtern, Rechtspflegern und  
Angehörigen des mittleren Dienstes

Beginn der jährlichen Vortrags- 
veranstaltung mit den Sozialpartnern 
im Weiterbildungszentrum (WBZ) am 
Bertha-von-Suttner-Platz

Beginn der Ausstattung mit 
Computern mit späterer Ein-
führung der Fachanwendung 
SHARK (1997)Installation des ersten Faxgerätes 

1991Dezember 1989

ab 1988 1990-1993

Einrichtung der landesweit zuständigen 
„Geschäftsstelle für die Berufung der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
in der Arbeitsgerichtsbarkeit NRW“ beim 
LAG Düsseldorf 

Jubiläumsfeier „60 Jahre 
Arbeitsgerichtsbarkeit im 
Bezirk des LAG Düsseldorf“

64. Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten 
der Landesarbeitsgerichte in Düsseldorf

Mai 2002

1.1.2002 8.11.2006

Umressortierung der Arbeitsgerichtsbarkeit 
zur Landesjustizverwaltung  

9.6.1998
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Start der Einführung der 
elektronischen Akte 

Jubiläumsfeier „75 Jahre 
LAG Düsseldorf“ fällt 
pandemiebedingt aus 

Corona-Pandemie mit Einstellung des Sitzungsbetriebs 
über einen Monat. Erstmals werden Verhandlungen 
online durchgeführt. 

Ablösung der Fachanwendung 
SHARK durch EUREKA-Fach   

März 20202017-2019

22.11.2021Oktober 2019

84
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Ernennung von Dr. Jürgen vom Stein 
zum neuen Präsidenten  

Ernennung von Brigitte Göttling 
zur neuen Präsidentin 

Einführung der Spracherkennung 
DRAGON 

Ministerentscheidung: Keine Zusammen-
legung der Landesarbeitsgerichte Köln 
und Düsseldorf

2009 - 2011Sommer 2007 

7.11.2007 25.2.2010
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Start des Projekts „Arbeitsrichter 
gehen in die Schulen“ 

Jubiläumsfeier „70 Jahre 
LAG Düsseldorf“ im Rahmen 
des Düsseldorfer Arbeits-
rechtsdialogs

Die jährliche Vortragsveranstaltung mit den Sozial-
partnern (WBZ) – seit 2012 auch mit der juristischen 
Fakultät der Heinrich Heine Universität – wird zum 
„Düsseldorfer Arbeitsrechtsdialog“ (DARD) und zieht 
um in das Haus der Universität in die Innenstadt.

2015

2012 November 2016

Einführung des 
Güterichterverfahrens 

2011

Vollständige Einführung der elektronischen 
Akte im Bezirk des LAG Düsseldorf 

Dezember 2022

Vollausstattung aller Sitzungssäle im 
Bezirk des LAG Düsseldorf mit Video-
konferenztechnik  

Herbst 2022

84
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ANKE SALCHOW: Die Digitalisierung der Pro-
zessführung verlief im Bezirk des LAG Düs-
seldorf in mehreren Phasen und ist bis heute 
noch nicht abgeschlossen. Ab dem 1.7.2013, 
als durch Rechtsverordnung bei einzelnen 
Gerichten die elektronische Kommunika-
tion zugelassen wurde, bestand erstmals die 
Möglichkeit, Klagen, Anträge, Rechtsmittel 
und sonstige Schriftstücke über das „Elektro-
nische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ 
(EGVP) rechtswirksam einzureichen. Seit dem 
1.6.2014 halten alle Gerichte im Bezirk des 
LAG Düsseldorf diesen Zugang bereit. Die 

Möglichkeit der elektronischen Übermittlung 
wurde in den ersten Monaten und Jahren 
allerdings noch wenig genutzt. Im Oktober 
2019 startete das nächste große Projekt auf 
dem Weg zum digitalen Gericht: die Ein-
führung der elektronischen Akte. Die Pilotie-
rung erfolgte bei dem Arbeitsgericht Krefeld. 
Einen weiteren Schub erhielt die Digitalisie-
rung – unerwartet – im Jahr 2020 durch die  
Corona-Pandemie: Zur Aufrechterhaltung des 
Sitzungsbetriebs wurde in den Gerichten des 
Bezirks verstärkt Videokonferenztechnik ein-
gesetzt.

Anke Salchow
Vors. Richterin am 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Dr. Christoph Ulrich 
Vors. Richter am 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

David Hagen 
Direktor des Arbeitsgerichts 

Krefeld

VOM ANALOGEN ZUM DIGITALEN GERICHT:
INTERVIEW
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Sie beide, Herr Dr. Ulrich und Herr Hagen, ha-
ben diese Entwicklung maßgeblich mitgestal-
tet. Sie, Herr Dr. Ulrich, sind Vorsitzender Rich-
ter am LAG Düsseldorf und als IT-Dezernent 
in der Verwaltung für diese Themen zuständig. 
Sie, Herr Hagen, sind Direktor des Arbeitsge-
richts Krefeld. Dort wurde die elektronische 
Akte pilotiert. 

Vor welche praktischen Herausforderungen 
hat der elektronische Rechtsverkehr die 
Gerichtsverwaltung gestellt? 

DR. CHRISTOPH ULRICH: Glücklicherweise 
haben wir uns seinerzeit mit der Einführung des 
flächendeckenden elektronischen Rechtsver-
kehrs zeitgleich für ein neues Fachverfahren 
EUREKA-Fach entschieden. Dies enthielt eine 
leistungsstarke Komponente für den Postein-
gang und ermöglichte weitgehend automa-
tisiert die Verarbeitung der Eingänge. Unter 
anderem war dies einer der Gründe, warum 
wir die neue Software eingesetzt und das frü-
here Fachverfahren SHARK abgelöst haben. 
Wie bei allen IT-Projekten lag die Herausfor-
derung vor allem darin, den Beschäftigten in 
den Serviceeinheiten und der Richterschaft 
den Sinn und Zweck sowie das erforderliche 
Know-How für den neuen Eingangskanal zu 
vermitteln. 

ANKE SALCHOW: Wie änderte sich der 
Arbeitsalltag durch den elektronischen 
Rechtsverkehr konkret?

DAVID HAGEN: Das „Ö¦nen, Stempeln,  
Lochen, Heften“ von Papiereingängen ist ein 
zeitlich nicht zu unterschätzender Arbeits-
aufwand. Für die Poststelle kam zu diesen  
Arbeitsvorgängen mit der Einführung des elek-
tronischen Rechtsverkehrs die Sichtung und 
Verteilung der elektronischen Eingänge am 
PC schlicht hinzu. Dankenswerterweise haben 
die Mitarbeitenden dies schnell verinnerlicht. 
Für die Richterinnen und Richter war es natür-
lich neu, nicht mehr allein – wie zuvor seit über 
100 Jahren unverändert – eine Unterschrift 
prüfen zu müssen, sondern sich in die Welt der 
elektronischen Signaturen einzuarbeiten.

ANKE SALCHOW: Welche Auswirkungen 
hat die seit dem 1.1.2022 bestehende Ver-
pflichtung der Anwaltschaft, Dokumente 
elektronisch bei Gericht einzureichen?

DR. CHRISTOPH ULRICH: Die Antwort ist 
zweigeteilt. Bei den Arbeitsgerichten, die  
bereits auf die elektronische Aktenführung 
umgestellt sind, hat die Nutzungspflicht zu 
einer deutlichen Arbeitserleichterung geführt. 
Die elektronische Akte und die ausschließ- 
liche elektronische Kommunikation passen  
natürlich zusammen. So hat sich die Arbeit  
in der Poststelle mittlerweile auf ein Minimum  
reduziert. Gingen im Jahr 2021 zuletzt  
geschätzt ca. 50 % aller Eingänge elektro-
nisch ein, sind es nunmehr - wiederum ge-
schätzt - mind. 90 %. Bei den Gerichten, bei 
denen die Umstellung noch nicht abgeschlos-
sen ist, hat sich der Aufwand hingegen vor- 
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übergehend deutlich erhöht, da nunmehr das 
Gericht als „Druckerei“ fungiert. Aber hier ist 
zum Glück das Ende abzusehen, da Ende 
2022 die Umstellung aller Gerichte im Bezirk 
des LAG Düsseldorf abgeschlossen sein wird. 
Dann wird auch diese zusätzliche Belastung 
für unsere Mitarbeitenden und die IT entfallen.

ANKE SALCHOW: Wagen Sie einen Ausblick 
auf den elektronischen Rechtsverkehr im 
Jahr 2026 im Bezirk des LAG Düsseldorf? 

DAVID HAGEN: Bereits jetzt – genauso wie 
wohl im Jahr 2026 – ist das EGVP für uns ge-
nauso zentral wie die E-Mail-Kommunikation 
in unser aller Alltag. Deshalb begrüße ich es 
sehr, dass wir ab dem 1.1.2024 auch an die 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
über das elektronische Bürger- und Orga-
nisationenpostfach (eBO) Zustellungen vor-
nehmen können. Soweit ich es sehe, ist dort 
auch das Interesse sehr groß, das EGVP weit 
vor dem 1.1.2026 aktiv zu nutzen, an dem dies 
nach dem Willen des Gesetzgebers erst ver-
bindlich wird. Wahrscheinlich wird es 2026 
auch eine bessere Lösung für die Zustellungs-
urkunden geben, für die es bis auf Weiteres 
bei der Papierform bleibt. Ganz sicher werden 
Eingänge per Post aber nur noch ausnahms-
weise vorkommen. Unseren Briefkasten wer-
den wir aber in jedem Fall behalten.

ANKE SALCHOW: Herr Hagen, wie kam es 
dazu, dass die elektronische Akte bei dem 
Arbeitsgericht Krefeld eingeführt wurde? 

DAVID HAGEN: Das System wurde im Frühsta-
dium auf einer unserer Richtertagungen vor-
geführt. Mich hat die Idee begeistert, papier-
los zu arbeiten. Persönlich habe ich, seitdem 
ich meine erste juristische Hausarbeit noch 
auf einem 9-Nadel-Drucker auf Endlospapier 
habe ausdrucken müssen, von jedem digitalen 
Fortschritt, wie z.B. Online-Datenbanken oder 
Spracherkennung, profitiert. Deshalb war mir 
klar, dass eine elektronische Aktenführung die 
Arbeit weiter verbessern wird. 

ANKE SALCHOW: Können Sie den Prozess 
beschreiben? Wann haben die Planungen 
begonnen und seit wann haben Sie mit der 
elektronischen Akte gearbeitet? 

DAVID HAGEN: Die Planungen sind mehr-
fach verschoben worden. Anfang 2019 wur-
de es konkreter. Mitte des Jahres haben wir 
die Hardware angescha¦t, also Notebooks 
und Signaturkarten sowie einen großen Bild-
schirm für unseren Besprechungsraum. Pro-
blematisch war, dass das Zusammenspiel 
unserer Fachanwendung mit dem Programm 
für die elektronische Akte noch in keiner Wei-
se durchdacht war. Die IT-Abteilung des LAG 
hat in einer nicht hoch genug zu bewerten-
den Kraftanstrengung die Kompatibilität her-
gestellt. Unsere Aufgabe war es dann, den 
Gang der Akte vom Eingang der Klageschrift 
über die Ladungen zu den Terminen und dem 
Austausch der Schriftsätze bis zur Zustellung 
der Beschlüsse und Urteile elektronisch nach-
zuzeichnen. Das haben wir gemeinsam mit 
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den Beschäftigten in den Serviceeinheiten, 
Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern sowie 
Richterinnen und Richtern entwickelt. Ab dem 
22.10.2019 haben wir bis zum 31.3.2020 „dop-
pelt“ gearbeitet. Wir haben die Papierakten 
weitergeführt und parallel alles elektronisch 
abgebildet. Nach und nach wollten fast alle 
Bediensteten die herkömmliche Arbeit mit der 
Papierakte beenden.

ANKE SALCHOW: Herr Hagen, wie hat sich 
der Arbeitsalltag für die Richterschaft und 
die Beschäftigten seither verändert? 

DAVID HAGEN: Die Arbeit findet nur noch am 
Bildschirm statt. Ein Austausch und Heraus-
suchen von Papierakten entfällt. Viele Akten-
regale, die das typische Geschäftsstellenbild 
mehr als 100 Jahre geprägt haben, haben wir 
bereits entsorgt. Im Großen und Ganzen sind 
die Arbeitsprozesse gleich geblieben, wir kön-
nen allerdings etwas schneller arbeiten als 
früher. Vertretungen sind deutlich einfacher 
möglich, da niemand mehr in einer anderen 
Geschäftsstelle Post suchen muss. Die Rich-
terschaft kann noch mehr von zu Hause aus 
erledigen. Dadurch entfällt weitgehend das 
Arbeiten in „Schüben“, so dass auch hierdurch 
eine Beschleunigung eintritt.

Erste Vorüberlegungen

Beginn der Pilotierung und 
doppelten Aktenführung

Gemeinsamer Besuch 
der Showrooms e2A in 
Recklinghausen

Umstellung des Arbeits-
gerichts Krefeld auf die 
führende elektronische 
Akte

Beginn der aktiven Nutzungs-
pflicht des beA für eingehende 
Post von Rechtsanwälten

Nutzung des elektro- 
nischen Postausgangs  
beim Arbeitsgericht Krefeld 
für die Korrespondenz mit 
der Anwaltschaft

Bescha�ung und 
Installation der Hardware

2018 12.3.2019

22.10.2019 1.4.2020 1.2.2021

1.1.2022

Sommer 2019
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ANKE SALCHOW: Welche Vorteile bringt die 
elektronische Akte? 

DAVID HAGEN: Vor allem gibt es einen E¯-
zienzgewinn. Zeitverluste durch Aktentrans-
port und Papierbearbeitung entfallen. Auch 
der Personaleinsatz lässt sich vielfältiger ge-
stalten, da ein Zugri¦ kammerübergreifend 
möglich ist. Im Zusammenspiel mit dem elek-
tronischen Posteingang und -versand gibt es 
einen weiteren Zeitgewinn, der das Verfah-
ren im Interesse der Parteien beschleunigt. 
Die Übernahme von langen Anträgen oder 
anderer Ausführungen vereinfacht die Vor-
bereitung der mündlichen Verhandlung. Vor 
allem ermöglicht die elektronische Arbeit ein 
unabhängiges mobiles Arbeiten nicht nur für 
Richterinnen und Richter, sondern auch für 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie 
für die Beschäftigten in den Serviceeinheiten. 
Wir haben auf diese Weise in allen Dienstzwei-
gen moderne und zeitgemäße Arbeitsplätze.

ANKE SALCHOW: Vor welche besonderen 
Herausforderungen stellt die elektronische 
Akte die Richterschaft? 

DAVID HAGEN: Für diejenigen, die jahre-, 
z.T. jahrzehntelang das Lesen von Papierak-
ten gewohnt waren, ist eine Umstellung er-
forderlich. Wenn man dem Medium skeptisch 
gegenübersteht, dauert es eine Weile, bis man 
die Vorteile entdeckt und für sich nutzen kann. 
Ein elektronischer Post-It oder ein elektro- 
nisches Färben des Textes ist eben mit den 

persönlichen Bemerkungen oder einem 
schnellen Bleistiftstrich nicht vergleichbar. 
Auch nimmt es einige Zeit in Anspruch, bis man 
mit der gleichen E¦ektivität längere Texte ver-
innerlicht. In der Sitzung muss man sich kurz  
orientieren, wenn man nur noch auf zwei Bild-
schirme schaut und überlegt, ob und wie man 
einen handschriftlichen Notizzettel verwen-
det. Mit der Zeit schätzt man aber auch hier 
die Vorteile, wie z.B. die ständige Verfügbar-
keit aller Kommentare oder die schnelle Fas-
sung eines Urteilstenors. Als sehr nützlich hat 
sich im Übrigen herausgestellt, dass in kurzen 
Sitzungspausen Dezernatsarbeiten erledigen 
werden können.

ANKE SALCHOW: Wie wird die Zukunft der 
Aktenführung aussehen? 

DAVID HAGEN: In der nächsten Stufe wird es 
erforderlich sein, die papierorientierten Vor-
schriften der 1879 in Kraft getretenen Zivil-
prozessordnung grundsätzlich zu überarbei-
ten, damit die elektronische Akte nur noch 
so geführt wird, wie es sinnvoll ist. Überflüs-
sige Doppelerfassungen von Daten, z.B. zum 
Streitgegenstand oder zu Dokumenten, die 
länger aufzubewahren sind, müssen entfallen. 
Es wird deshalb verbesserte Software geben 
müssen. Zudem müssen die Systeme in den 16 
Bundesländern und bei den Bundesgerichten 
entweder vereinheitlicht oder zumindest funk-
tionierende Schnittstellen gescha¦en werden. 
Wie schnell weitere Innovationen kommen 
werden, wie z.B. das strukturierte Basisdoku-



IV. 75 Jahre Gerichtsverwaltung

90

91

ment, das von Anwälten und Gericht gemein-
sam geführt wird, vermag ich nicht zu beurtei-
len. Ich bin nur sicher, dass es irgendwann so 
weit sein wird.

ANKE SALCHOW: Die Corona-Pandemie 
hat uns Ende Februar / Anfang März 2020 
erreicht. Sie führte nahezu in der gesamten 
Justiz in NRW und so auch bei dem LAG Düs-
seldorf zunächst für etwa einen Monat zur 
Aufhebung sämtlicher Sitzungstermine. Ab 
Ende April 2020 wurde langsam wieder termi-
niert und der Sitzungsbetrieb nach und nach 

ausgeweitet. Das Gebot, Begegnungen im 
Gerichtssaal im Interesse eines e¦ektiven In-
fektionsschutzes auf das Notwendigste zu be-
schränken, galt aber weiterhin. Um dem ge-
recht zu werden, wurde in unseren Gerichten 
entzerrt terminiert, es wurden - je nach den 
räumlichen Gegebenheiten – nicht alle zur 
Verfügung stehenden Sitzungssäle parallel 
genutzt und vermehrt schriftliche Vergleichs-
vorschläge unterbreitet. Soweit es zulässig 
war, wurde vereinzelt - in geeigneten Fällen 
- auf das schriftliche Verfahren zurückge-
gri¦en. Daneben wurde die Möglichkeit ge-
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nutzt, Verhandlungen online durchzuführen; 
dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, 
dass der Gesetzgeber für die Arbeits- und 
die Sozialgerichtsbarkeit während der aku-
ten Pandemie-Phase mit § 114 ArbGG1 eine 
befristete Sonderregelung2 gescha¦en hatte, 
mit der auch den ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richtern gestattet werden konnte, an der 
mündlichen Verhandlung per Video teilzuneh-
men. 

Herr Dr. Ulrich, wie sind die Erfahrungen mit 
den Online-Verhandlungen? Welche Vor-
teile bieten sie, und gibt es aus Ihrer Sicht 
Verfahren, die sich besonders dafür eignen? 

DR. CHRISTOPH ULRICH: Online-Verhand-
lungen machen die Justiz flexibler im Sinne 
einer weiteren Option. Dabei zeigen sich viele 
Vorteile. Nehmen Sie die Pandemie. In einer 
Situation, in der Reisen zum Gerichtsort nicht 
möglich sind oder aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes eingeschränkt werden müssen, 
ist die Videoverhandlung entscheidend für die 
Aufrechterhaltung des Sitzungsbetriebes. Die 
Videoverhandlung ist aber nicht auf einen Ein-
satz während einer pandemischen Lage be-
schränkt. Über die Pandemie hinaus macht 
sie den Sitzungsbetrieb flexibler, weil z.B. auf 
Schwierigkeiten bei der Anreise einer Partei 
reagiert werden kann. Man muss berücksich-
tigen, dass die Regelung des § 128a ZPO, der 

1 gleichlautende Regelung für die Sozialgerichtsbarkeit:  § 211 SGG
2 Die Sonderregelung ist zum 31.12.2020 ausgelaufen.

die Möglichkeit zur Verhandlung im Wege der 
Bild- und Tonübertragung regelt, nicht erst im 
Rahmen der Pandemie in die Zivilprozessord-
nung eingefügt worden ist. Vielmehr ist diese 
Regelung erstmals bereits im Jahre 2001 in 
der ZPO verankert worden. Ziel der Regelung 
war es schon seinerzeit, die Prozessbeteilig-
ten von Reise- und Zeitaufwand zu entlasten. 
Damit verbunden ist andererseits aber der 
Verlust an Unmittelbarkeit. Denn die münd-
liche Verhandlung hat unmittelbar vor dem 
erkennenden Gericht zu erfolgen. Die Richte-
rinnen und Richter stehen deshalb immer vor 
einer abwägenden Einzelfallentscheidung, ob 
sich das konkrete Verfahren für eine Online-
Verhandlung eignet und man den Grundsatz 
der Unmittelbarkeit der Verhandlung für die-
se Verhandlung einschränkt. Außerhalb einer 
pandemischen Situation wird man bei einem 
übersichtlichen Streit um eine reine Rechtsfra-
ge, bei der ein Anwalt aus München beteiligt 
ist, sicherlich eher dazu kommen, die Voraus-
setzungen des § 128a ZPO anzunehmen, als 
bei einer komplexen Kündigungsschutzklage, 
bei der Anwälte aus dem Umkreis des Gerich-
tes beteiligt sind. 

ANKE SALCHOW: Welche Herausforderun-
gen ergaben sich für die Verwaltung aus 
dem plötzlich entstehenden Bedürfnis, die 
gesetzlich vorgesehene Option tatsächlich 
zu nutzen? 
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DR. CHRISTOPH ULRICH: Die Anforderung, 
im Bezirk flächendeckend Videoverhandlun-
gen zu ermöglichen, trat zu Beginn der Pan-
demie auf. Vorher sind im Gerichtsbezirk kei-
ne entsprechenden Anträge gestellt worden. 
Ebenso muss berücksichtigt werden, dass es 
nicht damit getan ist, in einem Sitzungssaal 
eine einfache Kamera aufzubauen. Erforder-
lich ist eine leistungsstarke Videokonferenz-
anlage, die nicht nur die Sitzung in Bild und Ton 
zu den Anwälten oder Parteien an einen an-
deren Ort überträgt, sondern die Sitzung auch 
für die Ö¦entlichkeit im Sitzungssaal erlebbar 
macht. Wir standen deshalb vor der schwie-
rigen Situation, dass wir weder über die ent-
sprechende Ausrüstung noch über Haushalts-
mittel verfügten. Auf eine Pandemie waren die 
Planungen im Jahre 2019 nicht ausgerichtet. 

dann dankenswerter Weise vom Ministerium 
der Justiz im Corona-Hilfspaket weitere Haus-
haltsmittel bereitgestellt worden sind, haben 
wir für jedes Arbeitsgericht eine Videokonfe-
renzanlage bestellen können. Problematisch 
war allerdings, dass nicht nur die Arbeitsge-
richtsbarkeit, sondern alle Gerichtsbarkeiten 
entsprechende Bedarfe angemeldet hatten 
und natürlich auch Unternehmen der Privat-
wirtschaft Videokonferenztechnik dringend 
benötigten. Um es kurz zu machen: Der Markt 
war leergefegt. Deshalb dauerte es eine Zeit, 
bis wir zu Beginn des Jahres 2021 endlich al-
len Gerichten eine Anlage zur Verfügung stel-
len konnten. In einem zweiten Schritt ist es 
uns schließlich gelungen, für jeden Saal eine 
Videokonferenzanlage bereit zu stellen.
 

Anzahl der Videoverhandlungen im Bezirk (2021)

Uns ist es gelungen, Mittel umzuschichten 
und vorab zwei Videokonferenzanlagen 
zu erwerben, die bereits im Herbst 2020 
in Düsseldorf eingesetzt werden konnten. 
Hinzu kam, dass auch die entsprechende 
Konferenzsoftware erst noch zur Verfü-
gung gestellt werden musste. Wegen der 
speziellen Anforderungen - insbesondere 
auch an den Datenschutz - konnte nicht 
einfach ein Produkt „von der Stange“ ein-
gesetzt werden. Das Ministerium der Jus-
tiz hat sich sehr engagiert und den Ge-
richten spezielle virtuelle Meeting-Räume 
zur Verfügung gestellt. Hier mussten sich 
die drei Landesarbeitsgerichte zunächst 
zwei Räume teilen, so dass enge Abstim-
mungen erforderlich waren. Nachdem uns 
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ANKE SALCHOW: Wie hat sich der Arbeits-
alltag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Serviceeinheiten und Richterinnen und 
Richter verändert, seitdem es die Möglich-
keit gibt, Verhandlungen online durchzufüh-
ren? 

DR. CHRISTOPH ULRICH: Der technische 
Fortschritt erfasst alle Lebensbereiche und 
macht auch vor der Justiz nicht halt. Dem kön-
nen und wollen wir uns als Arbeitsgerichtsbar-
keit nicht verschließen. Natürlich werden die 
Richterinnen und Richter durch die Möglich-
keit zur Videoverhandlung vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Richterinnen und Richter 
sind vor und in der Sitzung auf „ihren Fall“ fo-
kussiert. Bei einer Online-Verhandlung kommt 
hinzu, dass man zusätzlich die Technik im 
Blick haben muss. Das beginnt schon bei der 
Vorbereitung. Wie komme ich in meine online-
Sitzung, habe ich die richtigen Zugangsdaten 
und habe ich den richtigen Browser ausge-
wählt, lauten die entscheidenden Fragen. 
Steht die Verbindung zum virtuellen Sitzungs-
raum, kann es vorkommen, dass Bild und/oder 
Ton nicht richtig übertragen werden. Passiert 
dies während der Sitzung, gilt es, Ruhe zu be-
wahren. Zudem erweitert sich der Bereich der 
technischen Betreuung. Es kommt nicht selten 
vor, dass die teilnehmenden Anwältinnen und 
Anwälte technischer Hilfe bedürfen. Anrufe 
der Anwaltschaft im Sitzungssaal mit der Aus-
sage: „Ich komme nicht in den virtuellen Sit-
zungsraum“ sind keine Seltenheit. Dann gilt es 
auch noch, die technischen Probleme anderer 

zu lösen, was dann aber natürlich auch gerne 
gemacht wird, damit die Verhandlung begin-
nen kann. Im Ergebnis ist der Arbeitsplatz der 
Richterinnen und Richter durch die Möglich-
keit zur Videoverhandlung techniklastiger ge-
worden. Das gilt auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Serviceeinheiten, weil sich 
die Anwälte auch dort mit ihren technischen 
Problemen melden. Zudem muss der Sit-
zungssaal vor Ort vorbereitet und das Video-
konferenzsystem gestartet werden.

Darüber hinaus stellen sich für Richterinnen 
und Richter im Zusammenhang mit der online-
Verhandlung auch ganz praktische Fragen. 
Müssen Anwälte auch online eine Robe tra-
gen? Welcher „andere Ort“ ist angemessen? 
Sitzt der Anwalt am Strand mit lauter Musik im 
Hintergrund, wird dies der Würde einer Ver-
handlung sicherlich nicht gerecht. Auch hier 
muss jeweils im Einzelfall durch die Richterin-
nen und Richter entschieden werden, was zu-
lässig ist und was nicht.

ANKE SALCHOW: Einige Beteiligte, nicht nur 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, ha-
ben Vorbehalte gegen online durchgeführte 
Verhandlungen. 

Was kann Berührungsängste nehmen? 

DR. CHRISTOPH ULRICH: Berührungsängste 
sind bei Veränderungen völlig normal. Es ha-
ben auch nicht alle Richterinnen und Richter 
sogleich Videoverhandlungen durchgeführt. 
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Entscheidend ist, alle Beteiligten bei der Rei-
se in ein neues technisches Zeitalter mitzu-
nehmen. Das geht nur durch eine gute Vor-
bereitung. Um hier Vorbehalte zu nehmen, 
sind in Düsseldorf Einführungsveranstal tungen 
durchgeführt worden, die den Ablauf einer 
Videoverhandlung demonstriert haben. Dazu 
haben wir Sitzungen nachgestellt. Kolleginnen 
und Kollegen, die sich im Homeo¯ce befunden 
haben, haben sich dann als „Anwälte“ einge-
wählt und an der Verhandlung teilgenommen. 
Das hat Vorbehalte abgebaut. Wir können 
natürlich als Justiz keine Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte in Videoverhandlungen 
schulen, die Erfahrung zeigt aber, dass die 
Selbstsicherheit mit jeder durchgeführten Sit-
zung steigt. Um hier etwaige Vorbehalte auch 
auf Seiten der Anwaltschaft abzubauen, hat 
unser IT-Dienstleister Anleitungen entwickelt. 
Mit den richtigen Zugangsdaten und dieser 
Anleitung kann eigentlich nichts passieren. 
Deshalb kann nur geraten werden, es einfach 
einmal auszuprobieren.

ANKE SALCHOW: Die Sonderregelung des 
§ 114 ArbGG ist ausgelaufen, die meisten Be-
schränkungen und Vorgaben zur Eindämmung 
der Pandemie gelten aktuell nicht mehr. Die 
gesetzliche Grundlage zur Durchführung von 
Videoverhandlungen besteht in § 128a ZPO 
aber fort. 

Herr Dr. Ulrich, wie sehen Sie die Zukunft 
der Videoverhandlung?

DR. CHRISTOPH ULRICH: Ich wage eine Pro-
gnose. Die Pandemie hat gezeigt, dass Vi-
deoverhandlungen technisch möglich sind. Es 
wird meiner Einschätzung nach in den kom-
menden Jahren deshalb eine größere Nach-
frage nach Videoverhandlungen geben. Auch 
wenn sich dieses Format sicherlich nicht für 
jede Sitzung eignet und jede Richterin und je-
der Richter in eigener Verantwortung prüfen 
muss, ob die Videoverhandlung für die konkre-
te Sache ermöglicht wird, wird sie in gewisser 
Weise „normaler“ werden. Wir werden uns an 
Kameras und Monitore gewöhnen müssen. Als 
Verwaltung werden wir weiterhin unseren Teil 
beitragen und die Durchführung von Video-
verhandlungen bestmöglich unterstützen, da-
mit auf den Bedarf durch die Kolleginnen und 
Kollegen auch in Zukunft flexibel reagiert wer-
den kann. 

ANKE SALCHOW: Vielen Dank für das Ge-
spräch, Herr Dr. Ulrich und Herr Hagen. 
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Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
in der Arbeitsgerichtsbarkeit haben eine be-
sondere Bedeutung und Stellung. Die Tradi-
tion, dass Personen aus dem Arbeitsleben an 
der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte mit-
wirken, reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert.1 

1 Dazu näher Ide, FS 100 Jahre Deutscher Arbeitsgerichtsverband, 1994, S. 253 ¦.
2 BVerfG 4.6.1969 - 2 BvR 412/66

I. DIE RECHTSSTELLUNG DER EHRENAMT- 
LICHEN RICHTERINNEN UND RICHTER

Die Spruchkörper erster und zweiter Instanz 
sind mit je einer ehrenamtlichen Richterin bzw.
einem ehrenamtlichen Richter aus Kreisen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber und 
einer Berufsrichterin bzw. einem Berufsrichter  
besetzt. Die ehrenamtlich Tätigen sind wie 
die Berufsrichter staatliche, unabhängige und 
neutrale Richter (§ 45 Abs. 1 DRiG, Art. 97  
Abs. 1 GG). Sie sind wie diese an Recht und 
Gesetz gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG), nur 
ihrem Gewissen unterworfen und entschei-
den bei vollem Stimmrecht gleichberechtigt 
mit.2 Sie sind nicht Sachwalter bestimmter 
Interessen bzw. Vertreter der Interessengrup-
pen, von denen sie vorgeschlagen werden. 
Vielmehr verkörpern sie in ihrer Person den 
Sachverstand aus der Arbeitswelt. Sie brin-
gen ihre jahrelange betriebliche Erfahrung 
und die Übung in der innerbetrieblichen Kon-
fliktbereinigung in die Entscheidungsfindung 
des Gerichts ein. Die ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter sind ein ganz wesentli-
ches Element der arbeitsgerichtlichen Recht- 
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Dr. Volker Ziegler 
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf  

DIE GESCHÄFTSSTELLE FÜR DIE BERUFUNG DER 
EHRENAMTLICHEN RICHTERINNEN UND RICHTER 
IN DER ARBEITSGERICHTSBARKEIT NRW
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sprechung, das die Berufskolleginnen und 
-kollegen nicht missen möchten. Das Ehren-
amt in der Arbeitsgerichtbarkeit hat zudem 
noch eine weitergehende gesellschaftspoli-
tische Bedeutung. Durch die paritätisch be-
setzten Kammern sind Arbeitnehmer wie Ar-
beitgeber an einem wesentlichen Teil unserer 
demokratischen Gesellschaftsordnung fest 
und intensiv beteiligt. Die Rechtsfindung und 
die Rechtsprechung werden transparent. Es 
wird ein Stück Bürgernähe verwirklicht. Ehren-
amtliche Richterinnen und Richter genießen 
in ihrem gesellschaftlichen Umfeld hohes An-
sehen. Durch ihr Mitwirken werden das Ver-
trauen in die Ergebnisse der Arbeitsgerichts-
barkeit verstetigt und die Möglichkeiten einer 
hochwertigen Rechtsbefriedung steigen.

II. DIE ZUSTÄNDIGKEIT FÜR DIE BERUFUNG 
IN DAS EHRENAMT

Vor diesem Hintergrund kommt dem Rechts-
akt der Berufung in das Ehrenamt große Re-
levanz zu. Nach dem ArbGG 1953 war diese 
Aufgabe der obersten Arbeitsbehörde des 
Landes, seit der Änderung des ArbGG im Jah-
re 1990 der zuständigen obersten Landesbe-
hörde zugewiesen (§ 20 Abs. 1 S. 1 ArbGG). In  
NRW erfolgte die Berufung der ehrenamtlichen  
Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter zu-
nächst durch das Arbeitsministerium. Nach der  
Umressortierung mit Organisationserlass des  
Ministerpräsidenten vom 9.6.1998 wechselten 

3 BGBl I, 2000, 333.

die Angelegenheiten der Arbeitsgerichtsbar-
keit aus dem Geschäftsbereich des Minis-
teriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
in den Geschäftsbereich des Justizminis- 
teriums. Da zugleich die Geschäftsbereiche  
des Justiz- und des Innenministeriums zu  
einem „Ministerium für Inneres und Justiz“  
zusammengeführt wurden, lag die Zustän-
digkeit für die Ernennung der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter vorübergehend bei 
dem Ministerium für Inneres und Justiz. Zum 
1.3.1999 wurde die Zusammenlegung der bei-
den Geschäftsbereiche wieder aufgehoben. 
Seitdem ist das Justizministerium zuständig. 

Mit dem Arbeitsgerichtsbeschleunigungs-
gesetz vom 30.3.20003 wurde die Landesre-
gierung ermächtigt, ihre Ermächtigung nach  
§ 20 Abs. 1 S. 1 ArbGG zur Beauftragung einer 
anderen Stelle mit der Berufung der ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter im Wege 
der Rechtsverordnung auf die zuständige 
oberste Landesbehörde zu übertragen. 

Von der Delegationsmöglichkeit hat NRW 
Gebrauch gemacht. Mit Rechtsverordnung 
vom 9.1.2001 (GV.NRW, S. 36) übertrug die 
Landesregierung die Ermächtigung zum  
Erlass einer Rechtsverordnung nach § 20 
Abs. 1 S. 1 ArbGG auf das Justizministe-
rium. Nach Artikel I der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über richter- 
und beamtenrechtliche Zuständigkeiten im  
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Geschäftsbereich des Justizministeriums vom 
28.9.2001 (GV.NRW, S. 742) ging daraufhin 
die Zuständigkeit für die Berufung der ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter bei den  
Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit mit  
Wirkung zum 1.1.2002 auf die Präsidentinnen  
und Präsidenten der Landesarbeitsgerichte 
jeweils für ihren Geschäftsbereich über. 

Zur Bündelung der im Zusammenhang mit 
der Berufung anfallenden Verwaltungsaufga-
ben richtete der Justizminister zugleich zum 
1.1.2002 eine zentrale Agentur für alle drei 
Landesarbeitsgerichte beim Landesarbeits-
gericht Düsseldorf ein (RV d. JM vom 8.11.2001 
- 7650-IA.145). Die Agentur trägt die Bezeich-
nung 

„Geschäftsstelle für die Berufung der  
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter  
in der Arbeitsgerichtsbarkeit NRW“.

III. DIE AUFGABEN DER AGENTUR

Die Agentur hat schwerpunktmäßig folgende 
Aufgaben:

• Führung der Personalakten der ehrenamt- 
lichen Richterinnen und Richter einschließlich 
der Registratur
• Führung der Verzeichnisse der vorschlags-
berechtigten Stellen 
• Führung des Verzeichnisses über die quo-
tenmäßige Berücksichtigung der vorschlags-

berechtigten Stellen bei den Arbeitsgerichten 
und den Landesarbeitsgerichten
• Vorbereitung der Berufungsentscheidungen 
• Sonstige Verwaltungsaufgaben, z.B. im Zu-
sammenhang mit der Entbindung oder Nie-
derlegung des Amtes

Bei der Vorbereitung der Berufungsentschei-
dung geht die Agentur von den bei ihr einge-
reichten Vorschlagslisten aus. Berechtigt zur 
Erstellung dieser Listen sind die in § 20 Abs. 2 
ArbGG im Einzelnen aufgeführten Gewerk-
schaften, Vereinigungen von Arbeitnehmern 
und von Arbeitgebern sowie Körperschaften. 
Die Agentur prüft, ob die Vorgeschlagenen 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Be-
rufung als ehrenamtliche Richterin bzw. eh-
renamtlicher Richter erfüllen (vgl. §§ 21, 37 
ArbGG). Sie müssen mindestens 25 Jahre alt 
sein, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sein und 
im Bezirk des Arbeitsgerichts tätig sein oder 
wohnen. Ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter beim LAG müssen mindestens 30 Jah-
re alt sein und sollen mindestens fünf Jahre 
ehrenamtliche Richterin bzw. ehrenamtlicher 
Richter eines Arbeitsgerichts gewesen sein. 
Etwaige Vorstrafen werden im Hinblick auf 
§ 21 Abs. 2 ArbGG überprüft sowie ggf. wei-
tere Aspekte, wenn Gründe dafür vorliegen. 
Nur solche Personen, die in den Vorschlags-
listen genannt sind, dürfen berufen werden (so 
schon der Wortlaut des § 20 Abs. 2 ArbGG). 
Streitig ist, ob eine Bindung bei der Auswahl 
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
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an die Reihenfolge in der Liste besteht.4 Nach 
dem Wortlaut des § 20 Abs. 2 ArbGG sind die 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zu-
dem in einem angemessenen Verhältnis unter 
billiger Berücksichtigung der Minderheiten 
aus den Vorschlagslisten zu entnehmen. Das 
Erfordernis einer Auswahl in einem angemes-
senen Verhältnis bedeutet zunächst einmal 
die Berücksichtigung aller im Land befindli-
chen Organisationen von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern. Es ist daher jeweils im Einzelfall 
zu überprüfen, welche Bedeutung die betref-
fende Vereinigung im Gerichtsbezirk hat. Nicht 
entscheidend ist die Tatsache, ob die Organi-
sation auch bundesweit eine wichtige Bedeu-
tung hat. Fraglich ist aber, wonach letztlich 
die Bedeutung der Organisation zu ermitteln 
ist, ob dabei allein auf die Mitgliederzahl ab-
zustellen ist. Bei der Auswahl der betre¦enden 
Personen sind ferner die Minderheiten im Rah-
men des angemessenen Verhältnisses in bil-
liger Weise zu berücksichtigen. Dabei ist ins-
besondere an diejenigen Gruppen zu denken, 
welche keine große Bedeutung aufweisen. 

Die Agentur nimmt nur Vorprüfungen zu den 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Be-
rufung ins Ehrenamt vor. Insgesamt besteht 
dabei durchaus ein gewisser Entscheidungs-
spielraum. Zweifelsfälle kommen in der Praxis 
eher selten vor. Letztlich tre¦en die Präsiden-
tin und die Präsidenten der Landesarbeitsge-
richte die endgültige Berufungsentscheidung.

4 vgl. zum Meinungsstand GMP/Prütting, 10. Aufl. 2022, ArbGG § 20 Rn. 26-31 mwN.

IV. DIE ANZAHL DER EHRENAMTLICH 
TÄTIGEN

Von der Agentur werden derzeit 4.634 akti-
ve ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
verwaltet. Davon gehören 2.245 der Arbeit-
geberseite und 2.389 der Arbeitnehmerseite 
an. Im Bezirk des Landesarbeitsgerichts Düs-
seldorf sind rund 1.390 ehrenamtliche Richte-
rinnen und Richter im Einsatz. Die Berufungen 
erfolgen stets für die Dauer von fünf Jahren. 
Weitere Berufungen sind möglich und zahlen-
mäßig nach oben nicht begrenzt. Die Agentur 
bereitet 250 bis 300 Neuberufungen sowie 
650 bis 700 Wiederberufungen pro Jahr vor. 

Die Agentur wird seit vielen Jahren umsich-
tig und zuverlässig von der Regierungsbe- 
schäftigten Marion Stellet geführt. Ihr gebührt 
großer Dank für die wichtige Arbeit, die wir für 
ganz NRW übernommen haben.

Marion Stellet
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Dr. Susanne Mujan
Richterin am Arbeitsgericht Duisburg

DAS LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF 
UND SEIN GESCHÄFTSBEREICH  

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf ist neben 
den Landesarbeitsgerichten Köln und Hamm 
eines von insgesamt drei Landesarbeits- 
gerichten in Nordrhein-Westfalen. 

Sein Gerichtsbezirk hat sich seit seiner Grün-
dung am 1.7.1946 verändert. Bis zum 31.12.1981 
und damit über 35 Jahre gehörte der Kölner 
Arbeitsgerichtsbezirk zum Geschäftsbereich 
des Düsseldorfer Landesarbeitsgerichts. Die 
gemeinsame Zeit war durch kooperatives 
und kollegiales Miteinander geprägt und ist in 
bester Erinnerung geblieben. Die Düsseldorfer 

haben die Kölner deshalb nicht gerne ziehen 
lassen. Deren Wunsch nach Eigenständigkeit 
war allerdings schon früh deutlich geworden. 
Zum 1.1.1982 wurde – aus ihrer Sicht endlich 
– das Landesarbeitsgericht Köln eigenstän-
dig und damit ein nicht unerheblicher  Teil des 
Gerichtsbezirks einschließlich vierer Arbeits-
gerichte ausgegliedert. Seitdem erstreckt sich 
der Geschäftsbereich des Landesarbeits-
gerichts Düsseldorf von Wuppertal im Os-
ten, Wesel im Norden, Mönchengladbach im 
Westen bis nach Solingen im Süden. In der 
Region leben rund 5.5 Mio. Einwohner, davon 
mehr als 2 Mio. sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte, und es sind dort rund 230.000 
Unternehmen ansässig. 

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf ist heu-
te Berufungs- und Beschwerdegericht zu 
den erstinstanzlichen Urteilen und Beschlüs-
sen der in seinem Bezirk verbliebenen neun 
Arbeitsgerichte. Das sind die Arbeitsgerichte 
in Duisburg, Düsseldorf, Essen, Krefeld, Mön-
chengladbach, Oberhausen, Solingen, Wesel 
und Wuppertal. 

Die Arbeitsgerichte wurden teilweise zusam-
men mit dem Landesarbeitsgericht gegrün-
det (Duisburg, Düsseldorf, Essen, Krefeld und 
Wuppertal). Oberhausen, Solingen und Wesel 
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folgten 1947 und Mönchengladbach 1949. Sie 
waren und sind in ganz unterschiedlichen Ge-
bäuden mit teilweise interessanter Historie 

untergebracht und können heute auf eine Rei-
he von Direktorinnen und Direktoren zurück-
blicken.
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IV. 75 Jahre Gerichtsverwaltung

1. Das Arbeitsgericht Düsseldorf

Das Arbeitsgericht Düsseldorf ist das größte 
Arbeitsgericht im Bezirk. 

Bis Ende 1981 umfasste sein Zuständigkeits-
bereich die Gebiete der kreisfreien Städte 
Düsseldorf und Neuss, des Landkreises Gre-
venbroich sowie der Städte bzw. Gemein-
den Angermund, Breitscheid, Eggerscheid, 
Erkrath, Hasselbeck-Schwarzbach, Hilden, 
Homberg-Bracht-Bellscheidt, Hösel, Hub-
belrath, Lintorf, Meiersberg, Metzkausen, 
Ratingen und Wittlaer. Mit Wirkung vom 
1.1.1982 wurden Neuss und Grevenbroich in die 
Zuständigkeit des Arbeitsgerichts Mönchen-
gladbach überführt. Heute ist das Arbeits- 
gericht Düsseldorf für die Stadt Düsseldorf 
und den Kreis Mettmann zuständig, ohne 
die Gemeinden Heiligenhaus, Velbert und 

Landesarbeitsgericht, dem Finanzgericht und 
dem Sozialgericht im Fachgerichtszentrum 
Düsseldorf verkehrsgünstig nahe dem Düssel-
dorfer Hauptbahnhof auf der Ludwig-Erhard-
Allee 21 ansässig. 

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts war 
Dr. Andreas Fritsch. Er war bereits Amts- 
gerichtsrat a.D., als er die Aufgaben am  
Arbeitsgericht übernahm, die er 1951 aus  
gesundheitlichen Gründen wieder abgab. 
Von Juni 1954 bis Oktober 1972 wurde das 
Arbeitsgericht von Arbeitsgerichtsdirektor 
Gerhard Scholz geleitet. Ihm folgten die  
Direktoren Franz Pulina (1973 bis 1978),  
Gunther Furch (1978 bis 1996) und Wilfried 
Schröder (1997 bis 2005), ehe die Leitung im 
Jahr 2005 erstmals einer Frau übertragen 
wurde. 

Seit 2005 ist Sabine Dauch Direktorin des  
Arbeitsgerichts Düsseldorf. 

2. Das Arbeitsgericht Duisburg

Das Arbeitsgericht Duisburg war zunächst  
zuständig für die Städte Duisburg, Oberhausen  
und Mülheim an der Ruhr. Nach Gründung des 
Arbeitsgerichts Oberhausen am 1.3.1947 blieb 
die Zuständigkeit für die Stadt Duisburg und 
damit für heute ca. 180.000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte.

Das Arbeitsgericht war zunächst im „Mer-
cedeshaus“ an der Ecke Leidenfroststraße/
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Wülfrath, und damit für ca. 590.000 sozial- 
versicherungspflichtig Beschäftigte. 

Das Arbeitsgericht Düsseldorf war zunächst 
im östlichen Seitenflügel des Haupthauses 
des Ministeriums der Justiz an der Josephi-
nenstraße 10 untergebracht, einem Gebäude-
teil, der dort noch heute als „Arbeitsgericht“ 
bezeichnet wird. Im Jahre 1954 wurde es in 
das Gebäude Bahnstraße 45/47 verlegt. Im 
Jahr 1965 zog das Arbeitsgericht Düsseldorf 
in die Altstadt und war dort gemeinsam mit 
dem Amts- und Landgericht untergebracht 
(Neubrückstraße 5). Seit April 1987 ist das 
Arbeitsgericht Düsseldorf gemeinsam mit dem 
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Sonnenwall im 5. Obergeschoss des Duisbur-
ger Arbeitsamtes untergebracht. 1971 zog es 
übergangsweise nach Meiderich um, um 1972 
wieder zurückzuziehen in ein anderes Gebäu-
de am Sonnenwall (Nr. 58). Seit Oktober 1980 
befindet es sich gemeinsam mit dem Sozial-
gericht im Landesbehördenhaus auf der Mül-
heimer Straße 54, dem früheren Verwaltungs-
gebäude des Stahlunternehmens Klöckner & 
Co. AG. Der Stahlbeton-Skelettbau, der mit 
einer Naturstein-Fassade verkleidet ist und 
der ursprünglich auf allen Etagen bis zum Bo-
den reichende Fenster mit davor gesetztem 
Geländer hatte, wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten mehrfach modernisiert und um-
gebaut.

„Erster Vorsitzender“ des Arbeitsgerichts Duis-
burg war Amtsgerichtsrat Dr. Velde. Ihm folgte 
1950 Dr. Hans Kurt Schatter, bis dieser 1953 in 
den Kommunaldienst wechselte. Herr Birkner 
übernahm später die Leitung des Gerichts, 
anschließend Dr. Karl Heinz Vendel. 1970 wur-
de Dr. Wilhelm Rick Direktor, bis dieser 1980 
an das LAG befördert wurde. Abgelöst wurde 
er von Wolfgang Beeker, der bis 1991 Direk-
tor des Arbeitsgerichts blieb. Ihm folgte Willi 
Schröder, der im Jahr 1996 als Direktor an das 
Arbeitsgericht Düsseldorf wechselte. Sodann 
leitete Georg Goeke das Duisburger Arbeits-
gericht, bis auch er im Jahr 2004 an das LAG 
befördert und dort 2011 dessen Vizepräsident 
wurde. Von ihm übernahm Dr. Volker Ziegler 
2004 das Amt des Direktors bis zu seinem 
Weggang an das LAG im Jahr 2011, dessen 

Vizepräsident er seit 2013 ist. Daniela Barth 
folgte ihm 2011 als erste Direktorin des Duis-
burger Arbeitsgerichts, bis auch sie 2019 an 
das LAG wechselte. 

Seit März 2020 ist Anja Ulrich Direktorin des 
Arbeitsgerichts Duisburg.

3. Das Arbeitsgericht Essen

Das Arbeitsgericht Essen ist zuständig für die 
Stadt Essen und damit für ca. 255.000 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte.

Das Arbeitsgericht befand sich zunächst im 
„Keramikhaus“ am Flachsmarkt und ist heute 
im Gebäude des Land- und Amtsgerichts auf 
der Zweigertstraße 52 in Essen untergebracht. 

Das 140 Meter lange Gebäude wurde ur-
sprünglich als Justiz- und Gefängnisgebäu-
de in der Zeit von 1908 bis 1913 errichtet. Es 
verfügte mit seiner barocken Fassade über 
weiträumige Säle, Hallen und Diensträume 
und ein weit ausschwingendes Treppenhaus. 
Es galt als eines der schönsten Justizgebäu-
de im Königreich Preußen, von dem nur noch 
ein Trümmerhaufen verblieben war, als es am 
28.11.1945 durch die englische Militärregie-
rung wiedererö¦net wurde. Nach Jahren der 
provisorischen Behelfslösungen begann 1950 
der Wiederaufbau. Der Grundriss des alten 
Gebäudes ist für den Neubau nicht wesent-
lich geändert worden. In den Jahren 1974/75 
wurde das Justizgebäude durch einen Anbau 
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erweitert, der nach fast 40 Jahren durch einen 
Neubau ersetzt worden ist. In diesem ist seit 
2016 – verteilt auf zwei Etagen – das Arbeits-
gericht Essen untergebracht, das zuvor seit 
Anfang der 1960er Jahre gemeinsam mit dem 
Landesozialgericht zwar auf demselben Ge-
lände, jedoch in einem anderen Gebäude auf 
der Zweigertstraße 54 ansässig war. 

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts Essen 
war bis 1950 der pensionierte Landgerichts-
direktor i.R. Dr. Erich Grevel. Abgelöst wurde 
er Anfang der 50er Jahre von Georg Pohl, 
dem wiederum 1974 Dr. Hans I¯and folgte, bis  
dieser 1980 an das LAG wechselte. Ab Mitte 
1981 war Wolfgang Kinold Direktor, der 1985 
ebenfalls an das LAG wechselte, um dort  
später dessen Vizepräsident zu werden. Es 
folgte als Direktor Klaus Grigo, der vom Früh-
jahr 1986 bis 1988 das Gericht führte, bis 
auch er zum LAG befördert wurde. Die bisher  
längste Zeit wurde das Arbeitsgericht Essen  
von Ulrich Pannenbäcker geleitet, der von 
1988 bis 2014 Direktor war.

Seither ist Dr. Stefan Klein Direktor des Arbeits-
gerichts Essen.

4. Das Arbeitsgericht Krefeld

Das Arbeitsgericht Krefeld war ursprüng-
lich zuständig für den linken Niederrhein ein-
schließlich Mönchengladbach und Neuss. 
Heute ist es zuständig für die Stadt Krefeld und 
den Kreis Viersen und damit für ca. 190.000 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Das Gericht befindet sich seit 2002 zusammen 
mit der Staatsanwaltschaft, einer Nebenstelle 
des Amtsgerichts und einem Gerichtstag des 
Sozialgerichts im Justizzentrum am Preußen-
ring 49 in Krefeld. Vorher war es in unmittelba-
rer Nähe des Rathauses an der Lutherische-
Kirch-Straße 39 untergebracht, nachdem es 
in den 1990er Jahren aus dem „Landes- 
behördenhaus“ von der De-Grei¦-Straße 199 
dorthin umgezogen war. 

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts Krefeld 
war Amtsgerichtsdirektor Ferdinand Füngling. 
Er leitete das Arbeitsgericht bis 1952. In den 
1960er Jahren übernahm Heinrich Theilen-
berg die Leitung, in den 1970er Jahren folgte 
ihm Fritz Karp und 1982 Theodor Dierdorf. Im 
Jahr 1999 wurde die heutige Präsidentin des 
LAG, Brigitte Göttling, Direktorin in Krefeld. Im 
Jahre 2005 folgte ihr Sabine Dauch, bis die-
se 2006 als Direktorin an das Arbeitsgericht  
Düsseldorf wechselte. Die heutige Direkto-
rin des Arbeitsgerichts Oberhausen Barbara 
Rolfs übernahm anschließend das Direktoren-
amt, gefolgt im Jahr 2009 von Olaf Klein, bis 
dieser 2016 an das LAG wechselte. 

Seither ist David Hagen Direktor des Arbeits-
gerichts Krefeld. 

5. Das Arbeitsgericht Mönchengladbach 

Das Arbeitsgericht Mönchengladbach ist zu-



IV. 75 Jahre Gerichtsverwaltung

106

107

4. Arbeitsgericht Krefeld
5. Arbeitsgericht Mönchengladbach
6. Arbeitsgericht Oberhausen

4

5

6



IV. 75 Jahre Gerichtsverwaltung

106

107

ständig für die Stadt Mönchengladbach und 
seit 1982 mit dem Gerichtstag in Neuss auch 
für den Rhein-Kreis Neuss. Nach einem länge-
ren Aufenthalt im Hafencasino in Neuss tagt 
der Gerichtstag seit einigen Jahren in den 
Räumlichkeiten des Amtsgerichts Neuss. 

Das Arbeitsgericht Mönchengladbach befand 
sich zunächst im Gebäude des Landgerichts 
auf der Hohenzollernstraße 157 und residierte 
später im 12. Stockwerk des Behördenhauses 
in der Viktoriastraße 52. Mitte der achtziger 
Jahre zog es zum Amtsgericht Mönchenglad-
bach in die Hohenzollernstraße 155. In dem 
klassischen Gebäude, errichtet für die Colonia 
Versicherung, arbeiten die beiden Gerichte 
seitdem in bester Nachbarschaft. 

Unter wechselnder Leitung von Gerhard  
Geguns (in den 1950er Jahren), Franz Pulina 
(in den 1960ern), Dr. Gisela Baumgarte (1973 
bis 1982), Ingomar Klupp (1982 bis 1991),  
Georg Goeke (1990 bis 1992), Dr. Kurt Meyer 
(1992 bis 2001), Annette Klempt (2002 bis 
2017) und seither Peter Jakubowski arbeitet 
das Arbeitsgericht Mönchengladbach daran, 
die ihm angetragenen Fälle sachgerechten 
Lösungen zuzuführen. 

6. Das Arbeitsgericht Oberhausen 

Das Arbeitsgericht Oberhausen ist zuständig 
für Oberhausen und Mülheim an der Ruhr und 
damit für ca. 125.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte.

Nach dem Krieg war das Arbeitsgericht zu-
nächst im Gebäude des Amtsgerichts Ober-
hausen in der Gerichtsstraße untergebracht 
(Friedensplatz 2) mit einem Gerichtstag in Mül-
heim an der Ruhr. Zum 1.4.1981 bezog es an-
gemietete Räume der Kreishandwerkerschaft 
auf der Schwartzstr. 52. Seit dem 15.12.1999 
befindet es sich in direkter Nähe zum Haupt-
bahnhof auf der Friedrich-List-Straße 18 in 
Oberhausen. 

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts Ober-
hausen war Johannes Ingendaa, in den 
1960er Jahren gefolgt von Günther Schuma-
cher, später von der Arbeitsgerichtsdirektorin 
Dr. Ruth Langenberg; diese wiederum in den 
1970er Jahren gefolgt von Theodor Dierdorf 
und ab 1985 von Rudolf Reichert. 

Seit 2009 ist Barbara Rolfs Direktorin des  
Arbeitsgerichts Oberhausen. 

7. Das Arbeitsgericht Solingen

Das Arbeitsgericht Solingen war ursprünglich 
zuständig für die Städte Solingen und Opla-
den mit einem Gerichtstag in Opladen. Heute 
ist es zuständig für die Stadt Solingen und die 
Gemeinde Wermelskirchen und damit für rund 
65.000 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte. Es hält in Leverkusen einen Gerichtstag 
für die Stadt Leverkusen und die Gemeinden 
Burscheid und Leichlingen ab. 
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Anfang der 1950er Jahre war das Arbeitsge-
richt auf der Merscheiderstraße ansässig, bis 
Anfang der achtziger Jahre an der Wupper-
straße 1 im Landesbehördenhaus und sodann 
an der Goerdelerstraße 47. Seit November 
1999 befindet es sich auf der Wupperstraße 32  
im ehemaligen Gebäude des Amtsgerichts, 
der früheren Villa Jagenberg. Neben dem Ar-
beitsgericht waren dort ursprünglich noch das 
Hafthaus Solingen der Jugendarrestanstalt 
Remscheid ansässig sowie eine Nebenstelle 
des Finanzamtes Solingen Ost. 

Bei dem ehemaligen Gebäude des Amtsge-
richts handelt es sich um einen neoklassizis-
tischen Bau, 1857 von dem Solinger Unter-
nehmer Jagenberg (Papiermühle) gebaut. 
Die Familie Jagenberg wohnte dort mit ihrer 
14-köpfigen Familie. Der Fabrikant verlor das 
Gebäude in einem Subhastationsverfahren 
(Zwangsversteigerung) an ein Wuppertaler 
Bankhaus, welches es 1879 an den preußi-
schen Staat verkaufte. Das Amtsgericht be-
zog das Gebäude im selben Jahr. Ursprüng-
lich bestand die Villa Jagenberg lediglich 
aus dem heutigen Mittelteil des Gebäudes. 
Bereits 1898 war der erste Erweiterungs-
bau fertig gestellt. Ein weiterer folgte im Jahr 
1917, d.h. mitten im ersten Weltkrieg, durch 
den Anbau des linken Giebels und den Aus-
bau des dritten Stockwerks. In dieser Phase 
erhielt das Gerichtsgebäude seine heutige 
Form. Im zweiten Weltkrieg wurde es schwer 
beschädigt. Fassade und Umfassungsmauern 
wurden von dem Bombenhagel der Luftangrif-

fe am 5.11.1944 getro¦en. Nur der Tresor und 
zwei Kassenräume überstanden den Angri¦. 
Bereits im Mai 1946 konnte das Gericht wieder 
bezogen werden, 1952 war der Wiederaufbau 
abgeschlossen. 

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts war 
Max Richter, in den 1950er Jahren Felix Hunn, 
in den 1960er Jahren Günther Furch, Mitte 
der 1970er Jahre Theodor Dierdorf als auf-
sichtsführender Richter und später Johann 
Baingo, bis dieser 1978 an das LAG wechsel-
te. Ende der 1970er Jahre wurde Ernst Müller  
Direktor; von 2003 bis 2008 war es Wolfgang 
Jansen, bis auch dieser 2008 an das LAG 
befördert wurde. Ab 2009 leitete Thomas  
Maercks und ab 2013 Dr. Anno Hamacher 
das Gericht. Nach dessen Wechsel zum 
BAG ist seit Januar 2022 Dr. Annegret Haves  
Direktorin des Arbeitsgerichts Solingen. 

8. Das Arbeitsgericht Wesel

Das Arbeitsgericht Wesel ist zuständig 
für die Kreise Wesel und Kleve und hält  
Gerichtstage in Kleve in den Räumen des  
Landgerichts in der Schwanenburg und in 
Moers im Amtsgericht ab. Es ist zuständig  
für rund 245.000 sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte, eine Fläche von 2.275,80 km² 
und ungefähr 775.000 Einwohner.

Das Gericht befand sich zunächst im Gebäude 
des Arbeitsamtes auf der Brünerlandstraße, 
später in der ehemaligen Reitzensteinkaserne. 
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Heute ist es auf der Ritterstraße 1 im früheren 
Gebäude des Amtsgerichts ansässig. Dort-
hin war es im Jahr 1984 – nach einem Wech-
sel in ein Verwaltungsgebäude der Stadt  
Wesel auf der Birkenstraße 17-19 im Jahr 1975  
– gezogen.

Das frühere Gebäude des Amtsgerichts Wesel  
besteht aus einem Hauptgebäude, das später 
um einen Anbau erweitert wurde. Das Haupt-
gebäude ist mutmaßlich nach Ende der napo-
leonischen Ära um 1815 errichtet worden. Der 
Anbau kam bis spätestens 1875 hinzu. Das 
Hauptgebäude des Amtsgerichts Wesel über-
stand die schweren Luftangri¦e im Frühjahr 
1945 fast unbeschadet und wurde nach der 
Eroberung durch die britische Armee als Kom-
mandantur und Gefängnis verwendet. Davon 
zeugen heute noch improvisierte Gefängnis-
zellen. Der Anbau überstand die Luftangri¦e, 
wurde jedoch bei den anschließenden Kämp-
fen zerstört und musste abgerissen werden. 
Ab 1952 entstand auf den Ruinen ein neuer 
Anbau, in dem das Arbeitsgericht Wesel seit 
1984 untergebracht ist.

Sehenswert ist u.a. der im Original erhaltene, 
funktionsfähige Luftschutzbunker im Keller. In 
diesem fanden in den Jahren 2017 bis 2019 
Lesungen in Zusammenarbeit mit der Stadt-
bücherei Wesel als Teil der Kulturveranstal-
tung „Wesel liest“ statt.

An der Außenfassade des Gebäudes befindet 
sich das Kunstwerk „Aufsteigende Vögel“ des 

Bildhauers Hans Peter Feddersen, das im Jahr 
2021 saniert wurde.

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts Wesel 
war Baron Heinrich Freiherr von Friesen. Er 
leitete das Gericht bis zu seinem Ausschei-
den aus der Arbeitsgerichtsbarkeit im Juni 
1956. In den späten 1950er und den 1960er 
Jahren führte im Wesentlichen Dr. Leo Pünnel 
das Arbeitsgericht, bis er an das LAG wech-
selte. Anfang der 1970er Jahre folgte ihm  
Dr. Hans-Georg Rummel, bevor auch dieser 
Vorsitzender Richter am LAG wurde. Ingeborg  
Herzberg war von 1978 bis 1981 erste Direk-
torin des Arbeitsgerichts, Dr. Kurt Meyer folg-
te ihr von 1982 bis 1984. Dr. Lothar Beseler 
war von 1985 bis 1987 Direktor, bis auch er 
als Vorsitzender an das LAG wechselte. Ihm 
folgte Ulrich Pannenbäcker, der von 1987 bis 
1988 die Gerichtsleitung innehatte, bevor er 
als Direktor nach Essen wechselte. Für rund 
weitere elf Jahre übernahm bis in das Jahr 
2009 Albrecht Kleinschmidt das Direktoren-
amt in Wesel, bis er von dem heutigen Direktor 
Carsten Höwelmeyer abgelöst wurde. Wäh-
rend dessen Tätigkeit als Vorsitzender Richter 
am LAG war Peter Jakubowski, der heutige  
Direktor des Arbeitsgerichts Mönchenglad-
bach, von 2014 bis 2017 Direktor des Arbeits-
gerichts Wesel. 

Heute ist Carsten Höwelmeyer Direktor des 
Arbeitsgerichts Wesel. 
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9. Das Arbeitsgericht Wuppertal 

Das Arbeitsgericht Wuppertal ist zuständig für 
die Städte Remscheid und Wuppertal sowie 
die Gemeinden Heiligenhaus, Hückeswagen, 
Radevormwald, Velbert und Wülfrath. Es unter- 
hält in Velbert einen Gerichtstag. In seinen 
Zuständigkeitsbereich fallen rund 215.000  
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Ursprünglich war das Arbeitsgericht Wupper-
tal in Barmen untergebracht, später im Justiz-
hochhaus am Landgericht Wuppertal. Anfang 
der 1970er Jahre erfolgte der Umzug nach 
Barmen in die Friedrich-Engels-Allee 432 auf 
drei Etagen im Haus der Credit- und Volks-
bank. Seit November 2005 befindet sich das 
Arbeitsgericht im Justizzentrum Wuppertal mit 
Land- und Amtsgericht am Eiland 2.

Das am östlichen Ende des Eilandes stehende 
Gebäude ist eines der ältesten Gerichtsge-
bäude Deutschlands. Auf der Mitte der klei-
nen Insel befindet sich das 1908 bezogene, 
im neobarocken Stil errichtete Amtsgerichts-
gebäude, in dem auch das Arbeitsgericht an-
sässig ist. An dieses schließt sich der im Früh-
jahr 2005 fertiggestellte Neubau an, in dem 
sich die Sitzungssäle für das Arbeitsgericht 
befinden.

Erster Vorsitzender des Arbeitsgerichts war 
Max Salcher, gefolgt von Herrn Lorenz in den 
1960er Jahren. Bis Anfang der 1970er Jahre 
wurde das Arbeitsgericht Wuppertal von 

Dr. Hans I¯and geleitet. 1970 wur de Helmut 
Junghans Arbeitsgerichtsdirektor. Mitte der 
1970er Jahre übernahm Johann Baingo das 
Amt. 1978 folgte Theodor Dierdorf. Von 1982 
an war Norbert Roden Direktor, bis er 1984 
an das LAG wechselte. Ihm folgte Dr. Kurt  
Meyer. Mit dessen Wechsel an das Arbeits-
gericht Mönchengladbach im Jahr 1992 über-
nahm Ulrich Tittel das Amt. 

Seit 2010 ist Bettina Dahlmann Direktorin des 
Arbeitsgerichts Wuppertal. 
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KUNST, LITERATUR UND DAS LANDESARBEITS-
GERICHT – ERINNERUNGEN EINES EHEMALIGEN 
VORSITZENDEN DES RICHTERRATS (1988-2008)

Dr. Albert Pauly
Vors. Richter am Landesarbeitsgericht a.D. 

I. LITERATUR ZUR ERNENNUNG

"Im Namen des Volkes
Es wird schon irgendwie Recht sein, was 
wir dafür halten.
Gewiss, aber ich hülle mich manchmal frie-
rend 
in meine verschlissene Robe".
F. Lordick

zitiert nach Herbert Rosendorfer, Ballmanns 
Leiden oder Lehrbuch für Konkursrecht, 
Roman / Nymphenburger Verlag

In meiner Rolle als Vorsitzender des Richter-
rats habe ich mir erlaubt, jeder neu an das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf berufe-
nen Kollegin bzw. Kollegen dieses Buch von  
Rosendorfer zu überreichen. Die Geschichte 
eines Vorsitzenden Richters am Landgericht, 
der nicht beschließt, ab sofort nicht mehr 
zum Dienst zu gehen, sondern einfach nicht 
mehr hingeht. Richter Ballmann hegt Zwei-
fel an der Realität der Welt und wird so zum 
"Aussteiger". Als er dann dieserhalb zu einem  
Ministerialbeamten einbestellt wird und der-
selbe sich wundert, dass Ballmann erst auf 
seine wiederholte Bitte kommt, antwortet er 
mit der Frage "Glauben Sie an Gott?". Die Ant-
wort des Ministerialbeamten, darüber wolle er 
eigentlich nicht mit ihm reden, beantwortet 
Ballmann schließlich mit dem Satz: "Aber ich 
mit Ihnen, sonst wäre ich nicht gekommen".

Dabei war mir bewusst, dass diese Tradition 
in einem gewissen Gegensatz zu den bei der 
Überreichung der Ernennungsurkunde geäu-
ßerten o¯ziellen Worten stehen würde. Aber 
das Zitat von Lordick schien mir sozusagen 
die notwendige andere Seite der Medaille 
bzw. Urkunde zu sein.

V. Kunst, Literatur und das LAG Düsseldorf
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II. KUNST ALS BEREICHERUNG

Durch ein privates Engagement war es mög-
lich, Gerichtsflure einmal anders zu gestalten. 
Die in den Beratungszimmern der 1. Etage 
und in den Fluren der 1., 4. und 5. Etage des 
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf zu sehen-
de Sammlung von Museums-Plakaten bietet 
einen kleinen Einblick in die Ausstellungstätig-
keit der führenden deutschen Museen zeitge-
nössischer Kunst. Es kommen Reproduktionen 
von Kunstwerken zur Ansicht, die exempla-
risch die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts 
repräsentieren.

Die Plakate wurden von den Museen kosten-
los zur Verfügung gestellt und vom "Kunstkreis 

Viersen", den ich geleitet habe, gerahmt. Im 
Jahre 1999 wurde die Sammlung der Prä-
sidentin des Landesarbeitsgerichts Angela 
Lemppenau-Krüger als Dauerleihgabe über-
geben. Dies war möglich geworden durch 
eine frühere Aktion des "Kunstkreises Vier-
sen". Die Verlegung des Regierungssitzes von 
Bonn nach Berlin hatte er im Jahre 1997 zum  
Anlass genommen, dem damals noch für die 
kulturellen Angelegenheiten des Bundes zu-
ständigen Bundesministerium des Inneren 
anzubieten, dessen neue Räumlichkeiten in 
Berlin-Moabit am Spreebogen mit gerahmten 
Plakaten der Kunst des 20. Jahrhunderts aus-
zustatten.

Zu diesem Zweck wurden 60 deutsche Mu-
seen gebeten, je fünf Plakate aus 
eigener Edition zur Verfügung zu 
stellen. Schließlich kamen zu die-
sen 300 Plakaten noch weitere 70 
Plakate aus den Staatlichen Muse-
en der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz in Berlin hinzu. Diese große 
Sammlung hat der Kunstkreis Vier-
sen dann 1999 an den Beauftragten 
der Bundesregierung für Angele-
genheiten der Kultur und der Me-
dien, Staatsminister Dr. Naumann, 
übergeben. Hiervon profitierten 
auch das Landesarbeitsgericht 
ebenso wie die Arbeitsgerichte in 
Krefeld und Duisburg, indem über-
zählige Exemplare hierfür genutzt 
werden konnten.

Flur der 1. Etage des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf

V. Kunst, Literatur und das LAG Düsseldorf
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III. SPRACHE, KUNST, LITERATUR AUF EINER 
RICHTERTAGUNG 

Eine besondere Chance, der Kollegenschaft 
Kunst und Literatur näher zu bringen, bot die 
alle paar Jahre stattfindende Tagung der Vor-
sitzenden Richterinnen und Richter der Lan-
desarbeitsgerichte Düsseldorf, Hamm und 
Köln in der Justizakademie des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Recklinghausen eigentlich 
nicht. Es sei denn, man tut es und das Ministe-
rium erduldet es. So geschehen 2008 bei mei-
ner letzten Richtertagung vor der Pensionie-

rung, für deren Programm ich zuständig war. 
Das lautete: 

"Deutsch als Europa-Sprache"
Referentin: Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsi-
dentin des Bundesverfassungsgerichts a.D., 
Präsidentin des Goethe-Instituts

"Kunst und Arbeitsrecht, 'Die Schale des 
Rechts ist der Kern der Jurisprudenz'"
Referent: Prof. Dr. Peter Lynen, Kanzler der 
Kunstakademie Düsseldorf

"Wie aus verlorenen Prozessen Kunst ent-
steht – Figaros Rache"

Goethe schrieb weite Teile des "Clavigo" 
wörtlich bei ihm ab, Mozart und Rossini borg-
ten sich bei ihm die Sto¦e für ihre schönsten 
Opern. "Figaros Hochzeit" und "Der Barbier 
von Sevilla" sind seine Erfindungen: Pierre Au-
gustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) 
war ein toller Hecht. 

Als königlicher Uhrmacher, Hof-Harfenist, 
Wa¦enhändler, Verleger, Diplomat, Schrift-
steller, Frauenbeplauderer und Spion trieb er 
die gute Gesellschaft seiner Zeit und mit ihr 
die Justiz zur Weißglut. "Prozesse waren sein 
Element, in dem ihm erst richtig wohl wurde," 
schrieb Goethe über ihn. Wie er sein beweg-
tes Leben und ganz besonders seine Erfah-
rungen mit der Justiz in den Figaro-Komödien 
verarbeitete, darüber berichteten Christoph 
Schmitz-Scholemann (Erfurt) und Martin Stie-

V. Kunst, Literatur und das LAG Düsseldorf
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bert (Jena) in einer informativen und unter-
haltsamen Lesung mit szenischen Elementen. 
Tatjana Ryzhkowa (Weimar/Kiew) spielte Gi-
tarrenwerke spanischer und lateinamerika-
nischer Meister. Die Realisierung wurde erst 
möglich durch Christoph Schmitz-Schole-
mann, Autor und Übersetzer sowie ehemaliger 
Richter am Bundesarbeitsgericht, der die Le-
sung leitete. Überflüssig zu erwähnen, dass es 
natürlich auch einen abschließenden Vortrag 
zu folgendem Thema gab: "Formelle und ma-
terielle Fragen zum Betriebsübergang nach 
§ 613a BGB in der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts".

IV. GOETHE ZUR VERABSCHIEDUNG

Als Vorsitzender des Richterrats wurde mir zum 
Schluss die Ehre zuteil, zur Verabschiedung 
unserer langjährigen verehrten Präsidentin 
Angela Lemppenau-Krüger und zur Amtsein-
führung des neuen Präsidenten Dr. Jürgen 
vom Stein die zahlreichen prominenten Gäste 
zu begrüßen, im Schloss Jägerhof, dem Sitz 
des Goethe Museums in Düsseldorf. Dies  
gelang mit Goethe Zitaten: Das juristische 
Studium war Goethe vom Vater, der Jurist 
war, zwangsverordnet worden. Dennoch hat 
er an Klettenberg geschrieben: 

"Die Jurisprudenz fangt an, mir zu gefallen. 
So ists doch mit allem wie mit dem Merse-
burger Biere, das erste Mal schauert man, 
und hat mans eine Woche getrunken, so 
kann mans nicht mehr lassen".

Dies gab mir die Gelegenheit, die große Zahl 
der anwesenden Juristen zu begrüßen und 
zwar mit Zitaten eines profunden Kenners der 
Materie - Sie ahnen es schon - von Johann 
Wolfgang von Goethe, wie beispielsweise:

"Ihr Juristen seid doch das wunderlichste 
Volk auf der Welt".
(Zu Prof. G. Hugo, Rechtslehrer in Göttin-
gen, 23. 05. 1809)

Es kommt noch schlimmer:

"Der Pöbel hätte mich fast gesteinigt, wie er 
hörte, ich sei ein Jurist".
(aus Götz von Berlichingen)

Sie dürsten nach Versöhnlichem? Weiterer 
Versuch:

"Im Auslegen seid frisch und munter! Legt 
ihrs nicht aus, so legt was unter".
(Zahme Xenien)

"Rechtsanwälte: Der eine Advokat war al-
les, was ein übertriebener Bu�o nur sein 
sollte. Figur dick, kurz, doch beweglich, ein 
ungeheuer vorspringendes Profil, eine Stim-
me wie Erz und eine Heftigkeit, als wenn es 
ihm aus tiefstem Grunde des Herzens ernst 
wäre, was er sagte."
(Italienische Reise, ö¦. Verhandlung Vene-
dig)

V. Kunst, Literatur und das LAG Düsseldorf



Vertreter der Legislative: Ihnen allen sei ein 
Auszug aus den "positiones juris" von Goethe 
gewidmet, in denen er die Legislative seiner 
Zeit - erschreckend aber historisch sicher zu-
tre¦end - darstellt:

"Jede Gesetzgebung gebührt 
dem Fürsten; wie auch die Aus-
legung der Gesetze.
Die Auslegungen sind in jeder 
Generation, oder wenn ein neu-
er Regent zur Höchsten Gewalt 
kommt, abzuscha�en und neue 
Auslegungen sind vom Fürsten 
zu erbitten."

Vertreter der Exekutive darf ich 
mit einem Satz von Goethe begrü-
ßen, der, wenn man ihn umsetzen  
würde, sie – zugegebenermaßen –  
arbeitslos machen würde:

"Welche Regierung die beste 
sei? Diejenige, die uns lehrt, uns 
selbst zu regieren".
(Maximen und Reflexionen)

V. ROBERT SCHUMANN ALS FAZIT

Robert Schumann war gedrängt 
worden, Jura zu studieren und 
nicht die Kunst, die Musik. Nach 
seinen Lebenserinnerungen war es 
die Wahl zwischen Prosa und Lyrik 
(Barbara Meier: Robert Schumann, 
Rowohlt, Reinbeck 1995, Seite 29).

Wenn sich beides miteinander verbinden lässt, 
welch ein Glück.

V. Kunst, Literatur und das LAG Düsseldorf
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VI. HINTERLASSENSCHAFT

Eine kleine Auswahl von Karikaturen, die sich  
– nach dem großen Meister Honoré Daumier 
– in den späteren französischen Zeitschriften 
wie "L´assiette au beurre" mit uns Juristinnen 
und Juristen und Richterinnen und Richtern 
beschäftigt haben, ist in meinem Dienstzimmer 
erhalten, das dank meines Nachfolgers immer 
noch Ort der Kommunikation in der Kollegen-
schaft geblieben ist. Hier schließt sich der 
Kreis mit einem Anwalt, der, abgesehen von 
der Körperform, der Beschreibung von Goethe 
entsprechen könnte, auch mit dem Zitat: 

"Un noble exemple – Le Tribunal veut-il 
encore que je partage ma robe avec mes 
clients malheureux?..."

(Ein edles Beispiel – Das Gericht will auch 
noch, dass ich mein Kleid mit meinen unzufrie-
denen Kunden teile?...)

V. Kunst, Literatur und das LAG Düsseldorf
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DIE AUSGEFALLENE 
JUBILÄUMSVERANSTALTUNG

Der 75. Geburtstag des Landesarbeits- 
gerichts Düsseldorf sollte am 22.11.2021 mit 
einem Festakt im Schlösschen der Bezirks-
regierung mit vielen Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Justiz, Anwaltschaft, Verbänden, 
Gewerkschaften und Institutionen gebührend 
gewürdigt werden. Die zahlreichen Zusa-
gen hatten mich und meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die die Veranstaltung mit 
höchstem Engagement bis zuletzt vorbe-
reitet haben, sehr gefreut. Umso bedauerli-
cher war es, dass die Feier nur wenige Tage  
zuvor wegen der stark gestiegenen Corona-
Infektionszahlen abgesagt werden musste. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei 
all denjenigen zu bedanken, die ihr Kommen 
zugesagt hatten. Mein besonderer Dank gilt 
der damaligen Regierungspräsidentin Frau  
Birgitta Radermacher, die uns die Möglichkeit 
gegeben hatte, das Jubiläum in den beein- 
druckenden Räumlichkeiten des Schlöss-
chens zu feiern. In gleichem Maße danke ich 
allen, die ihre Mitwirkung an dem Festakt zu-
gesagt hatten, dem früheren Herrn Minister 
der Justiz Peter Biesenbach, Herrn Ober- 
bürgermeister Dr. Stefan Keller und Herrn 
Prof. Ulrich Preis, der es übernommen hatte, 
wie auch schon zum 60. Geburtstag des LAG 
den Festvortrag zu halten. 

Nachdem 75 Jahre gescha¦t waren, hätte 
ich gerne in der Jubiläumsveranstaltung ge-
sagt, dass das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf seine Hausaufgaben gemacht hat. Ob es 
auf alle Streitfragen immer die richtige Ant-
wort gab, das wäre vermessen zu sagen. Die 
Arbeitsgerichtsbarkeit war und ist nicht im-
mer bequem, aber es ist auch nicht die Auf-
gabe der Justiz, bequem zu sein. Herr Prof. 
Hanau, der große Arbeitsrechtsgelehrte, hat 
die Bedeutung der Eigenständigkeit der Ar-
beitsgerichtsbarkeit wie folgt charakterisiert:
 

Eine Rechtsordnung, die sich eine beson-
dere Arbeitsgerichtsbarkeit leistet, drückt 
damit aus, dass sie dem Humanen, den 
materiellen und ideellen Bedürfnissen des 
Menschen in besonderer Weise verpflich-
tet ist.

Das Landesarbeitsgericht sieht sich dem  
Humanen im Sinne der Formulierung von  
Prof. Hanau verpflichtet. Dafür stehen meine 
richterlichen Kolleginnen und Kollegen, die 
ich an dieser Stelle besonders ansprechen 
möchte. Bei allen unterschiedlichen Heraus-
forderungen in den Jahren haben sie diese 
Aufgabe immer fest im Blick behalten und 
das Landesarbeitsgericht mit ihrer Recht-
sprechung zu dem gemacht, was es heute 
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darstellt. Für ihre Arbeit und die aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hätte ich gerne 
im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung ge-
dankt. Dies möchte ich an dieser Stelle nach-

holen. In den Dank schließe ich ausdrück-
lich die schon pensionierten Kolleginnen und  
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ein. 

Brigitte Göttling
Präsidentin des LAG Düsseldorf
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VII. Impressionen

Hinter dem Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf stehen viele Bediens-
tete, die teilweise schon über 40 
Jahre hier beschäftigt sind. Wir 
sind stolz auf das gute Miteinander 
und verstehen uns über alle Dienst-
zweige hinweg als Team. Jeder 
leistet an seinem Platz einen wich-
tigen Beitrag zur Erfüllung unserer 
Aufgabe, zum Rechtsfrieden in der 
Arbeitswelt beizutragen. 

ÜBER DIE SCHULTER GESCHAUT

Berlin im September 2015 vor dem Kanzleramt und dem Reichstagsgebäude
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VII. Impressionen

Sitzungssäle des LAG Düsseldorf 

Die 3. Kammer unter dem Vorsitz von Olaf Klein
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VII. Impressionen

Jennifer Motzkus (li.), Simone Schwiewagner (r.)
Serviceeinheit

Peter de Byl
Verwaltungsabteilung
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VII. Impressionen

Alexander Schneider
Vorsitzender Richter am LAG
Vorsitzender des Richterrats 

Jörg Selle
Bibliothekar der hauseigenen Bibliothek

Svenja Gollin-Neuhaus
Serviceeinheit 
stellvertretende Personalratsvorsitzende 



VII. Impressionen

124

125

Olaf Markowz
Verwaltungsabteilung
Vorsitzender des Personalrats

Anne Sauer
Personalabteilung 

Monika Waldschmidt
Personalabteilung 



VII. Impressionen

124

125

Jeanette Wilden
Serviceeinheit

Iris Willms
Serviceeinheit

Silvia Sturm-Oehlers 
Eingangssicherung des 
Fachgerichtszentrums



VII. Impressionen
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Der Ausschuss der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

Ellen Schmidt (li.), Ursula Severin (r.)
Das Vorzimmer der Präsidentin 



VII. Impressionen
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Neben dem Prozessverfahren 
fi nden beim LAG Düsseldorf 
auch Güterichterverfahren bei 
einer nicht entscheidungs-
befugten Richterin bzw. einem 
nicht entscheidungsbefugten 
Richter statt. Im Güterichter-
verfahren werden die Beteilig-
ten darin unterstützt, einander 
besser zu verstehen und eine 
Lösung für ihren Konfl ikt zu fi n-
den, die für sie maßgeschnei-
dert ist. 

Konferenzraum
Ellen Schmidt (li.), Ursula Severin (r.)
Das Vorzimmer der Präsidentin 

Anja Ulrich 
Direktorin des Arbeitsgerichts Duisburg 
Mediatorin "der ersten Stunde" im Geschäftsbereich des LAG



VIII. Personen, Zahlen und mehr

PRÄSIDENTINNEN UND PRÄSIDENTEN
DES LAG DÜSSELDORF

NAME ERNENNUNG ENDE DER AMTSZEIT

Dr. Herbert Monjau 1.9.1946 31.8.1966

Dr. Theodor Jungbluth 14.9.1966 Ruhestand

Klaus Dieter Weber 1.6.1979 31.12.1996

Angela Lemppenau-Krüger 19.3.1997 31.7.2007

Dr. Jürgen vom Stein 7.11.2007 Präs. LAG Köln seit 1.1.2010

Brigitte Göttling 25.2.2010 -
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VIII. Personen, Zahlen und mehr

BUNDESRICHTER AUS DEM BEZIRK
DES LAG DÜSSELDORF

NAME ERNENNUNG
BAG

ENDE 
DER AMTSZEIT BEMERKUNGEN

Dr. Friedrich Poelmann 7.5.1954 28.7.1977 Senatsvors. ab 8.12.1956
Vizepräs. ab 4.7.1973

Dr. Dirk Neumann 13.4.1965 30.4.1990 Senatsvors. ab 1.11.1977
Vizepräs. ab 1.2.1986

Walter Bitter 1.4.1989 31.12.1999

Dr. h.c. Günter Schaub 27.7.1978 31.1.1998 Senatsvors. ab 11.5.1990

Dr. Knut-Dietrich Bröhl 19.5.1993 31.5.2008

Christoph Schmitz-Scholemann 1.8.2001 30.6.2014

Oliver Klose 1.11.2011

Dr. Anno Hamacher 1.12.2021
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DAS RICHTERKOLLEGIUM –
ERNENNUNGEN SEIT 1946

Dr. Herbert Monjau (Gründungspräsident 
LAG Düsseldorf ab 22.4.1947); Dr. Friedrich  
Poelmann (BAG 7.5.1954, Vizepräsident BAG 
ab 4.7.1973)

1950er 
Bergmann; Dr. Rohlfing; Wilhelm Berger; 
Hans-Joachim Darwig (Vizepräsident LAG 
Düsseldorf in den 1950er Jahren); Werner 
Doerr (Vizepräsident LAG Düsseldorf in 
den 1950/60er Jahren); Dr. Willy Görner;  
Dr. Walter Graef; Karl Wol¦ (Vizepräsident  
LAG Düsseldorf ab 1970) 

1960er
Dr. Karl-Heinrich Schmidt; Dr. Dirk Neumann  
(BAG 13.4.1965, Vizepräsident BAG ab 
1.2.1986); Prof. Dr. Dr. Eugen Stahlhacke  
(Gründungspräsident LAG Köln ab 1.1.1982); 
Anton Scha¦rath; Peter Saß; Dr. Theodor 
Jungbluth (Präsident LAG Düsseldorf 
ab 14.9.1966); Dr. Franz Josef Bleistein  
(Vizepräsident LAG Köln ab 1.1.1982); Dr. Leo 
Pünnel (Vizepräsident LAG Düsseldorf ab 
8.2.1977, Präsident LAG Köln ab 1.3.1988);  
Dr. Heinrich Stehl; Margarete Deutsch 

1970er
Günther Schumacher; Dr. Karl-Heinz Vendel 
(LAG Köln ab 1.1.1982); Julius Möller; Dr. Renate 
Hüttemann (LAG Köln ab 1.1.1982); Walter  
Bitter (LAG Köln ab 1.1.1982, BAG 1.4.1989); 
Dr. h.c. Günter Schaub (BAG 27.7.1978);  
Dr. Ruth Langenberg; Friedrich Götz (LAG Köln 
ab 1.1.1982); Dr. Walter Klempt (LAG Köln ab 
1.1.1982, Vizepräsident LAG Köln ab 5.4.1991); 
Dietrich Boewer; Dr. Hans-Georg Rummel; 
Dr. Eberhard Koehler; Johann Baingo (LAG 
Köln ab 1.1.1982); Dr. Hubert Esser (LAG Köln 
ab 1.1.1982); Albert Funke; Klaus Dieter Weber 
(Präsident LAG Düsseldorf ab 1.6.1979) 

1980er
Dr. Marianne Blens-Vandieken (LAG Köln ab 
1.1.1982); Dr. Wilhelm Rick; Dr. Knut-Dietrich  
Bröhl (LAG Köln ab 1985, BAG 
19.5.1993); Dr. Hans I·and; Dr. Albert Pauly; 
Karl-Heinrich Wirth; Karl Ulrich Wudtke;  
Norbert Roden; Angela Lemppenau-Krüger 
(Vizepräsidentin LAG Düsseldorf ab 1.8.1988, 
Präsidentin LAG Düsseldorf ab 19.3.1997);  
Dr. Udo Isenhardt (LAG Köln ab 15.11.1988,  
Vizepräsident LAG Köln ab 1.7.1989, Präsident 
LAG Köln ab 1.7.1990); Wolfgang Kinold  
(Vizepräsident LAG Düsseldorf ab 1.1.1998);  
Dr. Lothar Beseler; Klaus Grigo; Dr. Manfred 
Peter; Dr. Klemens Kaup 
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1990er 
Dr. Joachim Plüm; Ingomar Klupp;  
Wulfhard Göttling; Dr. Reinhard Westho¦;  
Prof. Dr. Reinhard Vossen; Ludwig  
Sauerland 

2000er 
Christoph Schmitz-Scholemann (BAG ab 
1.8.2001); Dr. Hansi Stoltenberg; Ingrid 
Heinlein; Georg Goeke (Vizepräsident 
LAG Düsseldorf ab 10.6.2010); Brigitte 
Göttling (Vizepräsidentin LAG Düsseldorf 
ab 7.11.2007, Präsidentin LAG Düsseldorf 
seit 25.2.2010); Peter Nübold; Hannelore 
Paßlick; Dr. Jürgen vom Stein (Präsident 
LAG Düsseldorf ab 7.11.2007, Präsident 
LAG Köln seit 1.1.2010); Wolfgang Jansen; 
Alexander Schneider;  Uwe Mailänder 

2010er 
Jürgen Barth; Dr. Volker Ziegler  
(Vizepräsident LAG Düsseldorf seit 
30.7.2013); Dr. Michael Gotthardt;  
Dr. Christoph Ulrich; Martin Quecke  
(zuvor LAG Sachsen-Anhalt); Carsten 
Höwelmeyer; Olaf Klein; Anke Salchow; 
Daniela Barth 

2020er 
Dr. Oliver Reinartz
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BERUFUNGSQUOTE
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DAS LAG DÜSSELDORF IN ZAHLEN

Von den entschiedenen erstinstanzlichen Urteilsverfahren gehen ca. 50 % bis 70 % in die Berufung.
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Nach besonders hoher Belastung in den Jahren 2003 und 2004 haben sich die Eingangszahlen in den 
letzten Jahren auf ein moderates Niveau eingependelt. Die erwartete Eingangswelle infolge der Corona-
Pandemie ist bislang ausgeblieben.

Eingänge Urteilsverfahren Eingänge Beschlussverfahren
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VERFAHRENSGEGENSTÄNDE

Bestandsstreitigkeiten Zahlungsklagen Sonstiges
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11 %
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VERFAHRENSDAUER

 < 1 Monat  1 bis 3 Monate  4 bis 6 Monate  7 bis 12 Monate > 12 Monate

Die Urteilsverfahren in zweiter Instanz dauern durchschnittlich bis zu sechs Monate. Knapp ein Viertel 
aller Verfahren werden in weniger als vier Monaten erledigt. 
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URTEILS- UND VERGLEICHSQUOTE
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Urteile Vergleiche

Die Entscheidungsquote in den Urteilsverfahren zweiter Instanz liegt bei 30 % bis 50 %. 
Auch die Vergleichsquote schwankt zwischen 30 % und 50 %. 
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REVISIONEN GEGEN ENTSCHEIDUNGEN DES LAG
2019 UND 2020

Rücknahmen Stattgabe

Sonstige

Zurückweisung

Zurückverweisung

47 %

19 %

18 %

9 %
7 %

136

137

VIII. Personen, Zahlen und mehr



138

139

19.01.1988
Professor 
Dr. Dr. h.c. Peter Hanau

Folgeprobleme der Entscheidung des 
Großen Senats zur ablösenden  
Betriebsvereinbarung und ihre Auswir-
kungen auf die betriebliche Praxis

14.11.1988 Dr. Friedrich Heither

Die aktuelle Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts zu Fragen der 
Mitbestimmung in personellen und 
sozialen Angelegenheiten

07.11.1989
Professor 
Dr. Dr. h.c. Bernd Rüthers

Sozialschutz oder Beschäftigungs-
bremse? Zum Zusammenhang von 
Arbeitsrecht und Arbeitsmarkt

15.11.1990
Professor 
Dr. Dr. h.c. Franz Gamillscheg

Die unbewältigte Gegenwart der  
Haftung des Arbeitnehmers

12.11.1991
Professor 
Dr. Peter Schwerdtner

Die Grenzen der Respektierung der 
sog. unternehmerischen Entscheidung

10.11.1992
Professor 
Dr. Wolfgang Grunsky

Ausschlussfristen und Verjährung – Zur 
Anwendbarkeit verjährungsrechtlicher 
Vorschriften auf Ausschlussfristen  
entgegen der herrschenden Meinung

DIE VORTRAGSVERANSTALTUNG MIT DEN 
SOZIALPARTNERN

Seit 1988 findet ein jährliches Vortrags- und 
Diskussionsforum mit den Sozialpartnern statt, 
zunächst im Weiterbildungszentrum (WBZ)  
am Bertha-von-Suttner-Platz, seit 2015 als 
Düsseldorfer Arbeitsrechtsdialog (DARD) im 
Haus der Universität. Erweitert wurde die 
Kooperation mit den Sozialpartnern DGB 

Rechtsschutz GmbH, ver.di, unternehmer nrw 
und Unternehmensverband Handwerk NRW 
um eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Arbeitsgerichtsverband und seit 2012 mit der 
Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine- 
Universität.

VIII. Personen, Zahlen und mehr
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23.11.1993
Professor 
Dr. Dieter Leuze

Die Anforderungen an arbeitsrechtliche 
Maßnahmen gegen Betriebsrats- und 
Personalratsmitglieder

20.10.1994
Professor 
Dr. Ulrich Preis

Der Europäische Gerichtshof und das 
Arbeitsrecht – Anmerkungen zur  
jüngeren Rechtsprechung

26.10.1995
Professor 
Dr. Dr. Eugen Stahlhacke

Aktuelle Probleme der betriebsbeding-
ten Kündigung – Organisationsänderun-
gen im Betrieb als Unternehmer- 
entscheidung und soziale Konkurrenz 
beim Weiterbeschäftigungsanspruch

28.10.1996
Professor 
Dr. Manfred Lieb

Arbeitskampfsystem und Rechtsfort- 
bildung – kritische Überlegungen ins-
besondere zur sog. Stilllegungsbefugnis 
des Arbeitgebers

03.11.1997
Professorin 
Dr. Christine Windbichler

Europäische Betriebsräte – Regelungs-
technik und allgemeine Perspektiven für 
die Betriebsverfassung

26.10.1998
Professorin 
Dr. Ulrike Wendeling-Schröder

Sanktionen bei geschlechtsspezifischen 
Diskriminierungen

11.11.1999
Professor 
Dr. Dr. h.c. Peter Hanau

Neues zu § 613 a BGB

17.10.2000 Dr. Günter Schaub

Globalisierung des Arbeitsgerichts - 
Rechtswahl im Arbeitsrecht und  
Probleme der Entsendung von  
Arbeitnehmern ins Ausland

20.11.2001
Professor 
Dr. Rolf Wank

Erste Erfahrungen zur Teilzeit und zur 
Befristung nach dem Teilzeit- und  
Befristungsgesetz (TzBfG)

11.11.2002
Präsidentin des BAG 
Ingrid Schmidt

Einigungsstellen vor Gericht – Die 
Kontrolle der Einigungsstelle durch die 
Gerichte für Arbeitssachen

VIII. Personen, Zahlen und mehr



140

141

04.12.2003
Richter am BVerfG
Professor Dr. Brun-Otto Bryde

Das Arbeitsrecht in der neuen  
europäischen Verfassung

07.10.2004
Professorin 
Dr. Monika Schlachter

„Altersdiskriminierung – Sachgrundlose 
Befristung wegen Alters: Heilmittel für 
den Arbeitsmarkt oder gemeinschafts-
rechtlich unzulässig?“

03.11.2005
Professor 
Dr. Hellmut Wißmann

„Small is beautiful!? – Der Trend zur  
kleineren Einheit im Tarifgeschehen“

08.11.2006
Professor 
Dr. Ulrich Preis

Das Arbeitsrecht im Spiegel der Recht-
sprechung des Landesarbeitsgerichts 
Düsseldorf

11.10.2007
Professor
Dr. Björn Gaul

„Aktuelle Rechtsfragen zur Sozial- 
auswahl“

03.11.2008
Professor 
Dr. Martin Henssler

Arbeitskampf in Deutschland – Wie geht 
es weiter? Brauchen wir ein Arbeits-
kampgesetzbuch?

08.11.2010
Professor 
Dr. Dr. h.c. Peter Hanau

„Demographische Herausforderungen 
im Arbeitsrecht“

07.11.2011
Professorin 
Dr. Katja Nebe

Familienfreundliche Beschäftigungs-
bedingungen – praktische Heraus-
forderungen und aktuelle europäische 
Impulse

26.11.2012
Präses der evangelischen Kirche 
im Rheinland 
Dr. h.c. Nicolaus Schneider

Ethik und Recht

11.11.2013

Dekan der Juristischen Fakultät 
der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 
Professor Dr. Andreas Feuerborn

Aktuelle Probleme im Bereich des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG)

2014 - Ausgefallen wegen Haushaltssperre

VIII. Personen, Zahlen und mehr
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02.11.2015
Vorsitzender Richter am BAG
Burghard Kreft

Das Neueste zum Kündigungsrecht

07.11.2016
Professor
Dr. Martin Henssler

Das Transparenzgebot im Spiegel der 
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung

12.11.2018
Vorsitzender Richter am BAG
Prof. Dr. Heinrich Kiel

Befristete Arbeitsverträge – Kontrolle, 
Gestaltungsschranken und Perspektiven

02.12.2019
Professorin
Dr. Claudia Schubert

Matrixstruktur in Arbeitsvertrag und 
Betriebsverfassung

2020 -
Ausgefallen wegen der Corona-
Pandemie

2021 -
Ausgefallen wegen der Corona-
Pandemie

VIII. Personen, Zahlen und mehr
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QUELLENVERZEICHNIS

SEITE ABBILDUNG QUELLE

6 Minister Dr. Benjamin Limbach Land NRW, Ralph Sondermann

15 Arndt G. Kirchho¦ Kerstin Kokoska

28 Prof. Dr. Andreas Feuerborn HHU-Meyer

30 Inken Gallner Bundesarbeitsgericht

34 EuGH Gerichtshof der Europäischen 
Union

39 Dr. Monjau Landesarchiv NRW 
– Abteilung Rheinland 
– NW-Pe Nr. 7165

40 Hinweis des Präsidenten des Zentralamts für 
Arbeit vom 27.1.1948

Landesarchiv NRW 
– Abteilung Rheinland 
– GerRep 0767 Nr. 1 (7-8)

43 Personalakte Dr. Monjau Landesarchiv NRW 
– Abteilung Rheinland 
– NW-Pe Nr. 7165

69 Arbeitsgerichtsgesetz Bundesgesetzblatt Teil I 
1953 Nr. 75 Seite 1267 ¦.

77 1946: Die ersten Vorsitzenden Landesarchiv NRW 
– Abteilung Rheinland 
– PS 2021 Nr. 280

79 Mühlenstraße Stadtarchiv Düsseldorf
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80 1955: Carlsplatz Stadtarchiv Düsseldorf

81 1981: 43. Konferenz der Präsidenten Landesarchiv NRW 
– Abteilung Rheinland GerRep 
0767 Nr. 1 (17-18)

82 Juni 1987: juris Landesarchiv NRW 
– Abteilung Rheinland GerRep 
0767 Nr. 1 (24-25)

129 BAG Bundesarbeitsgericht

Die auf den Seiten 41, 42, 44, 77, 80, 101  
abgebildeten Dokumente stammen aus 
den beim Landesarbeitsgericht Düsseldorf  
vorhandenen Generalakten. 

Die Bilder der Bediensteten des LAG Düssel-
dorf und die Gebäude-Bilder aus dem Bezirk 
des LAG Düsseldorf sind selbst erstellt. 

Die weiteren Bilder sind ausdrücklich für  
diese Verö¦entlichung zur Verfügung gestellt  
worden. 
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